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Der Schutz von Minderheiten vor gesellschaftlicher 

Ausgrenzung ist Grundlage jeder offenen Gesell-

schaft. Insbesondere vor dem Hintergrund seiner 

historischen Verantwortung steht Deutschland in der 

Pflicht, jeglicher Diskriminierung und Ausgrenzung 

von Minderheiten frühzeitig entschieden entgegen-

zutreten. Sinti und Roma waren unter der Bezeich-

nung „Zigeuner“ eine der Minderheiten, die während 

des Nationalsozialismus systematisch verfolgt und 

deportiert wurden. 

Heute stellen die deutschen Sinti und Roma inner-

halb der Bundesrepublik eine anerkannte nationale 

Minderheit dar und stehen unter einem besonderen 

staatlichen Schutz. Grundlagen hierfür sind die Eu-

ropäische Rahmenkonvention zum Schutz nationaler 

Minderheiten sowie die Europäische Charta über 

die Regional- und Minderheitensprachen. Bund und 

Länder verpflichten sich auf diesen Grundlagen, 

Minderheiten „volle und effektive Gleichheit in allen 

Bereichen des ökonomischen, sozialen, politischen 

und kulturellen Lebens zu sichern.“ Als Land Hessen 

sind wir an dieser Stelle noch einen Schritt weiter 

gegangen. Gemeinsam mit dem Hessischen Landes-

verband der Sinti und Roma haben wir eine Rahmen-

vereinbarung geschlossen, um weitere Maßnahmen 

gegen Diskriminierung und zur Stärkung der kulturel-

len Identität zu fördern.

 

Im schulischen Bereich beabsichtigen wir, das Bil-

dungsangebot für jugendliche und erwachsene Sinti 

und Roma weiter zu verbessern. Dies betrifft För-

dermaßnahmen für Kindertagesstätten, Schulen und 

Hochschulen. Wir räumen im Unterricht der Vermitt-

lung der Geschichte der Sinti und Roma einen wichti-

gen Stellenwert ein. 
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Wissen über die Geschichte, über die Hintergründe 

und die aktuellen Belange von Minderheiten ist wichtig, 

um jeglichen Ausgrenzungstendenzen vorzubeugen. 

In diesem Zusammenhang unterstützt das Hessische 

Kultusministerium seit vielen Jahren zahlreiche Pro-

jekte, um die Empathie für die Anliegen von Minder-

heiten zu stärken. Das Kooperationsmodell zwischen 

dem Kultusministerium und der Philipps-Universität 

in Marburg ist hier eine wichtige Schnittstelle, mit der 

wir die Thematik der Minderheiten in die Lehreraus- 

und -fortbildung einbinden und auf diese Weise die 

Vermittlung von Kenntnissen über die Sinti und Roma 

in den Schulen in Hessen ausbauen. 

Darüber hinaus hat sich das Kultusministerium ent-

schlossen, mit der vorliegenden Handreichung für 

die Schulen in Hessen die Belange von Minderheiten 

noch einmal umfassend zu thematisieren. Im Mittel-

punkt steht dabei die Verfolgungsgeschichte der Sin-

ti und Roma. Wir wollen den Lehrerinnen und Lehrern 

konkrete Unterstützung für den Unterricht zur Verfü-

gung stellen. Die Handreichung enthält hierfür didak-

tisch aufbereitete Materialien, die in verschiedenen 

Fächern und Jahrgangsstufen eingesetzt werden 

können. 

Es geht uns mit dieser Initiative aber auch um einen 

Perspektivwechsel: Wir wollen Interesse an Menschen 

wecken, die mitten unter uns leben, aber ihre ethni-

schen Wurzeln im Alltag oft verbergen, aus Angst in 

eine Schublade gesteckt zu werden. Wir wollen Inte-

resse an Menschen wecken, die unsere Gesellschaft 

bereichern, Menschen mit interessanten europäischen 

Biographien. 

Ich darf all jenen herzlich danken, die die vorliegende 

Handreichung erarbeitet haben. Dr. Udo Engbring-

Romang, Mirko Meyerding und Dr. Marlis Sewering-

Wollanek haben diese Aufgabe mit großem Engage-

ment wahrgenommen. Gleichzeitig möchte ich auch 

dem Verband deutscher Sinti und Roma e.V., Lan-

desverband Hessen, und insbesondere seinem Vor-

sitzenden Adam Strauß für die aktive Unterstützung 

meinen Dank aussprechen.

Prof. Dr. Alexander Lorz

Hessischer Kultusminister
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Unsere demokratische Gesellschaft lebt vom Respekt 

der Menschen füreinander und der Anerkennung 

ihrer Würde, die national und international festge-

schrieben wurde.

Leider erfahren tagtäglich Sinti und Roma, die hier in 

Deutschland als eine nationale Minderheit anerkannt 

sind, Diskriminierung und Ablehnung.

Uns allen ist bewusst, dass Antiziganismus wie auch 

Antisemitismus weder durch Ignorieren noch durch 

Nicht-Erwähnen nicht einfach aus den Köpfen ver-

schwindet. Im Gegenteil, das Vorhandensein des An-

tiziganismus muss an die Oberfläche gebracht wer-

den, um diesem wirksam entgegen zu steuern. 

Aufklärung über die Verfolgungsgeschichte der Sinti 

und Roma und Bewusstmachen der immer noch herr-

schenden „Zigeunerbilder“ in den Köpfen der Men-

schen und deren Dekonstruktion hat sich der Ver-

band zu einer seiner wesentlichen Aufgabe gemacht. 

Als Ergebnisse dieser Arbeit liegen vor:

n  Lokaldokumentationen zur Verfolgungsgeschichte  

 in sieben hessischen Kommunen, 

n  eine wissenschaftliche Studie zu Hessen,

n  die ausleihbare mobile Ausstellung „Hornhaut auf  

 der Seele – Die Geschichte der Verfolgung der  

 Sinti und Roma in Hessen“ mit einigen wenigen 

 Tafeln zu „Zigeunerbildern“.

Grußwort des Vorsitzenden
des Verbandes deutscher
Sinti und Roma,
Landesverband Hessen
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2006 und 2008 hat der Landesverband eine Umfra-

ge bei Lehrkräften in hessischen Schulen, bzw. ver-

tiefend in Darmstadt, initiiert, um herauszufinden, 

ob die Themen Sinti und Roma und Antiziganismus 

bekannt bzw. als Unterrichtsinhalt behandelt werden.

Die ernüchternden Ergebnisse wurden auf einer Ta-

gung vorgetragen und in einer Broschüre „’Zigeuner-

bilder’ in Schule und Unterricht“ publiziert. 

Als Konsequenz hat der Landesverband im Rahmen 

des Bundesprogramms „Vielfalt tut gut“ zunächst 

2009 im Lokalen Aktionsplan Darmstadt und 2010 

im Lokalen Aktionsplan Wiesbaden-Biebrich als Pro-

jektarbeit Medienboxen mit Materialien für die Be-

handlung der Themen im Unterricht erstellt. Weitere 

Medienboxen kamen hinzu, wie für Frankfurt, Südhes-

sen mit den Kreisen Bergstraße, Groß-Gerau, Oden-

waldkreis und Darmstadt-Dieburg sowie für die Uni-

versitätsstadt Marburg. Dokumente sollten auch den 

regionalen oder lokalen Bezug der jeweiligen Stadt 

oder des Landkreises berücksichtigen. Genau dieser 

Ansatz weckt Interesse bei Schülern, in der jungen 

Generation sich mit der Geschichte ihrer Umgebung 

auseinander zu setzen.

Die Arbeit an der Medienbox zeigte jedoch, dass es 

unabdingbar war, ergänzend zu diesen – eher auf lo-

kale Bezüge ausgerichteten – Unterrichtsmaterialien 

eine Handreichung für alle hessischen Schulen zu er-

stellen, nachdem das Konzept der Bildungsstandards 

Eingang in die Überlegungen des Kultusministeriums 

gefunden hatte. Vor allem die Lehrerhandreichung 

ermöglicht es, das Thema Antiziganismus und des-

sen Wirkungen auf Nicht-Sinti/Roma und auf Sinti 

und Roma sowie die Verfolgungsgeschichte fächer-

übergreifend zu behandeln. Das kann jedoch nur ge-

lingen, wenn beide Themen – Verfolgungsgeschichte 

und Antiziganismus – als prüfungsrelevant gelten.

Eine weitere Untersuchung über „’Zigeunerbilder’ 

in der offenen Jugendarbeit“ bestätigte das Vorhan-

densein von Unwissen und unreflektierten Vorurteilen 

über Sinti und Roma auch unter Jugendlichen.

Aufklären über Antiziganismus und seine Wirkungen 

auf Menschen muss Teil einer demokratischen anti-

rassistischen Erziehung sein.

Deshalb gilt mein besonderer Dank dem Kultusmi-

nisterium und seinen Mitarbeitern für die Aufnahme 

der Idee und die Unterstützung bei der Umsetzung 

dieses Vorhabens.

Weiterhin bedanken wir uns bei den Autoren Dr. Mar-

lis Sewering-Wollanek, Dr. Udo Engbring-Romang, 

Mirko Meyerding sowie dem ehemaligen Mitarbeiter 

des Landesverbands Josef Behringer.

Wir wünschen uns, dass die Handreichung die Tür 

öffnet bei Lehrkräften für den Unterricht, aber auch 

in der Lehreraus- und -weiterbildung, sich mit dem 

Antiziganismus und der Verfolgungsgeschichte der 

Sinti und Roma auseinander zu setzen und sich für 

die Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen der 

als nationale Minderheit in Deutschland anerkannten 

Sinti und Roma einzusetzen.

Adam Strauß



Einleitung

Ungefähr 70.000 bis 120.000 Sinti und Roma leben 

in der Bundesrepublik Deutschland, und vielleicht 

7.000 bis 10.000 in Hessen. Die genaue Zahl ist nicht 

bekannt, da es keine offiziellen Erhebungen gibt; die 

Zahlen beruhen auf Schätzungen der verschiedenen 

Verbände.

Die deutschen Sinti und Roma sind seit 1998 als na-

tionale Minderheit entsprechend dem Europäischen 

Rahmenübereinkommen zum Schutz und zur Förde-

rung nationaler Minderheiten in der Bundesrepublik 

Deutschland wie die Dänen, die Sorben und die Frie-

sen anerkannt. 

Sinti und Roma sind in sich eine heterogene Grup-

pe – wie andere gesellschaftliche Gruppen auch. Sie 

werden in den europäischen Gesellschaften, in un-

terschiedlichem Maße, auch im 21. Jahrhundert, viel-

fach diskriminiert. Vor allem die in allen gesellschaft-

lichen Schichten bestehenden „Zigeunerbilder“ sind 

Grundlage von Vorurteilen, von Ressentiments und 

Ausgrenzung. Diese geistige Grundhaltung, der eine 

politische Praxis folgt, wird als Antiziganismus be-

zeichnet.

Der Antiziganismus, der Teil der Gesellschaften Eu-

ropas und wesentlicher Bestandteil der Verfolgungs-

geschichte der Sinti und Roma ist, veränderte sich 

bei aller Konstanz der „Zigeunerbilder“ im Laufe der 

letzten 600 Jahre. 
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Sinti und Roma
in Deutschland und die 
Rolle des Antiziganismus

Deutlich wird dies an den Umbruchsituationen in den 

europäischen Gesellschaften.

n  Spätmittelalterliche Krise und Aufbruch in die 

 Neuzeit

n  Das Zeitalter des Absolutismus

n  Nationalismus im bürgerlichen Zeitalter

n  Nationalsozialismus

n  Die Zeit nach 1945

Antiziganismus

Was ist Antiziganismus? In welchen gesellschaftlichen 

Bereichen wurden die Bilder der „Zigeuner“ geschaf-

fen und in die Mehrheitsbevölkerung transportiert? 

Welche Funktionen erfüllten und erfüllen die „Zigeu-

nerbilder“ in Vergangenheit und Gegenwart? Was 

steckt hinter den Vorurteilen und Ressentiments, die 

für Sinti und Roma Diskriminierungen, Ausgrenzun-

gen und Verfolgungen bedeuteten und noch heute 

den Boden für offene und versteckte Gewalt gegen 

diese Minderheit bereiten? 

Antiziganismus ist die Abwehrhaltung der Mehrheits-

bevölkerungen gegen Sinti und Roma; er reicht von 

Vorurteilen und Ressentiments bis zur massiven Ver-

folgung und endete im Völkermord. Antiziganismus 

ist Teil unserer Gesellschaft und durch ihn werden 

Menschen bewusst und auch unbewusst bis in die 

heutige Zeit verletzt und diskriminiert.1   

Antiziganismus ist eine Denkweise, die diese Men-

schen als „fremd“, „müßiggängerisch“, „musikalisch“ 

und „frei“, „primitiv“, „archaisch“, „kulturlos“ oder 

„kriminell“, „nomadisch’“ und „modernisierungsre-

Udo Engbring-Romang

Der Begriff „Zigeuner“ ist immer – noch oder 

schon wieder – eine diskriminierend gemeinte 

Fremdbezeichnung, derer sich viele Menschen 

der Mehrheitsbevölkerung und auch Publizisten 

bedienen oder auch bewusst bedienen wollen. 

1)  Zur Begriffsdefinition des Antiziganismus siehe u.a. Wolfgang Benz: Sinti und Roma: Die unerwünschte Minderheit, Bonn 2014, u.a. S. 9-13, 41, 251 ff. 
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sistent“ kennzeichnet, um nur einige Merkmale zu 

nennen. Die Reihe ließe sich verlängern. Wichtig ist, 

dass es sich um Bilder handelt, die auf Personen und 

Personengruppen übertragen werden. Im Gegen-

satz zum Antisemitismus ist der Antiziganismus eine 

bis heute in der Gesellschaft durchaus akzeptierte 

Grundhaltung vieler Menschen gegenüber Sinti und 

Roma.2 Diese Grundhaltung macht es unmöglich, die 

realen Menschen zu erkennen und sie führt zu massi-

ven Diskriminierungen der Minderheit.3 

Antiziganismus wird religiös, traditionell, wissenschaft-

lich … oder politisch begründet.

Antiziganismus richtet sich gegen eine ethnische 

Minderheit, der ein den „Zigeunerbilder“ entspre-

chendes Verhalten als unveränderliche Wesensart 

unterstellt wird. „Der gegenwärtige Antiziganismus 

ist mehr ein Produkt der Vergangenheit als der Ge-

genwart. Daher sollten sich gerade Historiker mit 

der Entstehung und Entwicklung der antiziganis-

tischen Vorurteile beschäftigen und versuchen, zu 

ihrer Überwindung beizutragen. Vorurteile sind mit 

Krankheiten zu vergleichen. Wenn man weiß, wann 

und warum sie entstanden sind, weiß man meist 

auch, wie man sie heilen und beseitigen kann.“ (W. 

Wippermann). Selbst gut meinende Menschen neh-

men Sinti und Roma oft noch als Fremde wahr, weil 

sie nicht wissen (wollen), dass die Sinti und Roma seit 

über 600 Jahren einen Teil der europäischen Bevöl-

kerungen ausmachen. Antiziganismus wird gedeutet 

als besondere Form der Fremdenfeindlichkeit. Damit 

nehmen diese Menschen Sinti und Roma unbewusst 

oder auch bewusst als „Fremde“ wahr.4 

Spätmittelalterliche Krise und Aufbruch in
die Neuzeit

Herkunft

Unser Wissen über das Leben, auch über Einzelhei-

ten der Geschichte der Sinti und Roma in der Vergan-

genheit ist sehr begrenzt, da es fast keine eigenen 

Schriftquellen gibt. Fast alle Informationen wurden 

Jahrhunderte lang von Nicht-Sinti und -Roma gesam-

melt und weiter gegeben, zum Teil aber auch nur 

abgeschrieben. Vieles liegt hier im Dunkeln, aber 

die Herkunft gilt seit dem späten 18. bzw. frühen 19. 

Jahrhundert aufgrund linguistischer Studien als ge-

sichert. Das Romanes, die Sprache(n) der Sinti und 

Roma, ist mit dem indischen Sanskrit verwandt.

Die Vorfahren der heute in Europa lebenden Roma 

und Sinti stammen ursprünglich aus Indien bzw. dem 

heutigen Pakistan. Sie wanderten seit dem 8. bis 10. 

Jahrhundert über Persien, Kleinasien oder den Kau-

kasus (Armenien), schließlich im 13. und 14. Jahrhun-

dert über Griechenland und den Balkan nach Mittel-, 

West- und Nordeuropa ein und von dort aus auch 

nach Amerika. Möglicherweise gab es einen weiteren 

Migrationsweg über Nordafrika nach Spanien. Die 

Quellenlage ist hier aber sehr dürftig. (M 1, 1, S. 28)

Hintergrund war kein – ihnen unterstellter – Wander-

trieb, sondern sie waren oder sie sahen sich durch 

Kriege, Verfolgung, Vertreibung oder aus wirtschaft-

licher Not zu dieser Wanderung gezwungen, die be-

zogen auf Mitteleuropa über 500 Jahre dauerte. 

Die Sinti und Roma waren in Europa „neue Fremde“. 

Sie unterschieden sich von den Einheimischen im 

Aussehen, in ihren kulturellen Traditionen und durch 

die eigene Sprache, durch das Romanes. Sie wurden 

als „Tartaren“ (Norddeutschland, Skandinavien), als 

„Ägypter“ (England, Frankreich), „Böhmen“ (Frank-

n  Sinti (Einzahl, männlich: Sinto, Einzahl, weib-  

  lich: Sintez(z)a); und Roma (Einzahl, männlich: 

  Rom, auch Ehemann oder Mensch, Einzahl,   

  weiblich: Romni): Bezeichnung von im gesam-  

  ten Europa lebenden Minderheitengruppen.   

  Die Bezeichnung Sinti für die mitteleuropäi-  

  schen Gruppen leitet sich möglicherweise   

  von der Region Sindh (Indus) ab.

 

n  Roma ist der allgemeine Sammelbegriff für   

  die außerhalb des deutschen Sprachraums   

  lebenden Gruppen; in Deutschland wird er   

  überwiegend für die Gruppen im südosteu-  

  ropäischen Raum gebraucht. 

2)  Wolfgang Benz: Antisemitismus und Antiziganismus: Vorurteile gegen Minderheiten. 2014.
3)  Siehe u.a. die Rechtsextremismus-Studie der Universität Leipzig (2014) oder die Heitmeyer-Studie über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (2011). 
4)  Für Studien zur Vorurteilsforschung im Kontext des Antiziganismus siehe u.a. die Arbeiten von Wolfgang Wippermann oder Wilhelm Solms.
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reich) oder sehr häufig als „Heiden“ bezeichnet. Ab 

dem 14. /15. Jahrhundert werden sie „Cingari“ oder 

„Volk des Pharaos“ genannt oder auch „Athinganoi“ 

(= Unberührbare) ins Deutsche übertragen als „Zi-

geuner“. Diese Begrifflichkeit gibt es im Ungarischen, 

im Rumänischen, in den slawischen Sprachen, aber 

auch in den romanischen Sprachen.

Die Geschichte der Sinti und Roma ist regional in Eu-

ropa sehr unterschiedlich, einige Stationen ihrer do-

kumentierten Ankunft seien genannt:

13./14.  Jahrhundert 
 Ankunft von Roma in Südosteuropa

1348  Erwähnung in Urkunden des serbischen 

 Königs Stefan Dusan

1362  Erwähnung in Ragusa 

1387  Erwähnung in Ljubljana

14. Jahrhundert  
 Versklavung von Roma in der Walachei 

 und in Moldawien5  

1407 Erwähnung von Personen, die als Sinti 

 zu identifizieren sind, im deutschen 

 Sprachraum

Im weiteren 15. und frühen 16. Jahrhundert werden 

weitere Gruppen in fast allen europäischen Regionen 

erwähnt, so in Frankfurt 1417, Deventer und Brüssel 

1420, Paris 1427, Lemberg/Lwiw 1444, Vilnius 1501, 

Orte in England, Schottland und in Skandinavien 

nach 1500.

Auf dem Balkan, in Ungarn und in Griechenland wa-

ren Sinti und Roma über Jahrhunderte sesshaft – in 

den Städten als Handwerker, auf dem Land als Vieh-

züchter und manchmal auch als Bauern, vielfach bis 

zur Mitte des 19. Jahrhunderts als Leibeigene. Von 

diesen vormals leibeigenen Roma, eher als Sklaven 

zu bezeichnenden Roma, sind einige seit den 1860er 

Jahren ebenfalls nach Mitteleuropa eingewandert. 

Trotzdem entstand und blieb das Bild der nomadi-

sierenden „Zigeuner“ eines der Wesentlichen.

Die Anwesenheit von Sinti in Deutschland wurde 

1407 erstmals urkundlich in der Stadt Hildesheim 

erwähnt. Als reale oder angebliche Pilger und Bü-

ßer wurden sie geduldet, zum Teil unterstützt. Ein 

Schutzbrief des späteren Kaisers Sigismund, in seiner 

Funktion als König von Ungarn, aus dem Jahre 1423 

billigte ihr Umherziehen, gestand ihnen eine eigene 

Gerichtsbarkeit zu, bot ihnen aber keinen Platz zur 

Siedlung. Ihre Herkunft war trotz eines Hinweises auf 

Klein-Ägypten unbekannt. Dass sie als Gruppe um-

herzogen, war für die Zeitgenossen weniger irritie-

rend, da es viele Menschen gab, die von Ort zu Ort 

unterwegs z. B. auf dem Weg zu einer Pilgerstätte wa-

ren und/oder auf der Suche nach neuen Erfahrungen 

als Studenten oder Handwerker. (M 1, 2, S. 29)

Die fehlende Aufnahme

Warum werden Sinti und Roma, vor allem in Mitteleu-

ropa, nicht in die gesellschaftlichen Zusammenhänge 

aufgenommen? Vereinfacht ausgedrückt: Es war die 

„falsche“ Zeit, um in Europa einzuwandern. Die Zeit 

des 14. bis 16. Jahrhunderts war in Europa eine Zeit 

des Umbruchs: Stichworte wie Spätmittelalter, Re-

naissance, Humanismus, Zeitalter der Entdeckungen 

und auch Reformation sind hier zu nennen. Die Über-

gangsphase in die Neuzeit soll im Folgenden genauer 

beschrieben werden. Die große Pest nach 1347 hatte 

einerseits die Bevölkerungen wahrscheinlich um ein 

Drittel reduziert, andererseits für die in Zentraleuro-

pa lebende Gruppe der Juden die Folge, dass sie als 

Nichtchristen, als Minderheit, als Fremde in den dün-

ner besiedelten Teil Ostmitteleuropas vertrieben, aber 

dort auch aufgenommen wurden, weil sie zum Beispiel 

der polnische König als nützlich für die wirtschaftliche 

Entwicklung seines Herrschaftsgebiets betrachtete. 

Die geistigen und politischen Mächte, vor allem das 

Papsttum und das Kaisertum, hatten ihre in Europa 

dominierende Stellung und ihre Autorität verloren. 

5)  Gérald Kurth: Identitäten zwischen Ethnos und Kosmos. Wiesbaden 2008, S. 23.
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Mit der Wiederentdeckung der griechischen Antike 

änderte sich in Teilen der gesellschaftlichen Eliten, 

vor allem in den Städten, das Menschenbild: Men-

schen galten verantwortlich für ihr Handeln, während 

die Kirchen und ein Teil ihrer Lehrer keine Antworten 

auf die als Krisen empfundenen Veränderungen hatten. 

Die Schritte auf die Neuformulierung dessen, was 

Volk und Nation ist, wer dazu gehört und wer nicht, 

zeigen sich seit dem 13. Jahrhundert in England mit 

der Ausweisung aller Juden 1290, im Königreich 

Frankreich ebenfalls mit der Ausweisung aller Juden 

1394, mit der Umbenennung des Heiligen Römischen 

Reichs zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Na-

tion – 1448 – und schließlich in Spanien und Portugal 

nach 1492, als Juden und Mauren – als Nichtchristen – 

vertrieben wurden, schon mit der Begründung, dass 

das „Blut“ rein gehalten werden müsse.

Nachrichten über Ereignisse, Erfindungen, Entde-

ckungen und auch wissenschaftliche Diskussionen 

werden seit der Erfindung der beweglichen Lettern 

Mitte des 15. Jahrhunderts vielfach so schnell ver-

breitet, dass man zu Recht von einer medialen Revo-

lution sprechen kann. 

Gleichzeitig mit diesen Veränderungen sah sich die 

europäische Christenheit durch die Osmanen be-

droht, nicht zu Unrecht, was die christlichen Herr-

schaften anging. Das Vordringen der Osmanen zu-

nächst in Kleinasien, dann auf dem Balkan, der Fall 

Konstantinopels 1453, waren eindeutige Zeichen ei-

ner Bedrohungssituation. 

„Fremde“, die jetzt als Fahrende mit unsicherer Her-

kunft, weniger als Pilger, wahrgenommen wurden, 

lösten bei großen Teilen der Gesellschaft Ängste aus. 

Diese Fremden galten als schwierig; deshalb wurde 

die „Integration“ in eine Gesellschaft, in der die Land-

bewohner ihren Boden meist nicht verlassen durften 

und keine Erfahrungen mit Fremden hatten, verhin-

dert, unterbunden oder nicht versucht. Die Fahren-

den, zu denen die Sinti und Roma – sie machten ca. 

10 Prozent der Gesamtgruppe aus –, als „Zigeuner“ 

gezählt wurden, stellten das Gegenbild zu dem dar, 

was die Regel in der Gesellschaft war: Arme, Bettler, 

Diebe. Als Teil dieser Gruppen wurden sie als fremde 

Einwanderer wahrgenommen, deren Innenwelt un-

bekannt war und der alles unterstellt werden konn-

te: Heidentum, Asozialität, Kriminalität, Aufsässigkeit, 

letztlich eine Bedrohung, ob sie nun als Gesetzesbre-

cher oder Gesetzeslose betrachtet wurden. 

„Die Einheimischen fürchten sich vor ihnen als Frem-

de, wenn sie nur von ihnen hören oder ihnen begeg-

nen, was selten genug vorkommt. … Sie werden ge-

fürchtet, weil sie Fremde sind, deren Verhalten man 

nicht einzuschätzen vermag, wenn sie auftauchen“, 

schreibt K.M. Bogdal in seiner Darstellung, nach der 

Lektüre einer Vielzahl von Chroniken aus dem 15. 

und 16. Jahrhundert.6 

Und es gibt einen weiteren Entwicklungsprozess: Es 

formierte sich gleichzeitig seit dem 16. Jahrhundert 

eine Gesellschaft, die sich in der Wirtschaft immer 

stärker über abhängige, fremdbestimmte Erwerbsar-

beit, Fleiß und Disziplin definierte.7  

Die Vorwürfe der Spionage und der Gottlosigkeit

In Chroniken, die oft Jahrzehnte, zum Teil mehr als 

100 Jahre nach den jeweils beschriebenen Ereignis-

sen und Vorgängen geschrieben, dann immer wie-

der abgeschrieben wurden, dann Eingang fanden in 

den frühen enzyklopädischen Werken, formulierten 

die Autoren Beschreibungen über die Menschen, die 

mit diesen Zuschreibungen zu „Zigeunern“ gemacht 

wurden. Die Bezeichnungen waren unterschiedlich; 

sie waren aber immer die „Fremden“, die nicht zur 

Gesellschaft gehörten. Der große Humanist Sebasti-

an Münster bezeichnete sie um 1550 als „Zigeuner 

oder Heiden“. Wer in der christlichen Umwelt des 15. 

und 16. Jahrhunderts als Heide bezeichnet wurde, 

gehörte wie die Juden oder die Moslems zu Europa. 

(M  1, 5 + M 1, 6, S. 31 + 32)

Die mitteleuropäischen Herrschaften wurden seit 

dem 15. Jahrhundert durch die Großmachtansprü-

che des Osmanischen Reiches bedroht. Der Fall des 

6)  Klaus-Michael Bogdal: Europa erfindet die Zigeuner: Eine Geschichte von Faszination und Verachtung, Berlin 2011, S. 43.
7)  Hier sei auf die Protestantismus-Kapitalismus-These von Max Weber hingewiesen.
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letzten Rests des Oströmischen Reiches mit der Er-

oberung Konstantinopels 1453 durch die „Türken“ 

– wie es hieß – belegte diese Bedrohung für viele 

Zeitgenossen. Menschen, die offenkundig aus dem 

Osten nach Mitteleuropa gelangten, waren damit 

sehr schnell verdächtig, die Eroberung durch die Tür-

ken vorzubereiten. Dass sie eher vor den Osmanen 

geflohen waren, interessierte in Europa niemanden. 

Sie wurden Ende 15. Jahrhunderts für „vogelfrei“ er-

klärt, so dass jeder Untertan, wenn er sich traute, ge-

gen die Sinti und Roma vorgehen konnte, denn diese 

waren bis ins 18. Jahrhundert rechtlos.

Im Volk und bei den Eliten wurden die „Zigeuner“ 

zum Synonym für die freien Recht- und Heimatlosen. 

Deutlich ist dies zum Beispiel bei Martin Luther er-

kennbar. Im Jahre 1543 verfasste der Reformator 

unter anderem die Schrift „Von den Juden und ihren 

Lügen“. Bei Luther schlug die Enttäuschung über die 

gescheiterte Bekehrung der Juden in offenen Hass 

um. Nicht nur hier drohte der Reformator, dass es 

den Juden so ergehen könne „wie den Zigeunern“. 

Martin Luther sprach hier deutlich aus, was man in 

seinem Publikum schon wusste: „Zigeuner“ galten 

als die Wohnungslosen und die Vertriebenen. Luther 

gab seinen Anhängern einen „trewen rat“: 

„Erstlich, daß man ihre Synagoge oder Schulen mit 

Feuer anstecke und, was nicht verbrennen will, mit 

Erde überhäufe und beschütte, daß kein Mensch ei-

nen Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Und 

solches soll man tun, unserem Herrn und der Chris-

tenheit zu Ehren, damit Gott sehe, daß wir Christen 

seien und öffentlich Lügen, Fluchen und Lästern sei-

nes Sohnes und seiner Christen wissentlich nicht ge-

duldet noch gewilliget haben. (...) Zum anderen, daß 

man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und 

zerstöre. Denn sie treiben ebendasselbige darinnen, 

was sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie 

etwa unter ein Dach oder Stall tun, wie die Zigeuner, 

auf daß sie wissen, sie seien nicht Herrn in unserem 

Lande. (...)“8

Der Versuch der Vertreibung

Gegen Ende des 15. und dann verstärkt im 16. Jahr-

hundert finden sich nicht nur in einzelnen Quellen, 

sondern vermehrt Belege dafür, dass die Obrigkeiten 

nicht gewillt waren, die Fremden aufzunehmen. Die 

Schutzbriefe wurden aufgehoben, für ungültig erklärt 

oder als Fälschungen bezeichnet. Aufenthaltsrechte 

gab es damit nicht mehr. Verschiedene deutsche Fürs-

ten begannen damit, Menschen, die als „ Zigeuner“ 

bezeichnet wurden, nicht mehr ins Land zu lassen oder 

sie auszuweisen. Die Pfalz und Brandenburg waren hier 

Vorreiter. Der Reichstag erklärte die „Zigeuner“ 1497 für 

vogelfrei, machte sie damit rechtlos. (M 1, 3, S. 29)

1525 sollten die Sinti und Roma aus Flandern vertrie-

ben werden. Es folgten Vertreibungsanordnungen in 

England 1530, in Schottland 11 Jahre später. Das Glei-

che passierte 1549 in Böhmen und 1557 in Polen. 

In einer Judenordnung des hessischen Landgrafen 

Philipp wurde den „Zigeunern“ der Durchzug verbo-

ten. (M 1, 4, S. 30)

In Südosteuropa wurde die Leibeigenschaft oder Skla-

verei für Roma verschärft. 

Das Zeitalter des Absolutismus

Leben in Ordnung

Fast überall in Europa setzten sich im Verlaufe des 

17. und vor allem im 18. Jahrhundert absolutistische 

Herrschaftsformen durch. Das hieß: Herrschaft des 

Fürsten ohne ständische Einschränkung, die Schaffung 

von Territorialstaaten, die Regulierung des Lebens der 

Untertanen durch Gesetze, Edikte, Anordnungen und 

Herrscherwillen, die Berechenbarkeit der Staatsein-

nahmen, Kenntnisse über Größe der Bevölkerung und 

ihrer Leistungsfähigkeit, eine Bevölkerungspolitik zur 

Steigerung der Staatseinnahmen.

Sinti und Roma – sofern sie sich als Gruppen erhalten 

hatten – entsprachen nicht den Vorstellungen der da-

maligen Herrscher. Sinti und Roma waren im Heiligen 

8)  Martin Luther: Von den Juden und ihren Lügen (1543).
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Römischen Reich Deutscher Nation seit 1497 bzw. 1500 

durch Reichstagsabschiede „vogelfrei“.9 Die Idee des 

Landfriedens, gültig seit 1495, konnte als Rechtsgrund-

lage auch gegen die „Zigeuner“ angewandt werden.

Gleichzeitig erhoben seit dem 16. Jahrhundert die Lan-

desherren nicht nur im deutschen Sprachraum den An-

spruch, zumindest in ihren Territorien, ihre politischen 

Vorstellungen durchzusetzen, gegen den Kaiser und 

gegen ständische Interessen. Hier war vor allem kein 

Platz mehr für abweichendes Verhalten, das Freiheit 

beinhaltete oder Freiheit versprach. Das bezog sich 

auf alle „Fahrenden“, traf aber die Sinti und Roma am 

stärksten. Die scheinbare „Freiheit“ der nicht ortsge-

bundenen Menschen, seien sie Christen oder Juden, 

Landsknechte oder Kleinhändler, Künstler oder eben 

Sinti widersprach den Vorstellungen von Ordnung 

seit dem 16. und 17. Jahrhundert. Alle Menschen soll-

ten zu gehorsamen und arbeitsamen Untertanen ge-

macht werden. Die Sinti als „Zigeuner“ dienten in vie-

len Edikten absolutistischer Herrschaft als Bild für die 

Herrschaftslosigkeit („Herrenlose“), die ja gerade be-

kämpft werden sollte. Die Herrschaften gingen rigide 

gegen alle Abweichungen von ihren politischen und 

gesellschaftlichen Vorstellungen vor. Mit dem Mittel 

der „Policey“ sollten zum Beispiel auch die „Zigeuner 

ausgerottet“ werden. Die Brandmarkung – Einbrennen 

eines Zeichens oder Buchstabens auf die Haut – war 

eine Möglichkeit zur Kennzeichnung der „Zigeuner“. 

Zur Abschreckung wurden zudem von Gemeinden so 

genannte „Zigeunerstöcke“ aufgestellt, das waren zum 

Teil Galgen mit einer Tafel, auf der zu lesen war: „Straff 

für Zigeuner“. 

Hintergrund für das Entstehen einzelner Räuberban-

den war, dass sich in dieser Zeitepoche Menschen 

auch aus der Minderheit das Recht nahmen, sich zu 

verteidigen oder auch gegen Obrigkeiten aufzube-

gehren. Beim sog. „Gemeinen Volk“ waren diese Män-

ner – zuvor geschult durch den Militärdienst – oftmals 

sehr beliebt oder auch gefürchtet. Hier seien nur der 

Große Galantho und Hannikel genannt. Nicht aus der 

Minderheit sei auch Schinderhannes erwähnt. In der 

Literatur wurde das Verbrechen zum Teil idealisiert, z. 

B. im „Wirtshaus im Spessart“.

Der „Große Galantho“ in den 1720er und 1730ern, 

dessen Bandenmitglieder 1726 in Gießen und 1734 

in Darmstadt hingerichtet wurden, diente für die Ima-

ginierung der Gefährlichkeit der „Zigeuner“. Aus den 

Verhörprotokollen der Gefangenen entnahmen volks-

pädagogisch orientierte, von den Fürsten bezahlte 

Untersuchungsrichter und Forscher ihre Erkenntnis 

über das „Wesen der Zigeuner“ als Landfriedensbre-

cher, als Rebellen und/oder gefährliche Kriminelle, die 

breit publiziert wurden und auch Grundlage für eine 

gesetzgeberische Tätigkeit war, wie in den zahlreichen 

Edikten, Mandaten und Anweisungen unschwer zu er-

kennen ist. (M 1, 7, S. 32-34)

Die Aufklärung als Vorbereiterin des Rassismus gegen 
Sinti und Roma

Für die Sinti und Roma bedeutete die Aufklärung eine 

weitere Verschlechterung ihres Rufes. Die „Zigeuner“ 

wurden endgültig als „Fremde“, als Orientalen, ent-

deckt, womit sie in der Hierarchie der Ethnien unter-

halb der Stufe der weißen europäischen Gruppen 

fielen. Ob Biologen, Anthropologen oder Philoso-

phen, alle hegten keine Sympathie für die Gruppe der 

„Zigeuner“, die als bedingt oder überhaupt nicht bil-

dungsfähig galt. Die seinerzeitigen  Experten aus der 

Wissenschaft, darunter auch selbsternannte „Zigeu-

nerexperten“, begannen pseudowissenschaftlich über 

die Sinti und Roma zu schreiben. 

Es waren nach Sebastian Münster im 16. Jahrhundert 

die Philosophen und Schreiber der frühen Lexika, die 

das Bild der „Zigeuner“ zumindest für das lesende Pu-

blikum festigten. Das Fremde bzw. Hergelaufene wur-

de pointiert und die angebliche Kriminalität herausge-

stellt. 

Besonders ein Wissenschaftler hatte große Wirkung. 

Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann, geboren 1756, 

gestorben 1804, Professor in Göttingen, war der erste 

aufgeklärte wissenschaftliche „Zigeunerforscher“ oder 

„Zigeunerwissenschaftler“. Frühere Wissenschaftler 

hatten zwar auch nach dem „Wesen der Zigeuner“ ge-

sucht, aber dieses nicht als unabänderlich bezeichnet. 

9)  Zur Sozialgeschichte der Sinti und Roma siehe u.a. F.U. Opfermann: „Seye keine Ziegeuner“, Berlin 2007. Für den deutschen Südwesten: Thomas Fricke: „Zigeuner“ im  
  Zeitalter des Absolutismus, Pfaffenweiler 1998. 
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Auch die Aufklärer waren – aus ihrer Sicht – zunächst 

optimistisch. Sie forderten ihre Anpassung des „Natur-

volks“10 an die „zivilisierte Volksmenge“ mithilfe einer 

pädagogischen „Umschaffung“ und der Sesshaftma-

chung, die Assimilation, die Disziplinierung über die 

Erziehung.

Die bedingungslose Anpassung der Minderheit an 

die Mehrheit, die schon im 18. Jahrhundert von soge-

nannten aufgeklärten, absoluten Herrschern – wie zum 

Beispiel Joseph II. – versucht und die auch von den 

Aufklärern immer verlangt wurde, scheiterte, unter 

anderem, weil die Sinti-Familien auseinandergerissen 

und ihre Muttersprache verboten wurde. Das hatte zur 

Konsequenz: 

n  die Kommunikation der Minderheit mit der 

 Mehrheitsbevölkerung wurde in der Regel auf ein  

 Minimum reduziert,  

n  das Zusammengehörigkeitsgefühl der Minderheit  

 wurde gestärkt beziehungsweise notwendig, um  

 als Gruppe überleben zu können.

Die Maßnahmen gegen die Sinti und Roma blieben 

ohne die erwartete Wirkung. Die Unterdrückung durch 

das Militär und die entstehende Polizei war lücken-

haft. Die Politik der Zwangsansiedlung scheiterte. Die 

deutschen Kleinstaaten suchten fortan ihre „zigeuner“-

feindlichen Bestimmungen zu erweitern und die poli-

zeilichen Kontrollen zu verstärken.

Zurück zu Grellmann: Seine Begründung des Projekts 

der „Zigeuner-Assimilation“ stellte den ökonomischen 

Nutzen und das daraus resultierende staatliche Inte-

resse an der geplanten Umerziehung in den Vorder-

grund. Aber das Projekt scheiterte, so dass empirisch 

bewiesen schien, dass die „Zigeuner“ ein Volk von kul-

turloser Primitivität seien. Die von Heinrich Grellmann 

begründete Zigeunerwissenschaft glaubte, im Verhal-

ten der „Zigeuner“ Anzeichen gesellschaftsgefährden-

der Verwahrlosung zu erkennen, und erklärte sie zu 

schließlich „sittlichen Ungeheuern“.  Die Bezeichnun-

gen, die Grellmann bringt und die dann endgültig Ein-

gang in das enzyklopädische Wissen über „Zigeuner“, 

sprich Sinti und Roma, findet, sind diskriminierend, 

beleidigend, bösartig und entspringen eher der Fan-

tasie eines Mannes des 18. Jahrhunderts als der Realität 

der beschriebenen Minderheit: „erste Stufe der Mensch-

heit” (51), „Halbmenschen“ (96), „Menschen von kindli-

cher Denkart“ (118), „Menschen geleitet von den Sinnen, 

und nicht vom Verstand“ (118), „gottlos“ (151), „lasterhaft“ 

(151), „gierig“ (42), „faul in ihrer Ablehnung von Arbeit“ 

(84), „respektlos gegenüber fremden Eigentum“ (84), 

„schmutzig, deshalb dunkelhäutig“ (30), eben: Orientalen.

Die Zigeuner sind ein Volk des Orients, und haben ori-

entalische Denkart. Rohen Menschen überhaupt, vor-

züglich aber den Morgenländern ist es eigen, fest an 

dem zu hängen, wozu sie gewöhnt sind. Jede Sitte […] 

dauert unverändert fort und eine Neigung, die einmahl 

in den Gemüthern die Oberhand hat, ist sogar nach 

Jahrtausenden noch herrschend. (3f.)

Oft schien ein Knabe […] auf dem besten Wege zur 

Menschwerdung zu seyn, und plötzlich brach die rohe 

Natur wieder hervor, er gerieth in den Rückfall und wur-

de mit Haut und Haar wieder Zigeuner.11

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden veröf-

fentlicht, gelesen und nicht zuletzt in Lexika zusammen-

gefasst, so dass jeder wusste, was ein „Zigeuner“ ist, 

welche Eigenschaften er hat, ohne jemals Kontakt zu 

Sinti und Roma gehabt zu haben. Nicht zuletzt aufge-

klärte Wissenschaftler legten mit ihren Wertungen und 

Klassifizierungen von Menschen und Menschengruppen 

die Grundlage für den Rassismus und damit auch für den 

rassistischen Antiziganismus.7 (M 1. 10, S. 37)

„Zigeuner“ in der Literatur und in der Kunst

Für das Bild der „Zigeuner“ ab dem 17. Jahrhundert 

bedurfte es nicht einmal immer der Sinti und Roma. 

„Zigeuner“ fanden Eingang in Kunst und Literatur, und 

hier wurden zunächst für Adel und Bürgertum „Zigeu-

nerbilder“ geschaffen, die Gottlosigkeit, Wahrsagerei, 

Wildheit, Kriminalität und Ungezwungenheit zeigen. 

Die Konstruktion des „Zigeuners“ und der „Zigeune-

rin“, in Chroniken und in Edikten begonnen, fand in der 

Literatur ihre Vollendung.

10) Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann: Die Zigeuner. Ein historischer Versuch über die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volkes, nebst ihrem Ursprunge,  
   Dessau und Leipzig 1783. 
11)  Gudrun Hentges: Schattenseiten der Aufklärung.  Die Darstellung von Juden und „Wilden“ in philosophischen Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts. Bad Schwalbach 1999. 
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Große Autoren wie Cervantes, Grimmelshausen, Goe-

the und die Romantiker prägten die Bilder bis zum 19. 

Jahrhundert; allerdings ist ein Ende nicht abzusehen, 

da die Figuren auch in den Medien des 20. und 21. 

Jahrhundert eingesetzt werden.  Manches war hier gut 

gemeint. Denn Naturnähe und die Sorglosigkeit, das 

unterstellte In-den-Tag-Hineinleben wurde durchaus 

positiv bewertet – aus der Sicht derjenigen, die bür-

gerliche oder kleinbürgerliche Arbeitsverhältnisse ab-

lehnten. Nicht zufällig werden Künstler „Bohemiens“, 

wie die Roma zum Teil in Frankreich, genannt.12 

Ergänzt wurden die literarischen Bilder in der Malerei 

und Grafik. Die Themen „Wahrsagerei“ und „Diebstahl“ 

wurde von Künstlern wie Leonardo da Vinci, Caravag-

gio, de la Tour und vielen anderen bearbeitet. Auch in 

Grafiken, die zum Teil massenhaft verbreitet wurden, 

findet sich dieses Motiv immer wieder. Das Volk über-

nahm diese wie auch andere Bilder der angeblichen 

Freiheit in Schwänken, im Bänkelgesang und im Volks-

lied: „Lustig ist das Zigeunerleben.“ (M 2, 6, S. 48)

Zur Verbreitung der angeblichen positiven „Zigeuner“-

Bilder trugen auch Menschen bei, die sich bewusst ge-

gen den Rationalismus und gegen die Wissenschafts-

gläubigkeit der Aufklärung stellten: Romantiker, die 

die Natürlichkeit ihrer „Zigeuner“ betonten oder ihre 

antibürgerliche Haltung der Verweigerung des Leis-

tungsdrucks der modernen Arbeitsgesellschaft, wie 

zum Beispiel im Gedicht „Die drei Zigeuner“ von Niko-

laus Lenau erkennbar ist. (M 2, 2 + M 2, 3, S. 44 + 45) 

Beispiele aus der Literatur, aus der Welt der Operette, 

des Volkslieds und im 20. Jahrhunderts des Schlagers 

und der Popmusik zeigen, wie das Bild des Zigeuners 

und der Zigeunerin eingesetzt wurde: Naturmenschen 

aus einer anderen Zeit, mit einer anderen, nicht zu-

kunftweisenden Lebensweise, temperamentvoll, emo-

tional und emotionalisierend.

Nationalismus im bürgerlichen Zeitalter

Der Nationalstaat als Polizeistaat 

Die „Zigeuner“, die nur im späten Mittelalter Sonder-

rechte gehabt hatten, danach nicht mehr, erhielten im 

Zuge der Emanzipationsbewegung nur als Individuen 

die bürgerlichen Rechte. Damit waren zunächst die 

„Zigeuner“ als reale oder als imaginierte Gruppe für 

die meisten Obrigkeiten kein Thema mehr. Die Zahl 

der Zigeuneredikte nahm in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts ebenso deutlich ab wie die Anzahl der 

Staaten in Deutschland.

Mit der Verbreitung nationalistischer Ideen und Forde-

rungen entwickelten sich auch schon früh proto- oder 

vorrassistische Vorstellungen. Die Idee der homogenen 

Nationalstaaten forderte den Ausschluss der Fremden 

oder derjenigen, die als Fremde definiert wurden. Die 

Idee der Blutsgemeinschaft war zwar seit Beginn des 19. 

Jahrhunderts von frühen völkischen Ideologen wie Ernst 

Moritz Arndt nach 1815 immer wieder propagiert wor-

den, hatte sich aber noch nicht im Staatsrecht in Deutsch-

land durchgesetzt. Erst mit dem Reichsbürgergesetz aus 

dem Jahre 1913 setzte sich das ius sanguinis durch. 

In Deutschland geborene Sinti und Roma hatten ei-

gentlich immer die Staatsangehörigkeit eines deut-

schen Landes. Diese wurde nun wieder in Frage ge-

stellt. Um aber die Zahl der sogenannten „Zigeuner“ 

reduzieren zu können, begannen die Behörden sehr 

früh mit der Unterscheidung zwischen inländischen 

und ausländischen „Zigeunern“. „Inländische Zigeu-

ner” wurden innerhalb Deutschlands in ihr jeweiliges 

Heimatland verschoben, zum Beispiel von Preußen 

nach Hessen, von Württemberg nach Bayern und so 

weiter, (M 3, 3, S. 51) und „ausländische Zigeuner” soll-

ten nicht ins Land gelassen oder wieder ins Ausland 

abgeschoben werden.

Vor allem gegen die nach der Abschaffung der Leib-

eigenschaft in Osteuropa eingewanderten Roma wur-

den überall Rundschreiben formuliert, keine Gesetze, 

so dass diese Frage als Verwaltungsangelegenheit ge-

sehen wurde. 

12) Siehe hier u.a. Wilhelm Solms: Zigeunerbilder deutscher Dichter, Würzburg 2008 und Klaus Michael Bogdal: Europa erfindet die Zigeuner: Eine Geschichte von Faszination  
   und Verachtung, Berlin 2011.
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Die meisten Sinti und Roma hatten im Verlaufe des 19. 

Jahrhunderts  - zum Teil auch aus der Not geboren - 

gesellschaftliche und ökonomische Nischen erkannt 

und angesichts der im Verlauf des 19. Jahrhunderts 

überall eingeführten Gewerbefreiheit dies als Pferde-

händler, Händler, Handwerker, Zirkusleute und Schau-

steller, als Musiker, auch als Geigenbauer, um nur ei-

nige Berufszweige zu nennen, genutzt bzw. nutzen 

können. Viele dieser Gewerbe wurden hauptsächlich 

ambulant betrieben, und zwar vom Frühjahr bis zum 

Herbst. In den Wintermonaten wurden in der Regel 

entweder feste Stellplätze für Wohnwagen aufgesucht 

oder die Sinti und Roma wohnten in gemieteten oder 

gekauften Häusern. Neben den ehemals traditionellen 

Berufen sind vermehrt auch Sinti und Roma in abhän-

gigen Beschäftigungsverhältnissen, zum Beispiel als 

Fabrikarbeiter, nachweisbar.

Von Amts wegen wurden ausschließlich den Sinti 

und Roma, nicht allen ambulanten Handwerkern und 

Händlern, das Reisen und Rasten „in Horden“ – das wa-

ren mehr als drei nicht miteinander lebende Personen 

– verboten. Die Erteilung eines Wandergewerbeschei-

nes wurde vielfach mit schikanösen Auflagen verbun-

den. In Bayern wurde 1899 ein „Zigeunernachrichten-

dienst“ eingerichtet. Er wurde in anderen Ländern des 

Reiches nachgeahmt. Die Erfassung der Sinti und Roma 

durch die Münchener Nachrichtenstelle hatte Vorbild-

charakter für die weitere Verfolgungsgeschichte. We-

nige Monate nach der Veröffentlichung des sogenann-

ten „Zigeunerbuches“ der Münchener Kriminalpolizei 

erließ der Minister des Innern des Staates Preußen 

und spätere Reichskanzler v. Bethmann-Hollweg am 

17. Februar 1906 die „Anweisung zur Bekämpfung des 

Zigeunerunwesens“. (M 3, 6, S. 55)  Es war die Rechts-

grundlage, auf der in großen Teilen Deutschlands ge-

gen Sinti und Roma vorgegangen wurde. Von den Po-

lizei- und Ordnungsbehörden wurde diese Anweisung 

bis 1936, zum Teil bis 1938, immer wieder herangezo-

gen, um „Zigeuner“ bzw. Sinti und Roma zu verfolgen. 

Ähnlich war die Situation zunächst im Großherzogtum 

Hessen, später im demokratischen Volksstaat. Die hes-

sischen Kreisämter wurden nun verpflichtet, alle „Zi-

geuner“ mit hessischer Staatsangehörigkeit zu notie-

ren. Das war nichts weniger als eine Sondererfassung 

ohne gesetzliche Grundlage. Diese wurde ergänzt 

durch eine Auflistung mit den Namen derjenigen „Zi-

geuner“, denen der Wandergewerbeschein verweigert 

worden war. 

Auf kommunaler Ebene wurden entsprechende Poli-

zeiverordnungen veröffentlicht, die die Sinti und Roma 

nachhaltig diskriminierten. Dem Ermessen der Gen-

darmen oblag es nun, zwei oder drei Einzelreisende, 

die nicht nahe verwandt waren, als „Horde“ anzuse-

hen. Aus jeder Gruppe von Sinti und Roma oder jeder 

größeren Familie, die im ambulanten Gewerbe tätig 

war, wurde sehr schnell eine „Zigeunerbande“, womit 

diesen von vornherein kriminelle Absichten unterstellt 

wurden. Nachgeordnete Behörden, vor allem die Bür-

germeistereien, wurden immer wieder darauf hinge-

wiesen, gerade diese Bestimmungen des Reisens in 

Horden zu kontrollieren. Ein Ziel dieser Gesetze und 

Verordnungen war es, den ambulanten Handel der 

Sinti und Roma einzuschränken, wozu es wiederum 

der Überwachung – durch mehr Polizei – bedurfte. 

Antiziganismus im demokratischen Rechtsstaat 

Die bürgerlich-demokratische Grundordnung der 

Weimarer Republik brachte keine wirkliche rechtliche 

Verbesserung der Lage der Sinti und Roma. Sinti und 

Roma blieben diskriminiert, Gesetze und Anordnun-

gen aus der Zeit des Kaiserreichs gegen sie blieben in 

Kraft. Und die Ausgrenzungs-, Diskriminierungs- und 

Erfassungspolitik wurde von den Behörden immer 

weiter perfektioniert. Süddeutsche Staaten wie Bay-

ern, Baden und Hessen übernahmen eine gewisse 

Vorreiterrolle. Mit den damals neuesten Methoden der 

wissenschaftlichen Kriminalistik, Fotografie und Dak-

tylographie wurden hier nicht Schwerverbrecher oder 

Hochverräter erfasst, sondern Mitglieder einer Grup-

pe von Menschen, die per se als potentiell kriminell 

betrachtet wurden – unabhängig von ihrem Alter. Die 

auf diese Weise erstellten Daten wurden zunächst in 

München gesammelt und während des Nationalsozia-

lismus nach Berlin gebracht.
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In Baden wurde 1922 – vor allen anderen deutschen 

Staaten – ein „Zigeunerausweis“ eingeführt. Auch in 

Preußen wurden Sinti und Roma erfasst. Hier wie in 

Hessen verfügten die Behörden 1927 die Durchfüh-

rung des „Fingerabdruckverfahrens von Zigeunern“. 

Allein in Preußen wurden rund 17.000 Bögen zur 

Fingerabdrucknahme verteilt und rund 8.000 Finger-

abdrücke abgenommen. Bis zum Jahre 1928 waren 

schon rund 14.000 „Zigeuner“ mit Lebensdaten, Licht-

bildern und Fingerabdrücken erkennungsdienstlich – 

auf einer nicht verfassungskonformen Rechtsgrundla-

ge – zentral erfasst. (M 3, 8, S. 57)
 

Nicht nur auf Länderebene wurde eine antiziganisti-

sche Politik verfochten, sondern auch einzelne Kom-

munen erhoben Ende der 20er Jahre entsprechende 

Forderungen: Kommunale Spitzenverbände versuch-

ten über Umfragen 1929 und 1930 ein Bedrohungs-

szenario zu schaffen, um Sinti und Roma entweder 

vertreiben oder internieren zu können. Selten wurde 

ein Wort oder gar ein Gedanke über eine staatliche So-

zialpolitik verloren. (M 3, 11, S. 60)

Im Jahre 1929, knapp drei Jahre nach einer reichs-

weiten Vereinbarung über eine gemeinsame „Zigeu-

nerpolitik“ und drei Jahre nach der Verabschiedung 

des bayerischen „Zigeuner- und Arbeitscheuengeset-

zes“, legte der damalige hessische Innenminister und 

spätere Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime 

Wilhelm Leuschner (SPD) die endgültige Fassung 

des  „Gesetz(es) zur Bekämpfung des Zigeunerunwe-

sens“ dem Landtag des Volksstaates Hessen zur Ver-

abschiedung vor. Damit wurden die Diskussionen um 

die angebliche Notwendigkeit eines solchen Gesetzes 

zum Abschluss gebracht. Ausgesprochen rassistische 

Positionen zur Kennzeichnung der „Zigeuner“ als Ras-

se fanden zwar am Ende keinen Eingang in den Text 

des Gesetzes, zeigten aber, wie weit Gedankengut 

des Rassismus innerhalb der demokratischen Partei-

en verbreitet war. In der Begründung für das Gesetz 

versprach der Innenminister die „Zigeunerplage“ als 

dauernde Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung einer einheitlichen Bekämpfung zuzuführen, 

da trotz energischen Vorgehens eine Ausrottung des 

Übels bisher nicht möglich war. Schließlich machte 

das hessische „Zigeunergesetz“ die Ausübung eines 

Wandergewerbes in Hessen von einer besonderen Er-

laubnis abhängig, die an die Reichsangehörigkeit und 

den Besitz einer amtlichen Bescheinigung über eine 

erfolgte erkennungsdienstliche Behandlung gebun-

den war.

Das Gesetz wurde am 21. März 1929 in Erster und 

Zweiter Lesung verabschiedet und trat am 3. April 

1929 in Kraft. Der einzige Widerspruch im Landtag 

kam von dem Abgeordneten der Kommunistischen 

Partei Deutschlands, der das Gesetz zu Recht als „ein 

ausgesprochenes Ausnahmegesetz“ bezeichnete, das 

nicht mit dem Wesensgehalt der Weimarer Verfassung 

übereinstimmte.

Dieses Gesetz, das gegen die Weimarer Verfassung 

verstieß, sollte ausschließlich für Sinti und Roma gel-

ten. Mit der generellen erkennungsdienstlichen Be-

handlung der Sinti und Roma in Hessen waren die 

rassistisch begründete Kriminalisierung und gleicher-

maßen die Totalerfassung der Sinti und Roma gesetz-

lich nachträglich abgesichert worden. Mit den Aus-

führungsbestimmungen zum „Zigeunergesetz“ wurde 

auch ein „Nachrichtendienst“ in Hessen errichtet, über 

den die Standesämter zum Beispiel jede Eintragung 

über die Geburt, den Tod oder die Heirat eines Men-

schen, der als „Zigeuner“ eingeordnet werden konnte, 

nach Darmstadt an die „Zentralstelle“ melden sollte.

 

Das Gesetz behielt seine Gültigkeit für Hessen zu-

nächst bis zum Jahreswechsel 1938/39, wurde dann 

wie überall im Deutschen Reich durch den Runder-

lass zur „Lösung der Zigeunerfrage“ vom 8. Dezember 

1938 abgelöst. Nach 1945 galt im neu gegründeten 

Land Hessen das Gesetz noch bis 1957. (M 3, 9 + 3, 
10, S. 58 + 59)
 

Dass 1929 in einer Umfrage des Deutschen Städteta-

ges unter den deutschen Städten mit mehr als 25.000 

Einwohnern vielfach eine Ausweisung von Sinti und 

Roma gefordert wurde, dass in der Stadt Frankfurt ein 

„Zigeunerlager“ als Zwangslager errichtet wurde, zeigt 

ebenfalls, wie wenig ernst im Einzelfall die Weimarer 

Verfassung genommen wurde. (M 3, 12, S. 61)



1 6 S I N T I  U N D  R O M A  I N  D E U T S C H L A N D

Nationalsozialismus

Rassismus 

Nach der Machtübertragung auf die Nationalsozialis-

ten im Januar 1933 strebte die NS-Regierung an, ihr 

Ideal einer rassistisch begründeten Volksgemeinschaft 

zu verwirklichen. Aus den Sinti und Roma und aus den 

Juden machte die NS-Propaganda „Untermenschen“, 

die es zu vertreiben, zu verjagen, letztlich zu vernichten 

galt. Gegenüber den Sinti und Roma konnten die Nati-

onalsozialisten zum Teil an die Gesetzgebung und die 

Verwaltungspraxis des Kaiserreichs und der Weimarer 

Republik anknüpfen. In den Jahren der NS-Herrschaft 

wurden die verschiedene Ländergesetze gegen Sinti 

und Roma aber weiter verschärft. Die „Zigeunergeset-

ze“ aus Bayern und Hessen hatten Bestand bis 1939.

In mehreren Städten schlossen Polizei und Fürsorge-

ämter wider geltendes Recht privat geführte Zigeuner-

plätze und wiesen den Fahrenden kommunale, oft mit 

Stacheldraht umgebene Sammellager an. Für manche 

Landkreise wurden Durchzugsverbote erlassen. Will-

kürliche Razzien wurden ausgedehnt und intensiviert.

Es entsprach dem nationalsozialistischen Rassismus, 

dass den Sinti und Roma gemäß der Bestimmungen 

der sogenannten Nürnberger Gesetze als „Artfrem-

den“ die Eheschließung mit „Deutschblütigen“ ver-

boten wurde. Sinti und Roma gehörten demnach per 

Gesetz als sogenannte „Artfremde“ nicht mehr der 

deutschen Volksgemeinschaft an. In einem der maß-

geblichen Kommentare zu den Gesetzen hieß es dann: 

„Artfremden Blutes sind in Europa regelmäßig nur Ju-

den und Zigeuner.“ Damit war den Sinti und Roma wie 

den Juden unter anderem auch das Wahlrecht entzo-

gen. (M 4, 1, S. 62)

Etwa gleichzeitig mit der Degradierung der Sinti und 

Roma zu Staatsbürgern zweiter Klasse durch das Reichs-

bürgergesetz wurden Ehen zwischen Mitgliedern der 

Minderheits- und Mehrheitsbevölkerung durch das 

Blutschutzgesetz verboten. Die Standesbeamten wur-

den angewiesen, Ehen zu unterbinden, wenn sie erfuh-

ren, dass einer der zukünftigen Ehepartner nicht „rein-

blütiger Deutscher“ war. Wenn ein Standesbeamter 

nur den Verdacht hegte, dass einer der Partner „zigeu-

nerischer“ Herkunft war, konnte er die Eheschließung 

verzögern. Dies war schon möglich, bevor die Sinti und 

Roma als Gruppe von den Rassenforschern erfasst und 

registriert waren. Das Mittel der Überprüfung war die 

Herbeibringung von Ehetauglichkeitszeugnissen, mit 

deren Hilfe dann die Ehebefähigung festgestellt oder 

im Einzelfall bestritten wurde. Als Ablehnungsgrund 

wurde die „nichtarische“ Abstammung genannt.

Das heißt, dass spätestens seit 1935/36 die Sinti und 

Roma als Volksgruppe, als Minderheit, per Gesetzge-

bung in die nationalsozialistische Rassenpolitik einbe-

zogen waren. Das Verbot von Ehen zwischen „Deutsch-

blütigen“ und „Zigeunern“ bzw. „Zigeunermischlingen“ 

wurde 1941 auch auf die Verbindung zwischen „Zigeu-

nermischlingen“ ausgedehnt.

Parallel zur Verschärfung der „Zigeuner“-politik wur-

den in der weitgehend zentral gelenkten Presse Artikel 

veröffentlicht, die die „Kriminalität“ der Sinti und Roma 

beweisen sollten. Sie bedienten antiziganistische Res-

sentiments. Besonders im ersten Halbjahr 1936 lassen 

sich eine Reihe von Berichten über angebliche Straf-

taten von „Zigeunern“ oder über Verbrechen, die ein-

zelne begangen hatten oder derer sie nur beschuldigt 

wurden, nachweisen. 

Die gesetzliche Grundlage für ein zentralstaatliches 

Handeln gegen die Sinti und Roma, ein „Reichszigeu-

nergesetz“, fehlte – und wurde am Ende auch nie formu-

liert. Schon im März 1936 hatte Karl Zindel, ein Regie-

rungsrat im Reichsinnenministerium, „Gedanken über 

den Aufbau des Reichszigeunergesetzes“ formuliert. 

Dieser Vorschlag beinhaltete die restlose Erfassung, die 

Identifizierung jedes erfassten „Zigeuners“ und die An-

lage laufender Personalakten  – und dies, um diese Per-

sonengruppe, der ein „Wandertrieb“ unterstellt wurde, 

lückenlos überwachen, gegebenenfalls abschieben zu 

können. Diese Gedankengänge waren durch und durch 

rassistisch; sie lieferten das Instrumentarium zur späte-

ren vollständigen Erfassung, die die Grundlage für die 

Deportationen war. Das alte bekannte Zigeunerbild des 

umherziehenden „Zigeuners“, der nicht in die Moderne 

passt, wurde abermals bemüht. (M 4, 13, S. 74)  
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Durch den Erlass vom 17. Juni 1936 wurde Heinrich 

Himmler, Reichsführer der SS, zum Chef der deutschen 

Polizei im Reichsministerium des Innern ernannt. Mit 

Himmler stand nun ein Vertreter der rassistischen Ord-

nungspolitik und Bevölkerungspolitik an der Spitze al-

ler Polizeiorganisationen. Der Übergang zu einer aus-

schließlich rassenpolitisch geprägten „Zigeunerpolitik“ 

war damit vollzogen, der auf einer Beseitigung des „Le-

bens nach Zigeunerart“, das heißt auf die Ausschaltung 

eines als fremd angesehenen Verhaltens, und der Be-

seitigung der „Zigeuner“, der Sinti und Roma, hinauslief.

Nach 1936 suchten Vertreter verschiedener Städte  

(wie z. B. Frankfurt am Main, Düsseldorf oder Berlin) 

abermals nach einer Möglichkeit, Sinti und Roma zu 

internieren. Schon im August 1937 errichtete die Stadt 

Frankfurt in der Dieselstraße ein Zwangsinternierungs-

lager, ausschließlich für Sinti und Roma, ein Jahr vor der 

Pogromnacht gegen die Juden im November 1938. 

(M 4, 10, S. 71)  Zunächst wurden hier Sinti und Roma 

aus Frankfurt festgehalten, ab 1940 aus Darmstadt und 

Mainz, ab 1943 auch unter anderem aus dem Dillkreis. 

Zwischen 90 und schließlich mehr als 200 Menschen 

mussten in diesem Lager, das 1942 in die Kruppstraße 

verlegt wurde, unter Bewachung, bei dauernden Schi-

kanen und unter erbärmlichen Bedingungen leben, 

aber ab 1943 immer mit der Drohung, nach Auschwitz 

deportiert zu werden. In einigen hessischen Städten 

wurden „Zigeunerlager“ eingerichtet und zum Teil po-

lizeilich bewacht. Lager gab es in Wiesbaden-Biebrich, 

Kassel und Fulda.

„Zigeunerforschung“

Neben der polizeilichen Überwachung und Erfassung 

nahm seit Mitte der 1930er Jahre auch die Bedeutung 

der Rassenforschung zu. Seit 1936 wurde unter der 

Leitung des Nervenarztes Dr. Dr. Robert Ritter die „Zi-

geunerforschung“ stärker institutionalisiert. Robert Rit-

ter mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hier 

ist vor allem Eva Justin zu nennen, ist die Person, an der 

auch die Kontinuität rassistischer wissenschaftlicher 

Zuträgerdienste zur Verfolgung von Sinti und Roma 

dargestellt werden kann. Traditionen der rassistischen 

Forschung aus den 1920er Jahren aufnehmend, arbei-

teten Ritter, später auch Eva Justin, während des Nati-

onalsozialismus wie auch in den Nachkriegsjahren als 

anerkannte „Zigeunerexperten“.

1936 wurde unter der Leitung von Robert Ritter die 

Rassenhygienische Forschungsstelle beim Reichsge-

sundheitsamt in Berlin gebildet. Ritters Forschungs-

stelle setzte sich zum Ziel, jeden „Zigeuner“ im Lande 

aufzuspüren und nach seiner Abstammung zu befra-

gen. Auf diese Weise sollten lückenlose Genealogien 

erstellt werden, mit deren Hilfe „Gaunertum“, „getarn-

ter Schwachsinn“ sowie „kriminelle und verbrecheri-

sche Neigungen“ den Sinti und Roma zugeschrieben 

und als „urtümliche ererbte Instinkte“ ausgelegt 

wurden.

Das Institut nahm seine anthropometrischen und ge-

nealogischen Untersuchungen an Sinti und Roma 1937 

auf. „Fliegende Arbeitsgruppen“, kleine Gruppen von 

zwei bis drei Wissenschaftlern, reisten durch das Reich, 

um die Sinti und Roma auszuhorchen. Zeigten sich die 

Befragten misstrauisch, hatten sie mit zum Teil brutalen 

polizeilichen Schikanen zu rechnen.

An den Kosten der Ritterschen Forschungsstelle be-

teiligten sich das Reichsgesundheitsamt, das Reichs- 

innenministerium, der Reichsausschuss für Volksge-

sundheitsdienst, das Reichssicherheitshauptamt, das 

Reichskriminalpolizeiamt, der Bayrische Landesver-

band für Wanderdienst und die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft. 

Eine der Hauptaufgaben der Rassenhygienischen For-

schungsstelle war die möglichst lückenlose Erfassung 

der  sogenannten „Zigeuner und Zigeunermischlin-

ge“ in Deutschland. Bis zum Beginn des Jahres 1941 

waren in Deutschland mehr als  20.000  Menschen 

namentlich erfasst und katalogisiert. Die Aufdeckung 

und Erfassung der „Zigeunerstämme“ und der Misch-

lingsgruppen, so der Leiter der Forschungsstelle, war 

nicht wissenschaftlicher Selbstzweck, sondern dienten 

bewusst dazu, Unterlagen für die in Kürze zu erwarten-

den einschneidenden Maßnahmen gegen Sinti und 

Roma bereitzustellen. 
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Ritter schrieb Anfang 1940 von weitreichenden Evaku-

ierungsmaßnahmen, das hieß Vertreibung oder Ver-

schleppung.

Ritters „Forschungen“ und die seines Stabes kreisten 

um die Frage, 

n  wer als „Zigeuner und Zigeunermischling“ galt und

n  wie sie aus der rassistisch definierten deutschen  

 Volksgemeinschaft auszugrenzen seien.

 

Ausgehend von so genannten „rassenbiologischen“ 

und „bastardbiologischen Theorien“ suchte er nach 

messbaren Ergebnissen, die die Unterlegenheit der 

ethnischen Minderheit belegen sollten. 

Vor allem seine Mitarbeiterinnen trugen Ergebnisse 

über Nasenlänge, Ohrengröße, Kopfgröße etc. der 

deutschen Sinti und Roma zusammen. Wesentlich 

wichtiger war aber, dass bei diesen durch die Krimi-

nalpolizei geleiteten Untersuchungen auch Angaben 

über die Verwandtschaftsverhältnisse gesammelt wur-

den, die die fast vollständige Erfassung der Sinti- und 

Roma-Bevölkerung ermöglichten. 

Ritter hatte immer wieder kritisiert, dass man unzählige 

Zigeuner als solche nicht erkannt und daher nicht erfasst 

habe. Das heißt, weit mehr als die anthropologischen Un-

tersuchungen führten die genealogischen Recherchen 

zu einer lückenlosen Erfassung der Sinti und Roma.13

Ab 1938/39 wurde ein kriminalpolizeilicher Apparat 

aufgebaut, der eigens der „Zigeunerbekämpfung“ 

diente. Er erstreckte sich von der „Reichszentrale zur 

Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ in Berlin bis hin-

unter zu den Ortspolizeibehörden.  Die institutionellen 

Voraussetzungen für eine reichseinheitliche Unterdrü-

ckung der Sinti und Roma waren gegeben.

Am 8. Dezember 1938 begründete Heinrich Himmler in 

seinem Runderlass die weiteren Verfolgungsmaßnahmen 

gegen die in Deutschland lebenden Sinti und Roma. Zu-

nächst sollten die 0,03 Prozent der deutschen Bevölke-

rung systematisch erfasst werden. Er verlangte zudem 

eine „Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser 

Rasse heraus“. Damit prägte der moderne Rassismus nun 

auch die polizeiliche Verfolgung der Sinti und Roma.

Am 17. Oktober 1939 ordnete das Reichssicherheits-

hauptamt an, dass „Zigeuner und Zigeunermischlinge“ 

bis auf weiteres ihren Wohn- bzw. Aufenthaltsort nicht 

mehr verlassen dürften. Durch die „Festschreibung“ 

wurde vielen Sinti und Roma die Berufsausübung un-

tersagt. Eine sozial- und arbeitsrechtliche Schlechter-

stellung folgte. (M 4, 16, S. 77)

Seit 1933 waren Sinti und Roma in fast alle rassistisch 

begründeten Verfolgungsmaßnahmen eingeschlos-

sen. Hunderte von Sinti- und Roma-Männer waren vor 

allem 1938 in Konzentrationslager verschleppt wor-

den, als in verschiedenen Aktionen gegen so genann-

te „Asoziale“ vorgegangen wurde. 

Mit dem Festsetzungserlass vom 17. Oktober 1939, 

umgesetzt vom 24. bis 27. Oktober 1939, wurde den 

Sinti und Roma jede Bewegungsfreiheit genommen. 

Die Betroffenen wurden an den Orten, an denen sie 

sich zu den Stichtagen aufhielten, festgeschrieben. 

Familien wurden so auseinandergerissen. Ein Ver-

wandtenbesuch außerhalb des Wohnsitzes musste 

behördlich beantragt und genehmigt werden. Jede 

Übertretung der Festsetzung konnte sofort mit der Ein-

weisung in ein Konzentrationslager bestraft werden. 

Das betraf Männer und Frauen gleichermaßen. 

Ausschluss aus der nationalsozialistischen 
Gesellschaft

Diskriminierungen gab es schon lange für die Sinti und 

Roma – in vielen Teilen der Gesellschaft. Ausschlie-

ßung von Berufen war nicht neu. Die Verweigerung 

von Wandergewerbescheinen, die für die Ausübung 

aller Arten von ambulanten Gewerbe und Handwerk 

seit dem 19. Jahrhundert notwendig waren, war schon 

im späten 19. Jahrhundert von Zentralbehörden und 

lokalen Instanzen immer wieder erwogen worden, 

aber wegen einer rechtsstaatlichen Ordnung nicht in 

ihrer Totalität umsetzbar gewesen. 

Nach 1933 war es dann Behördenmitarbeitern leich-

ter möglich, aber noch nicht unbedingt zwingend vor-

geschrieben, einem Sinto, einer Sintezza oder einem 

Rom, einer Romni einen Wandergewerbeschein zu 

13) Siehe u.a. Martin Luchterhandt: Der Weg nach Birkenau. Entstehung und Verlauf der nationalsozialistischen Verfolgung der „Zigeuner“, Lübeck 2000.
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verweigern. Diejenigen Sinti und Roma, die zum Bei-

spiel auf eine Registrierung durch die Reichsmusik-

kammer angewiesen waren, wurden zum Teil mit dem 

Argument, dass sie künstlerisch nicht hochstehend 

musizierten, ausgeschlossen. Wollten sie weiterhin mu-

sizieren, mussten sie sich um einen Wandergewerbe-

schein bemühen. Hatten sie diesen erhalten, so waren 

sie verpflichtet für ihre musikalischen Darbietungen 

Vergnügungssteuern zu zahlen. Ein generelles Verbot 

des ambulanten Handels für Sinti und Roma gab es al-

lerdings noch nicht, selbst wenn man die immer wie-

der verordnete restriktive Vergabepraxis für Wander-

gewerbescheine sieht, die beinahe einem Ausschluss 

vom ambulanten Handel gleichkam.

Als Schausteller tätige Sinti und Roma waren ebenfalls 

in ihrer Existenz bedroht, ob nun als Besitzer eines Wan-

derkinos, eines Karussells oder von Schießbuden. Aus-

schlüsse aus den Kammern beziehungsweise Schwie-

rigkeiten mit den Verbänden, die bis zur Einstellung 

der Berufstätigkeit führten, traten massiv um 1937/38 

auf. Dramatisch veränderte sich die Lage der Sinti und 

Roma, die selbständig im ambulanten Gewerbe tätig 

waren, nach ihrer Festsetzung im Oktober 1939.

Sinti- und Romakinder wurden seit den späten 1930er 

Jahren immer wieder im Schulunterricht ausgegrenzt. 

Aber erst 1941 konnten Sinti- und Romakinder reichs-

weit vom Schulbesuch ausgeschlossen werden, wenn 

sie – wie es in der entsprechenden Verfügung hieß –

durch ihr Erscheinen im Unterricht andere Kinder stör-

ten. Bezug genommen wurde dabei auf einen Erlass, 

der seit 1938 im österreichischen Teil des Großdeut-

schen Reiches gegen Sinti und Roma angewandt wer-

den konnte. Was konkret „Störung“ hieß, blieb nach 

Erlasslage unklar und wurde auch nicht weiter präzi-

siert. Es wurde ein weiterer Ausschlussgrund genannt: 

Wenn die Sinti- und Romakinder eine Gefahr für die 

anderen Schüler bildeten, konnte auch in diesem Fall 

ein Ausschluss erfolgen. Eine Präzisierung der „Gefahr“ 

war allerdings nicht im Erlass zu finden, es sei denn 

man interpretiert den Hinweis auf sittliche Beziehung 

als eine solche im Sinne des so genannten Blutschutz-

gesetzes von 1935. Mit anderen Worten: Die Sinti- und 

Romakinder mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 

aber offiziell einer so genannten „Fremdrasse“ ange-

hörten, waren gemäß der zitierten Verfügung zwar nicht 

zwangsläufig vom Schulunterricht ausgeschlossen. 

Aber es wurde den Schulleitern die Möglichkeit eröff-

net, dies zu tun. Es lag also im Ermessen der jeweiligen 

Schulen, der Lehrer und der Eltern der Nichtsintikinder, 

ob die sogenannten „Zigeuner“-Kinder vom Schulbe-

such ausgeschlossen wurden. (M 4, 6, S. 67)

Eine Arbeitspflicht bestand im Dritten Reich für alle 

Menschen, nicht allerdings eine freie Berufswahl oder 

Berufsausübung. Die von nicht wenigen Sinti und Roma 

lange genutzte Möglichkeit des ambulanten Handels 

und Handwerkes wurde zwar von den Nationalsozia-

listen nicht vollständig verboten, aber auf immer we-

niger Personen beschränkt, unter anderem aus dem 

Grunde, dass die nationalsozialistischen Machthaber 

den ambulant Berufstätigen subversive Tätigkeiten un-

terstellten. Juden wie Sinti und Roma wurden die Tätig-

keitsmöglichkeiten nach und nach untersagt, so dass 

die Betroffenen, die sich nicht den Arbeitsämtern zur 

Verfügung stellten, Gefahr liefen als „Arbeitsscheue“, 

„Asoziale“ oder „Arbeitsverweigerer“ verfolgt zu wer-

den. Ab 1939 erhielten Sinti und Roma ein eigenes Ar-

beitsbuch, ab 1941 mussten sie Arbeitsverpflichtungen 

unterschreiben. 1942 wurde auf gesetzgeberischem 

Wege die arbeits- und sozialrechtliche Stellung von Sin-

ti und Roma weiter wesentlich verschlechtert; so sollten 

sie keine Zulagen bei Schwerstarbeit erhalten, eine „So-

zialausgleichabgabe“ zahlen und sollten zudem noch 

eine Sondersteuer in Höhe von 15 Prozent zahlen.

Seit November 1937 sollten gemäß eines vertraulichen 

Erlasses des Reichs- und Preußischen Ministers des 

Innern „vollblütige Zigeuner“ und Personen mit „be-

sonders auffälligem Einschlag von Zigeunerblut“ vom 

aktiven Wehrdienst ausgeschlossen werden. (M 4, 8, 
S. 69) Sinti und Roma hatten schon im Kaiserreich und 

während des Ersten Weltkrieges in der Armee gedient. 

Deshalb wurden zu Kriegsbeginn im September 1939 

die wehrpflichtigen deutschen Sinti und Roma zum 

Kriegsdienst einberufen oder sie meldeten sich freiwil-

lig. Vielleicht glaubten auch Sinti und Roma über den 

Wehrdienst den Teil der Anerkennung zu bekommen, 

der ihnen sonst in der Gesellschaft meist versagt blieb, 

wenn sie für ihr deutsches Vaterland kämpften. Grund-

legend änderte sich die Lage für die Sinti und Roma 
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ab dem 14. August 1940. Im Reichssicherheitshaupt-

amt wurde ein Runderlass formuliert, in dem es hieß, 

dass der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, beabsich-

tige, die weiblichen Zigeuner und Zigeunermischlinge 

grundsätzlich vom Arbeitsdienst auszuschließen. Der 

Ausschluss der so genannten „fremdrassischen“ Perso-

nen aus der Wehrmacht hatte schon vier Monate früher 

begonnen. Im Oktober 1940 erging ein entsprechen-

der Erlass, dass aus bestimmten Dienststellen Sinti und 

Roma entfernt werden sollten. Konkreter Anlass war die 

Auszeichnung eines Sinto mit dem EK I, dem Eisernen 

Kreuz, I. Klasse, gewesen. Auf den Fall war der Reichs-

amtsleiter des Reichspropagandaministeriums aus der 

Stadt Berleburg aufmerksam gemacht worden. Allein 

aus dieser kleinen südwestfälischen Stadt waren 26 

Sinti zur Wehrmacht eingezogen worden. Vom Reichs-

propagandaministerium wurde die Angelegenheit an 

den Verantwortlichen für Rassenfrage beim Führer her-

angetragen. Da es aus der Sicht der Nationalsozialisten 

nicht sein konnte, dass ein „Fremdrassiger“ höchste 

militärische Auszeichnungen bekam, wurde zwischen 

Hitlers Stab und dem Oberkommando der Wehrmacht 

die Übereinkunft getroffen, dass Zigeuner und Zigeu-

nermischlinge wie jüdische Mischlinge 1. Grades der 

Ersatzreserve II zuzuweisen seien. Dies entsprach der 

Verfügung, die im Sommer 1941 in den ALLGEMEI-

NEN HEERESMITTEILUNGEN veröffentlicht wurde und 

als AHM 41, Ziffer.153 in den Ausschließungspapieren 

der Betroffenen aufgeführt wurde. Ab 1941 wurden 

alle bekannten Sinti und Roma konsequent aus dem 

deutschen Militär entfernt.

Deportationen und Völkermord

Organisierte Vertreibungen von Sinti und Roma hatte 

es zuerst im Sommer 1938 gegeben, als einige Hun-

derte Sinti und Roma aus dem deutschen Südwesten 

– ohne Ziel – nach „Osten“ verschoben wurden. Die 

Aktion „Westabschub“ wurde abgebrochen, aber in 

ihre Heimat durften die meisten nicht zurückkehren; 

sie mussten zu einem großen Teil in Thüringen, noch 

mehr in Hessen bleiben. 

Acht Monate nach der Erfassung und Festschreibung 

wurden im Mai 1940 etwa 2.800 Sinti und Roma aus 

Norddeutschland, dem Rheinland und dem deutschen 

Südwesten nach Polen deportiert. ( M 4, 19, S. 81) Dies 

sollte der Beginn der Deportation aller Sinti und Roma 

aus Deutschland und Österreich sein. Die Kriminalpo-

lizeileitstelle Stuttgart sollte zum Beispiel 500 Personen 

benennen, darunter 200 Sinti und Roma, die der Kri-

minalpolizeileitstelle Frankfurt unterstanden. Es waren 

Sinti und Roma aus Rheinhessen: 97 Sinti aus Mainz, 71 

Sinti aus Worms, 9 Sinti aus Ingelheim. Ungefähr 100 

Sinti aus Wiesbaden waren ebenfalls für eine Deporta-

tion im Mai 1940 vorgesehen; diese wurde aber nicht 

durchgeführt. Auch im Regierungsbezirk Kassel waren 

Listen vorbereitet worden, die aber dann nicht zur Aus-

führung kamen. (M 4, 19 + 20, S. 81 + 82)

Die Mehrheit der Deportierten wurde im Generalgou-

vernement, dem besetzten Polen, unter SS-Bewachung 

in Zwangsarbeiterkolonnen zusammengefasst und 

zum Bau von Militäreinrichtungen oder KZs genötigt 

und auch interniert. 

Die Deportationen wurden nach wenigen Wochen 

eingestellt. Die deutschen Behörden hatten bewiesen, 

dass sie in der Lage waren, innerhalb kürzester Zeit vie-

le Menschen „geordnet“ zu deportieren. 

Zweieinhalb Jahre später wurde schließlich die Deportati-

on vorbereitet und geplant. Im September 1942 verstän-

digten sich Heinrich Himmler und Reichsjustizminister 

Otto Georg Thierack darüber, dass sogenannte „asoziale 

Elemente aus dem Strafvollzug [...] Juden, Zigeuner, Rus-

sen und Ukrainer [...] an den Reichsführer SS zur Vernich-

tung durch Arbeit ausgeliefert werden“ sollten. 

Gemäß eines Befehls des Reichsführers SS Heinrich 

Himmler vom 16. Dezember 1942 sollten die Sinti 

und Roma aus Deutschland in das Vernichtungslager 

Auschwitz verschleppt werden. Mit dem Schnellbrief 

vom 29. Januar 1943 verfügte das Reichssicherheits-

hauptamt die Deportation. (M 4, 21, S. 83) Nach den 

zuvor erstellten Erfassungslisten wurden die Sinti und 

Roma überall seit Ende Februar, Anfang März 1943 

verhaftet, an Sammelstellen zusammengeführt und 

dann in Zügen der Reichsbahn nach Auschwitz de-
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portiert. Bezogen auf das heutige Hessen fanden die 

großen Deportationstransporte am 9. März 1943 im 

Regierungsbezirk Wiesbaden, am 16. März 1943 im 

Volksstaat Hessen und am 23. März 1943 im Regie-

rungsbezirk Kassel statt.

Gemäß eines ergänzenden Erlasses des Reichministers 

des Innern vom 26. Januar 1943 wurde das Eigentum 

der nach Auschwitz verschleppten Personen für den 

deutschen Staat eingezogen. 

Im „Zigeunerfamilienlager“ in Auschwitz-Birkenau wur-

den etwa 23.000 Menschen zusammengepfercht. 20.078 

der dort registrierten Sinti und Roma wurden ermordet. 

Darunter waren etwa 700 Sinti und Roma aus Hessen. Von 

April bis Juli 1944 wurden die noch arbeitsfähigen Sinti 

und Roma in die KZs Buchenwald, Ravensbrück und Flos-

senbürg überstellt und dort zur Sklavenarbeit gezwun-

gen. Viele kamen um oder wurden noch in den letzten 

Monaten ermordet. Die Beseitigung der „Zigeuner“ in 

Deutschland wurde durch die Deportation zur Vernich-

tung in Auschwitz oder durch „Arbeit“ vollzogen. 

Die in Auschwitz zurückgehaltenen Sinti und Roma 

wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 

ermordet. Eine kleinere Gruppe von jugendlichen Sinti 

und Roma wurde im Juli nach Buchenwald gebracht. 

Dort wurden sie als „arbeitsunfähig“ eingestuft und 

anschließend im Oktober 1944 nach Auschwitz zur Er-

mordung transportiert.  

Etwa 70 Prozent aller deutschen Sinti und Roma wur-

den ermordet. Insgesamt liegt die Opferzahl der euro-

päischen Sinti und Roma bei etwa einer halben Million 

Menschen, die vor allem in Südosteuropa und in den 

vom Deutschen Reich besetzten Regionen der Sowjet-

union umgebracht wurden.14

Nicht alle deutschen Sinti und Roma wurden nach Ausch-

witz deportiert. Sinti und Roma, die mit so genannten 

„Deutschblütigen“ verheiratet waren, wurden von der 

Deportation ausgenommen. Sie wurden in der Regel – 

wie auch die meisten ihrer Kinder – zwischen 1943 und 

1945 unfruchtbar gemacht. Dazu wurde in manchen Fäl-

len das schon zuvor gegen Sinti und Roma eingesetzte 

„Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses“ 

herangezogen. War eine Person vom Reichskriminalpoli-

zeiamt in Berlin als „Zigeunermischling, 1. Grades“ oder 

als „Zigeuner mit arischem Ehepartner“ für eine Sterilisie-

rung erfasst worden, veranlasste das Reichsministerium 

des Inneren nachgeordnete Instanzen, die Sterilisierung 

durchzuführen. Es fehlt dabei auch nicht der Hinweis, dass 

das Ministerium für die entstehenden Kosten aufkommen 

würde. Für die betroffenen Personen gab es in der Regel 

die Alternative: Sterilisierung oder Deportation.

Die Zeit nach 1945

Befreiung und erneute Diskriminierung

Am 27. Januar 1945 wurde durch sowjetische Truppen 

das Vernichtungs- und Konzentrationslager Auschwitz 

befreit, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine Sin-

ti und Roma aus Deutschland mehr befanden. Diese 

waren zum größten Teil ermordet worden oder sie 

vegetierten in anderen Lagern. In dieser Phase des 

Krieges wurden von der SS noch Todesmärsche von 

einem Konzentrationslager zum anderen organisiert, 

bei denen jeweils Hunderte von Gefangenen ermor-

det wurden, sobald sie das Tempo nicht mitgehen 

konnten. Ab Ende März 1945 wurden dann große Teile 

Deutschlands von den alliierten Truppen besetzt und 

damit vom Nationalsozialismus befreit.  

Die Hoffnungen auf eine Gesellschaft ohne Diskrimi-

nierung wurden vielfach nicht erfüllt. Ab April 1945 

kehrten die Sinti und Roma soweit wie möglich in ihre 

Heimatstädte zurück, oder wenn sie ihre unmittelbaren 

Familienangehörigen verloren hatten, zu Verwandten 

oder Freunden. Sinti und Roma standen in der Regel 

vor dem Nichts. Sie hatten weder materielle Güter 

noch ihre Wohnungen, denn sie waren enteignet wor-

den. Sie hatten keine Lobby.

Zunächst stand die Sicherung der Existenz im Vorder-

grund, später ging es dann um Wiedergutmachung 

und Entschädigung. Bei der Frage der Wiedergutma-

chung oder auch bei der Vergabe der knappen Woh-

nungen zeigte sich bald, dass auch nach dem Sieg 

über den Nationalsozialismus der Antiziganismus noch 

weit verbreitet war. (M 5, 2-5, S. 86-90)

14) Martin Holler: Der nationalsozialsozialistische Völkermord an den Roma, Heidelberg 2009.
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Die Diskriminierungen zeigten sich zum Teil unmit-

telbar nach der Befreiung – auf kommunaler Ebene 

aber auch auf Landesebene. Sinti und Roma wurden 

weniger als Opfer des Nationalsozialismus betrachtet, 

sondern als „Störung der Ordnung“. Kriminalität wurde 

unterstellt, in der Regel nicht nachgewiesen. Auswei-

sungen bzw. Verweigerungen des Zuzugs waren die 

Regel. (M  5, 2, S. 86) Eine rassistische Verfolgung wur-

de selbst von Vertretern der politisch Verfolgten infra-

gegestellt, weil alte „Zigeunerbilder“ nicht nur bei den 

Nationalsozialisten, sondern auch bei Vertretern der 

politischen Mitte oder Linken weiterhin präsent waren, 

zum Teil in diffamierender Art und Weise.15 

Fast generell wurde den Überlebenden spätestens 

1946/47 abgesprochen, rassistisch verfolgt gewesen zu 

sein. Argumentationen, die auf die tradionellen Zigeu-

nerbilder zurückgriffen, unterstellten weiterhin die Kri-

minalität. Diese Tendenzen verstärkten sich durch die Ver-

abschiedung des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG), 

so dass sich die gesellschaftspolitischen Rahmenbedin-

gungen zu Ungunsten der als „Zigeuner“ diskriminierten 

Menschen veränderten. Sie mussten größte Hindernisse 

überwinden, um ihre berechtigten Ansprüche durchzu-

setzen. Dies gelang ihnen zum Teil erst in den 1960er, 

zum Teil sogar erst in den 1980er Jahren. 

Was zunächst noch im Einzelfall als traditionell antizi-

ganistische Diskriminierung bezeichnet werden kann, 

weitete sich in der Entschädigungs- und Wiedergut-

machungsfrage nach 1952 zum Skandal aus, weil zum 

Beispiel die Polizeimaßnahmen gegen Sinti und Roma 

während des Nationalsozialismus fast in allen Entschei-

dungen ihres rassistischen Gehalts beraubt wurden. 

(M 5, 6, S. 91) Das heißt, Sinti und Roma galten als zu 

Recht – wenn auch hart – bestraft. Der Skandal wurde 

noch größer, weil Gutachter im medizinischen Bereich 

zum Teil identisch waren mit denen, die vor 1943 mit-

geholfen hatten, Sinti und Roma zu erfassen. Entspre-

chendes galt für die Kriminalbeamten. 

Die Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofs aus 

dem Jahre 1956 zeigt das Ausmaß des Antiziganis-

mus. Hier heißt es u.a., dass die Sinti und Roma, hier 

„Zigeuner“ genannt, wie die Erfahrung zeigt, zur Kri-

minalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien 

neigen, es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe 

der Achtung vor fremden Eigentum, weil ihnen wie pri-

mitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupations-

trieb eigen ist. Hier wurde das Bild des per se kriminel-

len „Zigeuners“ bemüht.16

Erst Anfang der 1960er Jahre wurde diese Einschät-

zung des höchsten deutschen Gerichts revidiert.

Der Skandal um die Entschädigung der Opfer des Na-

tionalsozialismus und die anhaltende Diskriminierung 

von Sinti und Roma in der Bundesrepublik waren Aus-

gangspunkte für vor allem jüngere Vertreter der Sinti und 

Roma, gegen die Missstände zu protestieren – und sich 

als Bürgerrechtsbewegung zu organisieren. Eine der ers-

ten Aktionen war der Hungerstreik auf dem Gelände des 

ehemaligen Konzentrationslagers Dachau. 1982 wurde 

der Völkermord an Sinti und Roma von Bundeskanzler 

Helmut Schmidt als solcher politisch anerkannt. 

1997 eröffnete Bundespräsident Roman Herzog das 

Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma in 

Heidelberg. Dabei war eine Aussage für die weitere 

Bewertung sehr wichtig, denn der Bundespräsident 

sagte: „Der Völkermord an den Sinti und Roma ist aus 

dem gleichen Motiv des Rassenwahns […] durchge-

führt worden wie der an den Juden.“17

„Zigeuner“-Bilder sind auch nach 1945 in der Gesellschaft 

präsent, sei es in den Medien (Presse, Rundfunk, Fernse-

hen), sei es in der Kultur (Wissenschaft, Literatur, Musik 

oder Film) oder sei es im Alltagsleben. Bis weit in die 

1980er Jahre wurde bewusst oder aus Gedankenlosigkeit 

Bilder der Nomaden, der Nichtsesshaften, der potentiell 

Kriminellen oder der Naturmenschen verbreitet, ohne 

dass es Einsprüche oder Gegenpositionen gab. Der Anti-

ziganismus, der sich in den „Zigeunerbildern“ zeigt,  blieb 

ein Allgemeingut in großen Teilen der Gesellschaft.18

Das Nichtwissen oder die Gleichgültigkeit gegenüber 

den Lebenslagen der in Deutschland lebenden Sinti 

und Roma innerhalb der bundesdeutschen Gesell-

schaft, die auch als Antiziganismus definiert werden 

15)  Gilad Margalit: Das Nachkriegsdeutschland und seine Zigeuner, Berlin 2001. 
16)  BGH-Urteil vom 07.01.1956 - IV ZR 211/55 S. 8 und 9 sowie in RZW 1956, S.113.
17)  Roman Herzog: Grußwort von Bundespräsident Roman Herzog zur Eröffnung des neuen Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 1997. 
    Der Text ist online unter www.bundespraesident.de verfügbar.
18)  Siehe u.a.: Markus End: Stereotype Darstellungen von Sinti und Roma in den Medien. Bonn/München 2015.
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kann, fasste Anfang der 1960er Jahre der seinerzeit 

bekannte Münsteraner Soziologe Helmut Schelsky zu-

sammen: „Ihnen (den Sinti und Roma, d. Verf.) gegen-

über werden grundsätzliche Staatsbürgerrechte und 

Staatsbürgerpflichten außer Kraft gesetzt, ohne daß 

man diese erheblichen Beschneidungen der rechtli-

chen vollen Staatsbürgerschaft als solche zur Kenntnis 

nimmt.“19

Sinti und Roma waren mehr oder minder systematisch 

aus der Gesellschaft ausgrenzt oder „an den Rand“ ge-

drängt. Viele Sinti und Roma waren (und sind) schlecht 

beschult und haben damit zum Teil große Probleme 

auf dem Arbeitsmarkt. 

Sinti und Roma, die erfolgreich in ihren Berufen sind, 

verleugnen oft auf Grund der antiziganistischen Grund- 

haltungen in der Mehrheitsbevölkerung und bei Be-

hörden ihre Herkunft.

Deutsche Sinti und Roma als nationale Minderheit

Nach 1990, im Zuge der beschleunigten europäischen 

Einigung, bekamen die Themen Minderheit und Roma 

neue Dimensionen. Überall gibt es Minderheiten, in vie-

len Staaten bilden die Roma eine dieser Minderheiten. 

Bei den Beratungen im europäischen Kontext, die 

1995 zur Verabschiedung des „Europäischen Rahmen-

übereinkommens zum Schutz nationaler Minderhei-

ten“ im Europarat führten, waren aus bundesdeutscher 

Sicht die deutschen Sinti und Roma nicht bedacht 

worden. Die Konvention verpflichtete die unterzeich-

nenden Staaten, ihre selbst ausgewählten nationalen 

Minderheiten vor Diskriminierung zu schützen und sie 

kulturell zu fördern. In der Bundesrepublik waren dies 

die Dänen, die Friesen und die Sorben; die deutschen 

Sinti und Roma waren nach Protesten noch dazu ge-

kommen. Der Vertrag wurde 1998 in Kraft gesetzt. Die 

Erwartungen der deutschen Sinti und Roma, die im 

Rahmenübereinkommen als verpflichtende Maßnah-

men auch von der Bundesrepublik Deutschland rati-

fiziert wurden, sind bislang nicht erfüllt worden. (M 5, 
12, S. 100-102)

Seit den frühen 1990er Jahren errichteten Städte und 

Gemeinden – zum Teil nach Aufforderung durch die 

Vertretung der Sinti und Roma – Mahnmale und brach-

ten Gedenktafeln an den Orten der Deportation an, so 

in Wiesbaden, Marburg, Frankfurt, Darmstadt, Fulda, 

Kassel Hanau, Bad Hersfeld und Gießen. Besonders 

erwähnt werden soll noch das Mahnmal in Dreihausen, 

das aus einem Schulprojekt der Gesamtschule Ebsdor-

fergrund entstand. 

Am 24. Oktober 2012 wurde in einem Staatsakt das 

zentrale Denkmal für die im Nationalsozialismus er-

mordeten Sinti und Roma in Berlin, zwischen Reichs-

tagsgebäude und Brandenburger Tor, eröffnet. (M 5, 
13 + 14, S. 102-105)

Roma als Zuwanderer

Neben den deutschen Sinti und Roma leben noch 

weitere Romagruppen mit unterschiedlicher Herkunft 

und Tradition in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre 

heutige Zahl ist nicht bekannt. 

Eine erste Gruppe ist Ende der 1960er/Anfang der 

1970er Jahre als Gastarbeiter, zu einem großen Teil 

aus dem damaligen Jugoslawien, nach Westdeutsch-

land gekommen, solange dies möglich war. In der 

Wahrnehmung waren dies dann eben Jugoslawen, 

Serben, Kroaten oder Mazedonier. Dazu kommen 

Gruppen aus Polen und Ungarn. 

Eine zweite größere Gruppe von Roma floh 1990 an-

gesichts der Kriege beim Zusammenbruch des ju-

goslawischen Staates. Roma gerieten zum Beispiel 

zwischen die Fronten in Serbien und im Kosovo. Als 

Bürgerkriegsflüchtlinge fanden sie unter anderem Auf-

nahme in der Bundesrepublik – mit einem unsicheren 

Rechtsstatus. Sie sind zu einem großen Teil noch im 

Lande, obwohl es seit der Gründung des selbständi-

gen Staates Kosovo Bemühungen gibt, die Menschen 

in ihr Herkunftsland zurückzusenden, weil aus der Sicht 

der Bundesregierung und der meisten Länderregie-

rungen der Kosovo als sicheres Land gilt. Seit Frühjahr 

2010 gibt es ein „Rückführungsabkommen“ der Bun-

19) Lukrezia Jochimsen: Zigeuner heute. Untersuchung einer Außenseitergruppe in einer deutschen Mittelstadt, Stuttgart 1963. 
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desrepublik mit dem Kosovo. Ungefähr 10.000 Roma, 

darunter etwa 5.000 Kinder und Jugendliche, die hier 

geboren sind, müssen seither mit ihrer Ausweisung 

rechnen.

 

Eine dritte Gruppe von Roma ist nach dem EU-Beitritt 

ostmitteleuropäischer Staaten im Jahre 2004 u.a. aus 

Polen, Ungarn und der Slowakei gekommen. Sie mach-

ten dabei von ihrem Recht auf Freizügigkeit ebenso-

wie andere Neu-EU-Bürger Gebrauch. Ähnlich ist die 

Entwicklung nach 2007, als mit Bulgarien und Rumä-

nien zwei weitere Staaten der EU beigetreten waren. 

Es kamen aber nicht nur kleinere Gruppen von Men-

schen, sondern alte Ressentiments und Vorurteile ge-

gen Sinti und Roma wurden neu in den Medien und 

großen Teilen der Öffentlichkeit reaktiviert.

Roma im neuen Europa

Die meisten Roma Europas lebten und leben im Os-

ten und Südosten. Die Zahlen schwanken und sind 

unsicher. In Rumänien sind es möglicherweise bis zu 

5 oder 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Nach dem 

Zusammenbruch der sozialistischen Gesellschaftssys-

teme verloren Roma eher als andere Menschen ihren 

Status, gerieten dadurch noch stärker in Armut wie 

große Teile der jeweiligen Mehrheitsbevölkerungen. 

Sie waren und sind Diffamierungen und Angriffen aus-

gesetzt. (M 5, 11, S. 98)

Eine Studie der Europäischen Grundrechteagentur 

(FRA) bestätigt ältere Untersuchungen, nach denen 

Roma die am stärksten diskriminierte Gruppe in Eu-

ropa sind.20 Etwa die Hälfte der Befragten berichteten 

Diskriminierungserfahrungen. Antiziganistische Zu-

schreibungen, immer wieder aktivierte „Zigeuner“-Bil-

der, verfestigt als Ressentiments und Vorurteile werden 

benutzt, um den Ausschluss aus der Gesellschaft zu 

rechtfertigen und gegebenenfalls Forderungen nach 

Abschiebung zu erheben. Nicht selten stellen Medien 

Sinti und Roma - vor allem im europäischen Südosten 

– als ein Volk von hoffnungslos armen Bettlern, von Kri-

minellen jeden Alters und von Nomaden dar.21

Die Europäische Union befasst sich ebenfalls immer 

wieder mit der Frage, wie die gesellschaftliche Teilha-

be der Roma gestärkt werden kann.22 Die Lage vieler 

Roma in den Staaten der EU wie auch außerhalb der 

EU, z. B. in Serbien, Mazedonien oder Kosovo, ist als 

prekär zu bezeichnen. Mit den Begriffen Armut, soziale 

Isolation und Chancenlosigkeit sind die Lebenslagen 

vieler, vielleicht der meisten Roma gekennzeichnet. 

Ihre Lebenserwartung ist geringer, denn der Zugang 

zu Gesundheitsversorgung gilt als beschränkt. Die 

Teilhabe am öffentlichen Leben und vor allem an Bil-

dungsprozessen ist eingeschränkt. Viele Kinder der 

Sinti und Roma gehen weiterhin nicht zur Schule.23

Neben der schwierigen humanitären Lage werden Sin-

ti und Roma immer wieder zur Zielscheibe rassistischer 

Hetze rechtspopulistischer Gruppierungen bis hin zur 

gewaltsamen Bedrohung ihres Lebens. In einigen Län-

dern Europas sind Roma auch in jüngster Vergangen-

heit rassistisch angegriffen worden. In verschiedenen 

Orten wurden Sinti und Roma aus ihren Häusern ver-

trieben und umgesiedelt, teilweise sogar mehrmals in 

ihrem Leben.

Die Staaten der EU haben 2009 ein Europäisches Fo-

rum für die Inklusion der Roma organisiert, das die EU, 

die nationalen Regierungen, internationale Organisa-

tionen und Vertreter der Roma zusammenführen soll-

te. Nationale Strategien wurden dabei von allen Mit-

gliedsstaaten der EU verlangt.

20) Agentur der Europäischen Union für Grundrechte: Erster Bericht der Reihe: Daten kurz gefasst. Die Roma. 2009.
21) Zur Rolle der Sinti und Roma in den Medien siehe u.a.: Markus End: Stereotype Darstellungen von Sinti und Roma in den Medien sowie auch Wolfgang Benz: Sinti und  
   Roma: Die unerwünschte Minderheit, S. 154. 
22) Siehe u.a. die Empfehlung des Rates vom 09.12.2013 für wirksame Maßnahmen zur Integration der Roma in den Mitgliedstaaten oder auch der Bericht über die   
   Umsetzung des EU-Rahmens für nationale Strategien zur Integration der Roma vom 17.06.2015.
23) Zur Bildungssituation der Sinti und Roma siehe u.a. Daniel Strauß (Hg.): Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma. Dokumentation und   
   Forschungsbericht, Marburg 2011.
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Methodisch-didaktischer 
Kontext

Marlis Sewering-Wollanek

Vor 70 Jahren wurden Sinti und Roma aus deutschen 

Städten und Landkreisen in das Vernichtungslager 

Auschwitz deportiert. Nur wenige der Deportierten ha-

ben dies überlebt. Die Geschichte und Gegenwart des 

Antiziganismus wie auch die Geschichte und Gegenwart 

der Sinti und Roma in Deutschland sind jedoch noch im-

mer ein vernachlässigtes Thema in der Historiographie 

wie in Geschichtsunterricht und Schulbüchern. Die di-

daktische Relevanz des Themas, der historische und ge-

genwärtige Umgang mit Minderheiten, ergibt sich aus 

dem gegenwärtig noch anzutreffenden Antiziganismus 

in weiten Kreisen der Bevölkerung und ist im nationalen 

wie internationalen Kontext unbestritten.

Mit der Unterzeichnung der Europäischen Rahmen-

konvention zum Schutz nationaler Minderheiten 1995 

hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, 

ihren nationalen Minderheiten (Dänen, Friesen, Sor-

ben, Sinti und Roma) völlige Gleichheit in politischer, 

ökonomischer, sozialer sowie kultureller Hinsicht zu 

sichern. Dies betrifft insbesondere den Auftrag, in Er-

ziehung und Bildung das Wissen über die Geschichte 

und Gegenwart der Sinti und Roma sowie des Antizi-

ganismus zu fördern. 1995 wurde der rassistisch mo-

tivierte Völkermord an den Sinti und Roma durch die 

Nationalsozialisten und der Antiziganismus als zu be-

handelndes Thema in den hessischen Rahmenplänen 

verankert.1 In Historiographie und universitärer Lehre 

findet die Thematik zunehmend Berücksichtigung, 

wenn auch noch zahlreiche weiße Flecken verbleiben. 

1998 wurden in Hessen die ersten Unterrichtsmateria-

lien zum Thema Antiziganismus publiziert.2

Noch immer wird die Thematik in den Schulbüchern 

marginalisiert, in wenigen Fällen der Völkermord be-

nannt oder in kurzen Verfassertexten dargestellt. Quel-

lenmaterial wird selten zur Verfügung gestellt.3 

Auch wenn im Konzept der Bildungsstandards die 

Themenfelder nicht konkret und verbindlich benannt 

werden, so können die Geschichte der Sinti und Roma 

und die Rolle des Antiziganismus in die Basisnarrative 

„Neuzeit“ und „Neueste Zeit“ ohne Weiteres eingeord-

net werden.4 Im Lehrplan Geschichte für die gymna-

siale Oberstufe ist für die Qualifizierungsphase II im 

Kontext des „Völkischen Staates“ die „Situation ausge-

grenzter und verfolgter Minderheiten“ verankert.5 So-

mit bieten sich mehrfach Möglichkeiten für eine unter-

richtliche Befassung mit der Thematik.

Die etwa 600jährige Vorgeschichte des nationalsozi-

alistischen Völkermordes an den Sinti und Roma, der 

Ausgrenzung und Verfolgung, sowie die weitgehend 

widerspruchslose Akzeptanz der Verfolgung durch 

die Mehrheitsbevölkerung findet nur äußerst selten 

Berücksichtigung im Unterricht. Die Implementierung 

der Vorgeschichte ist jedoch von großer Relevanz, da 

die in den früheren Epochen von der Mehrheitsbevöl-

kerung entwickelten „Zigeunerbilder“ bis weit in das 

20. Jahrhundert hinein tradiert wurden und die Ein-

stellung zu der Minderheit geprägt haben und noch 

immer prägen. 

Insofern ist es notwendig, die tradierten Bilder von der 

Bevölkerungsgruppe, die Einstellungen sowie Verhal-

tensstrukturen der Obrigkeit und Mehrheitsbevölke-

rung in den jeweiligen Epochen im Geschichtsunter-

richt zu thematisieren, um Schülerinnen und Schüler 

zur Reflexion über die historischen Kausalzusammen-

hänge sowie ihre eigenen gegenwärtigen Einstellun-

gen zu den Sinti und Roma und letztlich zu Reflexionen 

über die eigenen Verhaltensweisen anzuregen. Schü-

lerinnen und Schüler können auf diesem Wege zu der 

Erkenntnis geführt werden, dass der Antiziganismus 

in Geschichte und Gegenwart ein Problem der Mehr-

heitsbevölkerung war und noch immer ist.

1)  Rahmenplan Gesellschaftslehre – Sekundarstufe I. Wiesbaden 1995, S. 59; Rahmenplan Geschichte – Sekundarstufe 1. Wiesbaden 1995, S. 35.
2)  Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (Hg.). Antiziganismus. Geschichte und Gegenwart deutscher Sinti und Roma.  Wiesbaden 1998. (= Materialien zum Unterricht,  
  Sek. I, Gesellschaftslehre/Geschichte, Heft 135).
3)  Vgl. u.a.: Kursbuch Geschichte. Neue Ausgabe. Hessen von der Antike bis zur Gegenwart. Cornelsen. Berlin 2010, S. 421, 427, 459.; Buchners Kompendium Geschichte.  
  Von der Antike bis zur Gegenwart. Buchner. Bamberg 2008, S. 368.
4)  Hessisches Kultusministerium. Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. Primarstufe und Sekundarstufe I. Wiesbaden 2011, S. 21–22.
5)  Hessisches Kultusministerium. Lehrplan Geschichte. Gymnasialer Bildungsgang. Jahrgangsstufen 6 G bis 9 G und gymnasiale Oberstufe. Wiesbaden 2010, S. 41 f.
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Die vorliegende Lehrerhandreichung soll zur ver-

stärkten Präsenz des Themas im Geschichtsunterricht 

beitragen. Das angebotene Material ist jahrgangs-

übergreifend einsetzbar. Die Handreichung soll eine 

Orientierungshilfe zu Vorbereitung und Bearbeitung 

von Unterrichtseinheiten sein. Sie bietet insofern bis 

auf ein Beispiel keine in sich geschlossenen Unter-

richtseinheiten an. Die Handreichung soll durch die 

Kombination der Materialien eine flexible Nutzung 

der unter dem Aspekt der Chronologie und Problem-

orientierung ausgewählten Quellen ermöglichen. Die 

Materialauswahl ist insbesondere den didaktischen 

Grundsätzen der Schülerorientierung, der interkultu-

rellen Orientierung sowie der Handlungsorientierung 

verpflichtet. 

Die fachwissenschaftliche Gesamtdarstellung zur Ge-

schichte der Sinti und Roma und zur Rolle des Antiziga-

nismus in Deutschland wie die Quellenauswahl bieten 

vielfältige Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung. Die 

Gesamtdarstellung orientiert sich an den historischen 

Bruchstellen der Neuzeit: an der Situation vor und nach 

der Französischen Revolution, an der Situation nach der 

Entstehung des Nationalstaates, an der Entwicklung bis 

1933, an der Zeit des Nationalsozialismus sowie an der 

Zeit nach 1945. Die Entwicklung der Mehrheitsgesell-

schaft soll dabei lediglich als Hintergrund, aber auch als 

Begründung für die Funktion der Minderheit in diesen 

spezifischen Umbruchsituationen dienen.

Die fachwissenschaftliche Darstellung ist zudem einer-

seits chronologisch, andererseits entlang von Quer-

schnittsthemen und Querschnittsfragestellungen (u. a. 

Religion/Kirche, Literatur/Sprache) konzipiert. Durch 

Verweise direkt im Verfassertext auf Quellen, eine Lite-

raturliste und Hinweise auf einschlägige Internetadres-

sen wird dem Nutzer die Unterrichtsplanung erleichtert. 

Als mögliche Unterrichtsmethoden bieten sich sowohl 

Längsschnitt wie Querschnitt als auch die Durchfüh-

rung von Projekten an. Das „Einfächern“ einzelner ein-

schlägiger Quellen in komplexere historische Kontexte 

(z. B. Aufnahme von Fremden in der Neuzeit, Folgen 

der Industrialisierung) vermittelt ohne großen Auf-

wand allmählich ein Bewusstsein von der jahrhunder-

telangen Präsenz der Sinti und Roma in Deutschland. 

Insofern bietet die Thematik durchaus Ansatzpunkte 

für interdisziplinäre Projekte. 

Da der Schwerpunkt des zusammengestellten Quel-

lenmaterials auf Hessen liegt, können im Gesamtkon-

text der Entwicklung in Deutschland nicht nur regio-

nale und lokale Bezüge hergestellt werden, sondern 

Schülerinnen und Schüler zur Entwicklung von Fragen 

zur spezifischen historischen und gegenwärtigen Si-

tuation der Minderheit im eigenen Umfeld angeregt 

werden. Über die gefundenen Fragestellungen kön-

nen Schülerinnen und Schüler eigenständige lokale 

Recherchen betreiben (vgl. Dreihäuser Projekt).

Die unterrichtliche Bearbeitung der Geschichte des 

Antiziganismus in Deutschland fördert den Erwerb der 

in den Bildungsstandards verankerten grundlegenden 

Kompetenzen (Wahrnehmungs-, Urteils-, Analyse-, 

Orientierungskompetenz für Kontinuität und Verän-

derung in der Zeit).6 Die unterrichtliche Befassung mit 

der Thematik fördert insbesondere die Kenntnis von 

Kontinuitäten im Laufe der Jahrhunderte und deren 

Folgen für die Gegenwart.

In besonderem Maße können Schülerinnen und Schü-

ler entsprechend den Zielsetzungen des Hessischen 

Lehrplans ein Bewusstsein entwickeln von der histori-

schen Bedingtheit der gegenwärtigen Lebenswelt und 

somit ihre eigene Lebenshaltung sowie die ihr zugrun-

de liegenden Wertmaßstäbe und Urteilskategorien als 

historisch bedingt erkennen.7 Sie können zur Reflexion 

über ihre eigene Einstellung zu den Sinti und Roma, 

über mögliche eigene Vorurteile und Handlungswei-

sen gelangen. Damit kann eines der Hauptziele des 

Geschichtsunterrichts, nämlich die Heranbildung ei-

nes eigenständig denkenden, der Toleranz und dem 

demokratischen Handeln verpflichteten jungen Men-

schen, verfolgt werden.

6)  Hessisches Kultusministerium. Bildungsstandards, S. 14, 19–20.
7)  Vgl. Lehrplan Geschichte. Gymnasialer Bildungsgang, S. 2f.
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M 1, 2  Geleitbrief von König Sigismund, 1423

 

 „Wir Sigismund, von Gottes Gnaden römischer König, allzeit Mehrer des Reiches,

 König von Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien etc. Allen unseren Getreuen von

 Adel, Militär, Befehlshabern, Beamten, Schlössern, offenen Flecken, Städten und

 ihren Richtern in unserem Reiche und in unserem Reiche und in unserer Herrschaft,

 unseren gnädigen Gruß zuvor. Unsere Getreuen, Ladislaus, Woiwode der „Zigeuner“,

 nebst anderen zu ihm Gehörigen, haben uns gehorsamst ersucht, wir möchten sie

 unserer weitgehenden Gnade würdigen. Daher haben wir, gehorsamlichen Gesuche

 wollfahrend, ihnen diese Freiheit einräumen wollen. Darum, wenn eben dieser

 Woiwode Ladislaus und sein Volk zu einer genannten unsrigen Herrschaften, seien es

 Flecken oder Städte, gelangt, so vertrauen wir ihn eurer treue an und ordnen an, ihr

 sollt auf diese Weise schützen den Woiwoden Ladislaus und die „Zigeuner“, welche

 ihm unterthan sind, ohne Hindernis und Beschwernis hegen und erhalten; - ja sogar

 wollt ihr sie vor allen Unzuträglichkeiten und Ärgernissen schützen. Sollte aber unter

 ihnen sich irgend ein Unkraut finden oder sich Wirren ereignen, es sei von welcher

 Seite es wolle, so sollt nicht ihr oder einer von euch, sondern dieser Ladislaus, der

 Woiwode, das Recht zu strafen oder zu begnadigen haben. Gegeben in unserer

 herrschaftlichen Residenz am Tage vor dem Feste St. Georg des Märtyrers im Jahre

 des Herrn 1423 im 36. Jahre unseres Königtums in Ungarn, im 12. unseres römischen

 Kaisertums, im 3. unseres Königtums in Böhmen.“

Zit. nach: Hohmann, Joachim: Geschichte der Zigeunerverfolgung in Deutschland, Frankfurt u.a. 1988, S. 14.

M 1, 3  Vogelfreiheiterklärung im Reichsabschied 1500

 „Die ienen halben, so sich zeigeiner nennen, und wieder und für in die Land ziehen etc., soll per edictum pub-

licum ... ernstlich gebotten werden, das sie hierfür dieselben zigeuner, nachdem man glaublich anzeig hat, das 

sie erfarer, usspeer und erkundschafter der christen Lant seyen, in oder durch ire land, gepiete oder oberkeit nit 

ziehen, handeln noch wandeln lassen, noch inen des sicherheit oder geleyt geben und das sich die zeigeiner daruf 

hinzwischen ostern nechstkünftig uß den landen teutscher nation tun, sich der eußern und darin nit finden lassen, 

wann wo sie darnach betreten und yemants mit der tate gegen inen zu handeln fürnemen würde, der soll daran nit 

gefrevelt noch unrecht getan haben, wie dann soliches unser mandat wyter inhalten wirdet.“ 

Quelle: Zit. nach Katrin Reemtsma: Sinti und Roma. Geschichte, Kultur, Gegenwart, München 1996, S. 36.
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M 1, 4 Judenordnung Landgraf Philipps von Hessen, 1543

Transkription des letzten Punktes der Judenordnung: Wir befinden auch das yezuzeiten die Ziegeuner durch unser 

Land iren Zug nehmen/und irer art nach/viel böser unchristlicher händel gebrauchen/als nemlich mit falschem 

warsagen/und ds darunder den armen leuten das ire stelen/und anders mehr/darinunsere Amptleute auch farl-

essig handlen/und solchen schadlichen leuten pass und durchzug gonnen und zulassen. Nach dem wir aber auss 

guten bewegenden ursachen bedacht sein/solchem volck hinfüro in unsern Landen keynen durchzug zugestatt/so 

ist unser ernster bevelh/das ir uff solche leut/wan sie in ewrm ampt ankommen gute achtung habet/sie von stund 

an hinweg iaget/und inen hinfürter keynen durchzug gestattet. Und wan sie in unser Landt komen/deren drei die 

fürnemesten greiffet/und uns bringet. Des wöllen wir uns auch mit ernst verlassen. Datum Cassell/prima die Menses 

Aprilis, Anno à nativitate Christi, millesimo, quingentisimo, quadragesimo tertio

Quelle M1,3 und M1,4: Hessisches Staatsarchiv Damrstadt E 3 A Nr. 36/1.
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M 1, 5  Sebastian Münster: Cosmographia, 1590 (1. deutsche Ausgabe 1545)

Quelle: Sammlung Engbring/GfA s. Gesamtausgabe der Fassung, hier SCCC.
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M 1, 6  Sebastian Münster: Cosmographie (Ausgabe 1590, übertragen von Udo Engbring-Romang) 

 VON DEN ZIGEUNERN ODER HEyDEN

 Im Jahre 1417 hat man zum ersten Mal in Deutschland die Zigeuner gesehen:

 ein ungeschliffenes, schwarzes, wildes und unflätiges Volk, das besonders gern stiehlt,

 meistens die Frauen, die so ihre Männer tragen (versorgen). Sie haben Grafen und etliche

 Ritter, die gut gekleidet und die verehrt sind. Sie tragen einige Briefe und Siegel mit sich,

 die vom Kaiser Sigismund und anderen Fürsten ausgestellt sind, damit sie Geleit und

 freien Zug durch die Länder und Städte haben. Sie geben auch vor, daß ihnen zur Buße

 auferlegt sei, als Pilger umherzuziehen, und dass sie aus Klein-Ägypten gekommen seien.

 Aber es sind Fabeln. Man hat sehr wohl erfahren, dass dies elende (= heimatlose) Volk im

 Umherziehen entstanden ist, es hat kein Vaterland, zieht müßig im Land umher, ernährt

 sich mit Stehlen, lebt wie ein Hund, ist ohne Religion, obwohl sie ihre Kinder unter den

 Christen taufen lassen. Sie leben ohne Sorgen, ziehen von einem Land ins andere, kommen

 aber nach etlichen Jahren wieder. Doch sie teilen sich in viele Scharen und ziehen in

 andere Länder. Sie nehmen auch Männer und Frauen in allen Ländern zu sich auf. Es ist

 ein seltsames und wüstes Volk, das viele Sprachen kann, und den Bauern beschwerlich.

 Ihre alten Frauen ernähren sich mit Wahrsagen, und während sie den Fragenden

 Antwort geben, wieviele Kinder, Männer und Frauen sie haben werden, greifen sie mit

 wunderbarer Behändigkeit zum Geldsäckel oder in die Taschen und leeren sie, ohne dass

 es die betreffenden Personen gewahr werden.

 [...]

 Vor etlichen Jahren in Heidelberg hatte ich die Gelegenheit, dass ich mit ihnen ins Gespräch kam  

 und von einem Obristen einen Brief zu lesen bekam, dessen sie sich rühmten, einen Passierschein  

 von Kaiser Sigismund, ausgestellt zu Lindau, in dem stand, dass sie in Klein-Ägypten für einige   

 Jahre vom christlichen Glauben abgefallen wären. Und als sie sich wieder bekehrten, wurde   

 ihnen zur Buße auferlegt, dass sie oder etliche von ihnen vier Jahre im Elend umherziehen und   

 Buße erwirken sollten, so lange wie sie ungläubig gewesen waren. Aber nach Ausweisung des   

 Briefs ist ihre Zeit des Umherziehens vorüber.

M 1, 7  Auszug aus Poenal-Sanction, 1722

 Geschärffte Poenal-Sanction und Verordnung des Löblichen Ober-Rheinischen Crayses/ 
 Wider Das Schädliche Diebs- Raub- und Ziegeuner- so dann Herrn-loses-Jauner-Wild-Schützen/ 
 auch müßige und liederliche Bettel-Gesindt

 Demnach Fürsten und Stände des Ober-Rheinischen Crayses mißfälligst auch mit Ihr und

 Ihrer angehöriger Unterthanen größten Schaden und Beschwerden, wahrnehmen müssen,

 welchergestalten durch die in denen vorherigen Jahren wieder obgedachte Ziegeuner, Jauner,

 und ander Herrn-lose Landstreicher und Vaganten emanirt und schon in annis 1709. & 1711.

 durch offentlichen Druck publicirte Poenal-Mandata, auch sonst, hin- und wider gemachte
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 Reichs-constitutionsmässige Anstalten und Verordnungen, die Vertreib- und Ausrottung solcher böß-  

 und schädlicher Menschen, bißher gar nicht zu erhalten, ja, daß vielmehr dererselben ohnerachtet  

 sich noch vor kurtzem eine grössere Anzahl als zuvor, auch gantze bewaffnete rotten von solchem  

 liederlichen Volck in Dero Landen, zu äusserster Betrangnuß des armen Landmanns betretten lassen,  

 mithein die höchste Nothdurfft erforddert, auff schärffere Mittel und Wege zu gedencken, wie 

 diesem gemeinen Ruhe und Sicherheit so sehr nachtheiligen Ohnwesen mit mehrerm Nachdruck 

 zu steuern, und dabey zugleich denen aus dem bißhero fast durchgehends verstattenen Bettelen 

 so frembd als einmischen Armen entstanden vielen Unordnungen, so viel möglich, abzuhelffen 

 seyn möchte; So hab man bey dieser allgemeinen Crayß-Versammlung sich mit einander dahin 

 verglichen, und verabredet, daß von desselben gesambten Fürsten und Ständen über nachfolgende  

 Puncta durchgehends mit alem Ernst gehalten, folglich die Betrett und Verbrechere, mit denen 

 darinnen angesetzten Leib- und Lebens-Strafen, anderen ihres gleichen zum Exempel und Abscheu,  

 jedesmahl würcklich und ohnnachlässig angesehen werden werden sollen, und zwar

 I.
 Hat es bey dem sein ohngeändertes Bewenden, was wegen der auff offentliche Rauber und Diebe

 sancirt– und gesetzen Rad– und Galgen-Straffen, in der peinlichen Hals-Gerichts-Ordnung

 Kayers Carls des Fünfften verordnet, auch sonst denen gemeinen Kayserlichen Rechten, und

 der darauff gegründeter Observantz gemäß ist, jedoch dergestalt, dass solche Rad- und Galgen-

 Straffen nach Beschaffenheit der aggravirenden Umbstände, oder Schwere und Frequentz der

 Verbrechen, mit glüenden Zangen-Zwicken, oder auff andere Art von jedem Lands-Herrn in

 seinem Territorio gar wohl noch weiters exacerbirt und erhöht werden können; wie aber

 II.
 Unter solche böß- und criminelle Leuthe, die Ziegeuner und Jauner in der That, vornemblich

 mitgehören, und sich gemeiniglich unter dieselbe zu verstecken pflegen; also seynd diese nicht

 minder- als jene zu bestraffen, zu verfolgen, und auszutilgen. Und werden solchen nach dieselbe

 forderist durch gegenwärtige Verordnung (welche noch wo möglich zu End dieses lauffenden

 Monaths Junii in allen Orthen diese Craayses zu publiciren ist) ernstlich verwarnet, sogleich

 jetztgedachten Crayses Lande zu quittiren, und sich nirgends mehr darinnen betretten zu lassen; 

 würden sie aber nach Verfliessung des künfftigen Monaths Julii darinn ergriffen, sollen dieselbe, 

 sie eeyen gleich Männ- oder Weiblichen Geschlechts, der blossen Betrettung halber, und wann 

 auch sonsten weiter keine speziale Missethat auff sie gebracht werden könnte, mit dem gut befundenen 

 Brandmahle O.C. auff den Rücken gezeichnet, auch nach Beschaffenheit der Personen und Umbstän- 

 den, entweder zugleich nur leviter ausgestrichen, oder scharff mit Ruthen ausgehauen, sofort nach 

 abgeschworner Urphed aus denen gesambten Ober-Rheinischen Crayß-Landen, unter der nachdruck 

 samsten Verwarnung, daß im Wiederergreiffungs-Fall, der Strick ihnen ohnfehlbar zu Theil würde, 

 mit Benennung der Raumung des gantzen Crayses erforderlicher 8. oder 14.  tägiger Zeit in dem 

 darüber ertheilgenden Certificat oder Passir-Zettul auff ewig religirt oder verwiesen; sollte es aber

 III.
 Geschehen, daß ein solcher gebrandmarckter mithin des Strangs halber verwarneter Jauner

 oder Ziegeuner nach Verfliessung in vorstehenden § gedachter abermahliger 8. oder 14. Tägen

 à dato der Brandmarckung gerechnet (als welche ihm zu Raumung der Crayß-Landen pro omni 

 & fatali termino angesetzet werden) entweder unter desjenigen Standes Jurisdiction, worunter er
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 gebrandmarcktet worden, oder auch in ander Ober-Rheinischen Crayß-Ständen Gebieth wieder

 apprehendirt und eingebracht würde; gegen den solle alsdann mit vorangedroheter sich selbst

 zugezogen und contrahirter Straff des Strangs executive, und zwar eben um deßwegen, daß

 er sich gegen Verbott und Bedrohung den Crayß das zweyte mahl zu betretten unterfangen,

 ohnnachläßlich verfahren; gegen diejenige aber, so dabei noch eines besondern delicti oder

 Überthat überführet, oder wohl gar darauff ertappet werden, die Straff des Todes noch weiter

 exalperirt, und sie nach Beschaffenheit des Verbrechens, Mords oder Diebstahls, wann dieselbe

 zumahl mit Gewehr ergriffen worden, als Leuthe, welche denen in der peinlichen hals-Gerichts-

 Ordnung also genannten Vergewaltigeren und Räuberen gleich zu achten, auch in denen Reichs-

 Constitutionen vorhin schon Vogelfrey erklärt seynd, nach vorhergegangener Zwickung mit

 glüenden Zangen, geköpfft , oder auch wohl lebendig geradbrecht, und auff das Rad geflochten

 werden; welche Brandmarckung so wohl, als die nach Unterscheid der Fällen in vorstehenden 2ten

 und 3ten §phis weiters verordnete Straffen des Strangs, Schwerdts oder Rads.

 IV.
 Auch auff der Ziegeuner- und Jauner Weiber und Kinder, wann zumahl die letzte das 18te Jahr

 ereichet, und solcher leichtfertigen Band entweder von Gebuhrt an und Jugend auff, angehänget,

 oder doch geraume Jahre nachfolgte, extendirt, und diese gleich jenen, ohne Unterscheid des

 Sexus oder Geschlechts, damit so ohnbedecklicher angesehen werden sollen, als bekandter massen

 durch dieselbe, sonderlich die Weiber die mehriste heim- und offentliche Diebstähle bißher

 geschehen; Diejenige aber, so noch minderjährig, und ersagtes 18te Jahre nicht erreicht haben,

 auch weder sonst die Todes-Straff verdient, noch damit belegt werden können, sollen deswegen

 doch nicht ohne correction ausgehen, sondern ebenfalls; wiewohl etwas gelinder; nach Gestalt

 des Verbrechens gestrafft werden, außer deme aber, und wann sie gar nicht gegangen, und

 Hoffnung zu ihrer – als etwa verführter jungen Leuthen, Besserung obhanden, wird jedes Landes

 Herrschafft die Christ-löbliche Verfügung thun, daß sie, so über 10. Jahr seynd, mithin ihr Brodt

 allschon verdienen können, so gleich zum dienen, Feldarbeiten, oder auch zu Handwerckern,

 welche die Zünfften jedes Orths gestallter Beschaffenheit und Befinden nach, gegen desto längere

 Erstreckung der sonst gewöhnlicher Lehr-Jahren, oder anderweier Befriedigung und douceur von

 jedes Orths-Obrigkeit, sie umsonst zu lernen schuldig seyn sollen, angehalten – die Kinder aber

 in die Hospitäler und Waysen-Häuser gebracht- und daselbst anforderist in dem Christenthum

 wohl unterrichtet – so dann zu seiner Zeit, und nach erreichten genugsamen Alter zu einer solchen

 Profession, worinnen sie ihr Brod auff eine andere, und zwarn zuläßige Weiß, als deren Elteren,

 gewinnen können, applicirt, und angezogen werden:

 [...]

 XXII.
 [...] Damit auch mit der Unwissenheit des Inhalts gegenwärtiger Poenal-Verordnung sich niemand entschuldi- 

 gen möge, ist selbige zu offentlichen Druck gebracht worden, und solle selbige ohne den allergeringsten 

 ZeitVerlust in denen gesambten Crayß-Landen publicirt – und nicht nur bey allen Gemeinden monathlichen 

 abgelesen, sondern auch sonst aller Orthen an die Thoren und Taths-Häser affigirt, wenige nicht, nebst denen  

 auff zurichten ohen dem nöthigen  Weg-Weiserauch der Ziegeuner Warnungs-Stöcke auff denen Land- 

 Strassen, Auen, Uberfahrten und Passagen auch abgelegenen Feldern, Büschen und Waldungen renovirt, 

 und wo deren noch keine sind, neue gesetzt werden.

 Signatum Franckfurt den 20ten Junii 1722. Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg Best. 121 Nr. 534.
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M 1, 8 „Zigeuner“-Warntafel, um 1730

Quelle: Eine Originaltafel befindet sich im Museum Nördlingen.
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M 1, 9 Titelblatt des Buches „Zuverlässige und Acten-mäßige Nachricht von dem famosen Ziegeuner   
 Antione la Grave vulgo Grossen Galantho...“ Gießen 1733

Quelle: Sammlung Engbring/GfA.
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M 1, 10 Auszug aus Heinrich Moritz Gottlieb Grellmanns Buch „Die Zigeuner“, 1783

Quelle: Sammlung Engbring/GfA.

Das Buch von Moritz in der ersten Auflage liegt in der Bayerischen Staatsbibliothek digitalisiert vor: 

http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10738388.html.
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M 1, 11 Lexikonartikel aus dem Jahre 1809

 Die Z i g e u n e r , ein Volk, das sich von jeher einen Namen, wenn gleich nicht von der

 besten Art, gemacht hat, wurde zuerst ungefähr 1417 bekannt. Ueber ihre eigentliche

 Herkunft hat man sehr viele Meinungen gehegt; allein es ist schwerlich zu einem

 bestimmten Resultate zu gelangen. Bald glaubt man sie aus Mesopotamien, bald sollen

 sie Perser oder Manichäer, bald Nachkommen der Juden sein, welche bei der Verfolgung

 im 14ten Jahrhundert flüchteten; bald hält man sie für Ueberbleibsel der alten Einwohner

 in Böhmen, welche vor der Ankunft der Sklaven hier gewohnt haben. Mit mehrerer

 Wahrscheinlichkeit will man sie aus Indostan herleiten, und sie für ursprüngliche Indianer

 aus dem verachteten Stamme der Sudder, welche Fleisch essen, gehalten wissen.

 Ta m e r I a n s Verwüstungen mochten sie bewogen haben, ihr Land zu verlassen;

 sie waren nach Asien gegangen, dann in Egypten umher geschweift, endlich in die

 Wallachey, Moldau und Ungarn, und zuletzt nach Deutschland gekommen. – Sie haben

 übrigens ganz eigne Gebräuche und Verfassung unter einander, ob sie gleich in den

 Landen, wo sie sich aufhalten, gemeiniglich auch die Landessprache jedoch nach ihrer

 besondern Mundart), auch die Landesreligion annehmen, ob sie gleich von Religion selbst

 wenig Begriffe haben. Sie führen bekannter Maßen eine unabhängige freie Lebensart,

 lieben Musik und Tanz, und verdienen sich damit, so wie durch ihre Wahrsagekünste,

 wohl auch durch Handarbeit ihr Brot. Uebrigens schätzt man ihre Anzahl in Europa auf,

 7 bis 800,000 (wovon auf 100,000 allein in Ungarn und Siebenbürgen sich befinden); und

 sie sind allenthalben, in Spanien, England, Pohlen, Litthauen, Schweden ec. zerstreut.

 Auch haben sich die Regenten (C a t ha r i n a II., M a r i a T h e r e s i a, J o s e p h II.) viel

 Mühe gegeben, das Volk nach und nach zur Feldarbeit oder zu Handwerkern, auch zum

 Kriegsdienst anzugewöhnen, oder sie den übrigen Nationen einzuverleiben; allein noch

 scheinen diese Zwecke nicht sehr erreicht worden zu sein.“

 Quelle: Sammlung Engbring/GfA.
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M 1, 12 Lexikonartikel aus dem Jahre 1841
 

 Zigeuner (die).

 Dieses heimatlose Volk von höchst wahrscheinlich ind. Abstammung und schon in seinem Äußern

 und seiner Sprache bestimmt ausgeprägter asiat. Herkunft, zieht in Asien und auch in manchen  

 europ. Ländern noch in mehr und minder zahlreichen Banden umher und ist nur hin und wieder  

 an feste Wohnsitze gefesselt worden. Daß sie Nachkommen eines um 1400 durch Timur‘s Erobe- 

 rungen zersprengten asiat. Volkes oder Stammes sind, scheint auch dadurch bestätigt, daß sie in  

 verschiedenen Horden sich zu Anfang des 15. Jahrh. in Natolien, dann im östl. Europa, bald

 auch in der Schweiz und in Italien zeigten. Sie wußten anfänglich die Meinung zu erregen, daß

 sie aus Ägypten vertriebene Christen und aus dem gelobten Lande zurückkehrende Pilger wären

 und verschafften sich dadurch nicht blos gute Aufnahme, sondern auch Schutzbriefe, wie z.B.

 1423 vom Kaiser Sigismund, machten sich aber auch später falsche, wohin einer gehört, welcher

 ihnen auf sieben Jahre freies Stehlen zugesichert haben soll. Von den bei ihrer Verbreitung durch

 Europa entstandenen Meinungen rühren die mancherlei Namen her, welche sie in westl. europ.

 Ländern führen. In Frankreich hielt man sie z.B. für vertriebene Hussiten und nannte sie davon

 Böhmen Bohémiens). Bei den Holländern heißen sie Heiden, in England aber Ägyptier (Gypsies),

 in Dänemark Tataren, in Spanien Gitanos (Schlaue). In Italien dagegen haben sie den Namen

 Zingari, in Ungarn Zigani und in Rußland, der Moldau und Walachei, sowie bei den Türken, also

 in den von ihnen zuerst betretenen europ. Ländern, wurden sie ebenfalls Tschingani, Zigani und

 Zingari geheißen, was wol ihrem ursprünglichen Namen am nächsten kommen wird. Auch gibt es

 am Indus noch ein Volk, Tschinganen genannt, dessen Sitten mit denen der Zigeuner Ähnlichkeit

 haben sollen. Sie selbst nennen sich Sinte, was auch an Sind, d.i. Indier, erinnert, in England auch

 Romeit-schal, d.h. Menschen vom Weibe geboren, und Pharao‘s Volk; jedenfalls erscheint aber die

 Ableitung des Namens Zigeuner von dem deutschen Zieh-Gauner als erkünstelt und unbegründet.

 Der erste Zug Zigeuner, welcher nach Deutschland kam, soll gegen 14,000 Köpfe gezählt haben

 und ward von einem Häuptlinge geführt, welcher Herzog in Kleinägypten genannt wurde. Auch

 später hatte jeder kleinere Trupp seinen Hauptmann, der bei den umherziehenden noch mit

 dem ältesten und angesehensten Weibe, der Zigeunermutter, eine gewisse Oberleitung führt. In

 England haben die dort lebenden, etwa 20,000 Zigeuner, zu deren Bekehrung eine besondere

 Missionsanstalt besteht, sogar einen sogenannten König, und 1836 ist einer derselben gestorben.

 Die Anzahl sämmtlicher Zigeuner in Europa schätzt man auf 700,000, wovon die meisten im südl.

 Spanien und in Ungarn, Siebenbürgen, der Türkei, in Rußland, in der Moldau und in der Walachei

 leben, wo sie aber zum Theil Leibeigene sind. In Deutschland und Frankreich kommen sie nur

 vereinzelt noch vor; am zahlreichsten hausen sie in den mildern Ländern Asiens, wie sie denn

 überhaupt dem gelinden Klima nachziehen, gegen die rauhe Jahreszeit am liebsten nur in Höhlen

 und Erdhütten sich zu schützen suchen, und selten mit Zelten versehen sind, sowie dem Aufenthalt

 in Wäldern und Einöden den Vorzug vor festen Wohnplätzen geben. Schon im 15. und 16. Jahrh.

 suchte man die durch ihre Betrügereien, Diebereien und als Bettler lästigen Fremdlinge im westl.

 Europa wieder zu entfernen, ohne jedoch zu gemeinsamen Maßregeln gegen sie zu schreiten,

 daher sie sich immer blos ins benachbarte Land zogen und zurückkehrten, wenn die Wachsamkeit

 gegen sie nachließ. Durch Maßregeln, um sie in Güte oder mit Strenge dahin zu bringen, sich feste

 Wohnsitze zu wählen und bestimmte Gewerbe zu treiben, ihre Kinder in die Schule zu schicken

 und zweckmäßiger zu erziehen, ist nur sehr langsam und blos theilweise etwas für ihre Gesittung

 erreicht worden. Am meisten scheint das noch in Ungarn, Siebenbürgen, Galizien und Dalmatien
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 der Fall zu sein, wo sich einzelne Horden angesiedelt haben und Neubauern, Neuungarn, Neuba- 

 nater zum Unterschiede von den herumziehenden sogenannten Lumpenzigeunern genannt

 werden. Die ansässigen treiben Gastwirthschaft, Pferdehandel, sind Schmiede, verfertigen allerlei

 Eisenwaaren, flicken Kessel und Pfannen, schnitzen Löffel, Quirle, Tröge aus Holz, treiben Handel

 mit Salz, Butter, Taback, sind bei den Goldwäschereien beschäftigt, machen Tanzmusik, [802] wie

 sie denn überhaupt viel musikalische Anlage besitzen, treten als Seiltänzer und Springer auf und

 treiben leicht Alles, wobei auf eine ihre Neigungen ansprechende Weise Geld zu verdienen ist.

 Die Zigeuner sind meist von mittler Größe, schlank gewachsen, haben eine gelbbraune Hautfarbe,

 schwarze Haare und Augen, blendendweiße Zähne und die etwas heller aussehenden Frauen

 sind in jüngern Jahren oft sehr anmuthige Erscheinungen, allein auch in der Regel leichtfertige

 und schlaue Buhlerinnen. Sie sind oft Tänzerinnen, schlagen das Tamburin, singen und treiben im

 Alter das Wahrsagen, Kartenschlagen und der Art Betrügereien mehr. Das Ansehen der Männer

 ist meist abstoßend und in ihren Zügen spricht sich eine gewisse Scheu, außerdem Leichtsinn

 und eine Liebe zur Trägheit und Ungebundenheit aus, welche mit dem Hange zu Betrug und

 Dieberei ihrem Charakter hauptsächlich eigen sind. Muth besitzen sie nicht und wagen selbst

 nächtliche Einbrüche nur höchst selten und wo sie es ungefährdet können; dagegen entwickeln

 sie viel Schlauheit und Gewandtheit bei ihren Unternehmungen. So wenig umständlich es beim

 Schließen einer Ehe hergeht, so wenig genau wird es auch mit der ehelichen Treue gehalten,

 wenn Eins dem Andern nicht mehr zusagt, an ihren Kindern aber hängen sie mit einer solchen

 Zärtlichkeit, daß sie es nicht über sich gewinnen können, dieselben zu strafen und ihnen Alles

 zugestehen und zulassen. Ihre religiösen Gebräuche richten sich meist nach denen, welche in

 dem Lande vorherrschen, wo sie verweilen, und wie sie in der Türkei Mohammedaner, so sind

 sie in Siebenbürgen, Ungarn, Spanien äußerlich Christen, aber ohne sich irgend um Begriffe

 und Unterricht von geistlichen Dingen zu kümmern. Nicht selten ist es vorgekommen, daß sie   

 Kinder an verschiedenen Orten haben wiederholt taufen lassen, um dadurch mehrmals Pathen-  

 geschenke einzunehmen. Die Männer sind meist nur mit Hemd und Beinkleidern von blauer oder  

 rother Farbe, manchmal noch mit einem breitrandigen Hute oder einer Mütze bekleidet; die Frau-

 en tragen Rock, Corset und gern sehr breite, mit bunten Zacken und Schnuren verzierte Schürzen,  

 an den Füßen höchstens Sandalen und etwa ein buntes Tuch um den Kopf. Die Kinder sind selten  

 vor dem zehnten Jahre mit irgend einer Hülle versehen. Dies gilt jedoch nur von den wandernden  

 Zigeunern, denn bei den angesiedelten wird viel auf Kleider gehalten. Branntwein und vor Allem  

 Taback rauchen und kauen gehört zu den größten Genüssen beider Geschlechter. Zur Nahrung  

 dient ihnen alles einigermaßen Genießbare und für Zwiebeln und Knoblauch theilen sie die 

 Vorliebe der Morgenländer. Von Fleisch ist ihnen Alles recht, und Hunde, Katzen, Ratten und 

 Mäuse, selbst gefallenes Vieh wird von ihnen verzehrt. Ja in Ungarn sind zu Ende vorigen Jahrh.  

 sogar Zigeuner beschuldigt worden, Menschenfleisch gegessen zu haben und deshalb hart 

 bestraft worden, jedoch ohne daß es ihnen bewiesen werden konnte. Zu den Geräthschaften der  

 Zigeuner gehört außer Kessel, Pfanne, Töpfen, Schüsseln und Löffeln auch nothwendig ein silberner   

 Becher und die Wandernden halten auf ein Pferd oder einen Esel, um diese und etwaige andere  

 Habe fortzuschaffen; gern führen sie auch ein Schwein bei sich. In Ungarn und Siebenbürgen 

 machen sie die Abdecker und Henker (wovon die verworfenste Classe auch Henkerzigeuner 

 genannt worden ist), als welche letztere sie vordem in ganz Europa häufig verwendet wurden. Die  

 Sprache der Zigeuner ist mit mehren indischen nahe verwandt, während des langen Aufenthaltes  

 unter den Bewohnern Vorderasiens und Europas sind aber Wörter und Formen aus fast allen 

 daselbst vorkommenden Sprachen darin aufgenommen worden.

 Quelle: Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon, Band 4. Leipzig 1841, S. 801–802.
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M 1, 13 Lexikonartikel aus dem Jahre 1905 

 Zigeuner, ein Wandervolk, das über fast ganz Europa und einen großen Teil Asiens verstreut ist und   

 auch in Afrika und Amerika angetroffen wird. Die Namen, die die Z. bei andern Völkern tragen,

 sind mannigfaltig. Da sie angaben, aus Kleinägypten zu kommen, worunter Hopf den Peloponnes

 vermutet, so nannte man sie in Griechenland Gyphtoi (Gifti), in Albanien Evgit, in Ungarn Pharao népe  

 (Pharaos Volk), in Holland Egyptiers, Egyptenaaren, Egyptenaers, Giptenaers, auch Heidenen, Heidens, 

 in England Egipcions, dann Gypsies oder Gipsies, in Frankreich Égyptiens (jetzt Bohémiens), in Spanien  

 Egipcianos, jetzt Gitanos; den letztern Namen führen sie auch in Portugal. Andre mit dem griechischen  

 Atsinkanos oder Athinganos zusammenhängende Namen sind bei den Türken Tchingiané, bei den 

 Bulgaren Cinganin, bei den Litauern Cigónas, bei den Rumänen Cigánu, bei den Ungarn Cigány, bei  

 den Deutschen in alten Chroniken Ziginer, Zigeiner, Zegeiner, niederdeutsch Suyginer, Zigoner, jetzt Z., 

 bei den Franzosen Tsiganes, bei den Schweizern Heidenen, Heiden, bei den Italienern Zingani, Zingari  

 etc. In Deutschland nannte man die Z. (bei den Niederdeutschen und Friesen auch heute noch) Tataren,  

 weil man bei ihrem Erscheinen glaubte, die Mongolen, die das Volk Tataren nannte, seien wiedergekom- 

 men. Die ältesten Chronisten geben den Zigeunern die Namen Secani, Cingari, Zingari, auch Cigäwnä.  

 Die Z. nennen sich selbst Rom (Schwarm, Stamm, weiblich Romni) mit dem altindischen Namen einer

 unreinen Kaste, auch Rómane tschawe, Rómani tschçl, Sinte (Sinde), Manusch (Mensch), Kale oder   

 Mellěle (Schwarze). Vgl. Wiener, Die Geschichte des Wortes Z. (im »Archiv für das Studium der neueren  

 Sprachen«, Bd. 109, Braunschw. 1902).

 Daß die Z. aus Indien stammen, wird heute allgemein und mit Recht angenommen. Diese Herkunft hat  

 die Sprachwissenschaft erwiesen. Sie wanderten von dort wahrscheinlich auf zwei verschiedenen 

 Wegen aus; die einen folgten den Küsten, die andern zogen durch das Binnenland von Persien, Syrien, Klein- 

 asien. Der Nordküste Afrikas folgend, müssen die Z. schon sehr früh nach Spanien gekommen sein. In 

  Byzanz finden wir sie zu Anfang des 9. Jahrh.; auf Kreta sind sie durch den Franziskaner Simon Simeon  

 1322 nachgewiesen, vor 1346 auf Korfu, um 1370 in der Walachai, 1398 durch Hopf in Nauplia, ohne

 daß bekannt wäre, wann sie an jedem der genannten Orte zum erstenmal erschienen. Als das Datum  

 ihres ersten Auftretens in Ungarn wird 1417 angegeben, während böhmische Annalen schon 1416 von  

 Zigeunern erzählen. In Deutschland erscheinen sie zuerst 1417, das Jahr darauf in der Schweiz. Nach  

 Bologna kamen sie 1422. In Rußland treten sie seit 1500 auf, in Polen werden sie zuerst 1501 erwähnt. 

 In Dänemark erscheinen sie zuerst 1420, in Schweden werden sie erst 1512 erwähnt. Im Lande der 

 Basken werden sie vor 1538 nicht genannt; 1447 erschienen sie vor Barcelona, 1430 in England, 1492  

 in Schottland. Von Europa ergossen sie sich über die andern Erdteile. Einigermaßen bekannt ist die

 Verbreitung der Z. nur in Europa. [...]

 Die Sprache der Z. zeigt uns nicht allein, wo ihre ursprünglichen Stammsitze lagen, sie weist auch den  

 Weg und die Etappen, die sie in Asien und Europa gemacht haben. Nachdem Rüdiger 1732 und 

 Grellmann 1783 vorgearbeitet hatten, bewies Pott 1844 überzeugend, daß die Zigeunersprache mit

 dem Zend verwandt ist, und Miklosich zeigte 1878 ihre nähere Zugehörigkeit zur nordwestlichen 

 Gruppe der arisch-indischen Sprachen, den Sprachen der Darden, Kafiristans und der Stämme des 

 Hindukusch; allerdings läßt sie sich keiner einzelnen dieser Mundarten speziell angliedern. Auf 

 ihrer Wanderung durch Westasien und ganz Europa nahmen die Z. Sprachbestandteile aller Völker 

 an, mit denen sie in Berührung kamen, und je nach deren Aufnahme bildeten sich verschiedene 

 Idiome. Sie sind zum größten Teil in den oben angeführten Werken wissenschaftlich dargestellt. 

 Dagegen sind die Mundarten der Z. Afrikas und Amerikas wenig oder gar nicht gekannt. Der Bildung  

 dieser Dialekte blieben die Diebessprachen der verschiedenen Nationen nicht fremd, und auch die Z.  
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 eigneten sich manches aus dem europäischen Rotwelsch an. Trotzdem ist der Bau des Zigeunerischen  

 in allen seinen zahlreichen Mundarten der gleiche.

 Ethnologisch sind die Z. wohl als ein Mischvolk zu bezeichnen, das man nur mit Vorbehalt zu den

 Ariern rechnen darf. Sie sind meist mittelgroß, schlank, von schöner Muskulatur der Schultern, Arme 

 und Beine; Füße und Hände sind klein. Fettleibigkeit kommt nur bei alten Weibern vor. Die Hautfarbe 

 ist braungelb, die gewöhnlich wohlgeformte Nase etwas gebogen, der Mund sein mit schönen, gerade 

 stehenden weißen Zähnen, das Kinn rund, die Stirn hoch, häufig aber durch das lange, straffe und 

 starke Haar bedeckt. Aus den etwas schief gegen die Schläfe aufsteigenden und lang gewimperten, 

 schwarzen, höchst lebendigen Augen blitzt Schlauheit, Furcht und Haß. Die Nahrung der Z. ist spärlich,  

 meist leben sie von Brot und Wasser. Der Igel ist das Nationalgericht, recht fettes Schweinefleisch lieben  

 sie sehr, Pferdefleisch essen die englischen Z. niemals. Daß sie Menschenfleisch verzehren, ist ihnen oft  

 mit Unrecht nachgesagt worden, wie sie auch keine gewohnheitsmäßigen Kinderräuber sind. 

 Branntwein ist ihr Lieblingsgetränk, Tabak wird von Männern wie Weibern gleich eifrig geraucht. 

 Ihre Kleidung besteht fast immer in Lumpen, doch kleiden sie sich gern, wenn sie es können, in prunkende,  

 auffallende Farben, wobei Grün, bei den ungarischen Zigeunern Rot bevorzugt wird. Die spanischen Z.  

 kleiden sich wie die Pferde- und Maultierhändler Andalusiens, mit denen sie auch das Geschäft teilen.  

 Die Wohnung der Z. ist ein schlechtes Zelt, das sie stets in dem mit einem elenden Pferd (in der Türkei  

 und Italien auch mit einem Esel) bespannten Wagen mit sich führen. Der seßhafte Zigeuner lebt meist 

 in einer sehr armseligen Hütte aus Lehm und Zweigen oder in tiefen Löchern mit einem Strohdach. Die

 Feuerstätte befindet sich stets in der Mitte. Ihr Küchen- und Tischgerät ist das allereinfachste, gern

 sucht der Zigeuner einen silbernen Becher zu erwerben als Erbstück in der Familie. Ihren Unterhalt

 erwerben sie sich am liebsten durch Betteln und Stehlen, betrügerische Viehkuren u. dgl., doch sind sie  

 geschickte Schmiede in Eisen und Kupfer, Kesselflicker, Drahtflechter, Holzschnitzer u. a., Goldwäscher,  

 Pferde- und Viehhändler, die alten Frauen sind Wahrsagerinnen, die jungen Mädchen vortreffliche 

 Tänzerinnen. Der Vorwurf der Sittenlosigkeit darf nur den Zigeunern einzelner Länder gemacht werden.  

 Die Ehe schließen sie sehr rasch und in sehr frühem Alter; Ehebruch ist selten, der Kinderreichtum groß.  

 Die Leichenbestattung ist überaus einfach, vor den Abgeschiedenen haben sie eine abergläubische   

 Furcht, wiewohl sie an ein Fortleben nachdem Tode nicht glauben. Eine wirkliche Religion besitzen sie  

 nicht, doch schließen sie sich mit Leichtigkeit jedem Bekenntnis ihrer Umgebung an. Die geistigen, 

 insbes. künstlerischen Anlagen der Z. sind nicht gering, Bedeutendes haben sie aber nur in der Musik  

 geleistet, wo sie eine Reihe tüchtiger Meister, vor allen Bihary, aufweisen können. Doch leisten nur 

 die ungarischen, nächst ihnen die russischen Z. Hervorragendes, und Franz Liszt (s. d.) hat in seiner   

 Schrift »Les Bohémiens et de leur musique en Hongrie« die Musik wie die Nationaltänze der Ungarn

 als von den Zigeunern herstammend bezeichnet, eine Ansicht, die von Bühler bestätigt, aber ungari-  

 scherseits heftig angegriffen wurde, so namentlich von Thewrewk de Ponor im »Journal of the Gipsy   

 Lore Society«, Bd. 1, ohne aber Liszt zu widerlegen. Das Lieblingsinstrument ist die Geige. Ob der Maler  

 Antonio Solari (mit dem Beinamen il Zingaro, geb. 1382) und der Denker John Bunyan (geb. 1628) zu  

 den Zigeunern zu rechnen sind, bleibt zweifelhaft. Die Dichtungen der Z. sind, abgesehen von einigen  

 spanischen, wenig bedeutend und lassen das Volk mehr sinnlichen Reizen als moralischen Empfindun-

 gen zugeneigt erscheinen.

 Die Z. fanden anfangs wohl überall eine gute Aufnahme, wurden aber infolge ihrer Betrügereien und  

 Diebstähle bald auf das grausamste verfolgt, ohne daß man jedoch das unheimliche Volk auszurotten  

 vermochte. Nur in Ungarn und auch in Rußland fanden sie eine zweite Heimat. Als aber Maria Theresia  

 und Joseph II. durch menschliche Behandlung und Ansiedelung der Unterdrückten gute Erfolge 
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 erzielten, machte auch Karl III. von Spanien 1788 denselben Versuch, der freilich nicht das gleiche 

 Ergebnis hatte, wo gegen die Regierung in Polen 1791 alles erreichte, was sie nur wollte. In England 

 bildete sich 1827 eine Gesellschaft zur Hebung der Z., dagegen lebten sie in Rumänien in den traurigs- 

 ten Verhältnissen, bis, nachdem Alexander Ghika 4000 Zigeunerfamilien in Freiheit gesetzt hatte, 1855  

 die Leibeigenschaft in der ganzen Walachei aufgehoben wurde, ein Beispiel, dem die Moldau bald folgte.

 Die Literatur über die Z. ist sehr reich; eine Aufzählung der einschlägigen Arbeiten enthält das   

 »Verzeichnis von Werken und Aufsätzen, die in älterer und neuerer Zeit über die Geschichte und   

 Sprache der Z. veröffentlicht worden sind« (Leipz. 1886), die »Orientalische Bibliographie« (Berl. 1888 ff.)  

 und der »Anzeiger für indogermanische Sprach- und Altertumskunde« (Straßb. 1892 ff.).

 Hervorzuheben sind außer den oben bei den einzelnen Ländern bereits genannten Schriften:

 Grellmann, Historischer Versuch über die Z. (Götting. 1787), worin zuerst auf Indien als die Heimat der Z.  

 hingewiesen ist; [...]

 Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 20, (1905), S. 925f.
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Teil 2:
Romantisierung

M 2, 1 Neuhauser: Zigeuner-Musicant, 1806 M 2, 2 Nicolaus Lenau: Drei Zigeuner, 1837

Drei Zigeuner

Drei Zigeuner fand ich einmal

Liegen an einer Weide,

Als mein Fuhrwerk mit müder Qual

Schlich durch sandige Heide.

Hielt der eine für sich allein

In den Händen die Fiedel,

Spielte, umglüht vom Abendschein,

Sich ein feuriges Liedel.

Hielt der zweite die Pfeif im Mund,

Blickte nach seinem Rauche,

Froh, als ob er vom Erdenrund

Nichts zum Glücke mehr brauche.

Und der dritte behaglich schlief,

Und sein Zimbal am Baum hing,

Über die Saiten der Windhauch lief,

Über sein Herz ein Traum ging.

An den Kleidern trugen die drei

Löcher und bunte Flicken,

Aber sie boten trotzig frei

Spott den Erdengeschicken.

Dreifach haben sie mir gezeigt,

Wenn das Leben uns nachtet,

Wie mans verraucht, verschläft, vergeigt

Und es dreimal verachtet.

Nach den Zigeunern lang noch schaun

Mußt ich im Weiterfahren,

Nach den Gesichtern dunkelbraun,

Den schwarzlockigen Haaren.

Bild und Quelle: Sammlung Engbring/GfA.
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M 2, 3 Pongarcz: Drei Zigeuner, 1837

Bild und Quelle: Sammlung Engbring/GfA.
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M 2, 4 Ausschnitte aus illustrierten Wochenzeitschriften, 1870 und 1895

Bild: Sammlung Engbring/GfA.
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M 2, 5 Ausschnitt aus einer Wochenzeitschrift, 1890

Quelle: Sammlung Engbring/GfA.
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M 2, 6 „Lustig ist das Zigeunerleben“ (Volkslied)

Text (in Varianten) und Musik: Verfasser unbekannt. 

Lustig ist das Zigeunerleben,

Faria, faria, fum.

Brauchen dem Kaiser kein Zins zu geben,

Faria, faria, fum.

Lustig ist´s im grünen Wald

wo des Zigeuners Aufenthalt

Faria, faria, faria, faria

Faria, faria, fum.

Auf dem Stroh und auf dem Heu

da machen wir uns ein großes Feu´r

blinzt uns nit als wie die Sonn´

so leben wir in Freud´ und Wonn´.

Sollt uns einmal der Hunger plagen,

Tun wir uns ein Hirschlein jagen:

Hirschlein nimm dich wohl in Acht,

Wenn des Jägers Büchse kracht.

Sollt uns einmal der Durst sehr quälen,

Gehn wir hin zu Wasserquellen,

Trinken das Wasser wie Moselwein, 

Meinen, es müsste Champagner sein.

Mädchen, willst du Tabak rauchen

brauchst dir keine Pfeif zu kaufen

dort in meinem Mantelsack

steckt eine Pfeif´ und Rauchtabak.

Wenn uns tut der Beutel hexen,

lassen wir unsre Taler wechseln,

Wir treiben die Zigeunerkunst,

Da kommen die Taler wieder all zu uns.

Und wie ist´s gegangen und wie ist‘s gewesen

lassen wir uns die Planeten lesen

Schaun uns die Weiber wohl in die Hand

wird der Planet schon werden erkannt.

Wenn wir auch kein Federbett haben,

Tun wir uns ein Loch ausgraben,

Legen Moos und Reisig ‘nein,

Das soll uns ein Federbett sein.

Manche haben blaue Augen

müssen eine Brille brauchen

wir mit unserm schwarzbraunen Gesicht

brauchen keine Brille nicht.
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Teil 3:
Der sich entfaltende 
Nationalstaat (1800 – 1933)
M 3, 1 Rundschreiben des preußischen Innenministers und des Kultusministers vom 23. Oktober 1889

 »Die in den Ausschreiben vom 30. April 1886 [...] und vom 29. September 1887 [...] angeordneten

 Maßregeln zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens haben zu einem günstigen Ergebniß geführt,

 und es steht zu erwarten, daß bei energisch fortgesetzter Befolgung der gegebenen Direktiven der

 erzielte Erfolg sich dauernd befestigen werde.

 Eine besondere Bedeutung für die Erreichung des angestrebten Zieles muß, wie in den Ausschreiben  

 vom 29. September 1887 hervorgehoben ist, der Fürsorge dafür beigelegt werden, daß die Kinder 

 inländischer Zigeuner, von denen ein erheblicher Prozentsatz, jedes Schulunterrichts entbehrt, einer 

 geregelten Erziehung teilhaftig und damit einer seßhaften Lebensweise zugeführt werden. Die Bestim- 

 mungen der Reichs-Gewerbe-Ordnung bieten zu einer indirekten Einwirkung nach dieser Richtung 

 insofern eine Handhabe, als nach § 62, § 148 No 7 d derselben die Mitführung von Kindern unter 

 14 Jahren zu gewerblichen Zwecken verboten und unter Strafe gestellt ist, und nach § 57 b No 4 die 

 Ertheilung des Wandergewerbescheins versagt werden soll, wenn der Antragsteller schulpflichtige 

 Kinder hat für deren Unterricht nicht genügend gesorgt ist. Bei der Hinweisung auf diese Bestimmungen   

 war selbstverständlich davon ausgegangen, daß der Schulunterricht am Wohnort der Eltern zu ertheilen  

 ist da nur ein solcher für geeignet erachtet werden kann, die Kinder der inländischen Zigeuner einer 

 seßhaften Lebensweise zuzuführen.

 Dementgegen ist inzwischen wiederholt die Wahrnehmung gemacht worden, daß die Zigeuner ihre 

 Kinder in die Schulen derjenigen Orte schicken, welche sie gerade bei ihren Wanderungen passieren  

 und sich dann von den Lehrern in einem, zu diesem Behufe besonders angelegten Buche bescheini-  

 gen lassen, daß die Kinder an den namhaft gemachten Tagen die Schule besucht haben.

 Abgesehen davon, daß bei einem derartigen Verhalten die Seßhaftigkeit der Zigeuner eher behindert

 als gefördert wird, stehen der Zulassung der Zigeunerkinder zu einem vorübergehenden Besuch der  

 Volksschule noch andere Bedenken entgegen. Eine derartige vorübergehende Einweisung von

 durchwandernden Zigeunerkindern ist geeignet, auf die übrigen Schulkinder in sittlicher Beziehung

 nachtheilig zu wirken und hat für den Lehrer selbst mancherlei Unannehmlichkeiten im Gefolge;

 dieselbe kann auch weder für die Zigeunerkinder selbst von genügendem Erfolge, noch für die

 Fortschritte der von ihnen besuchten Schulen von günstigem Einfluß sein.

 Wir ersuchen Euer Hochwohlgeboren ergebenst, gefälligst zur Vermeidung derartiger Unzuträglich- 

 keiten für eine strenge und zweckentsprechende Handhabung der angeführten Bestimmungen der 

 Gewerbeordnung Sorge zu tragen und andererseits Anordnung zu treffen, daß den Volksschullehrern  

 untersagt wird, den Kindern von durchwandernden Zigeunern die Theilnahme an dem Schulunterrichte  

 zu gestatten und zu bescheinigen, sowie daß die Lehrer angewiesen werden, von jedem einzelnen Fall,  

 in welchem ein solches Kind zur Theilnahme am Schulunterricht sich meldet der Ortspolizeibehörde,  

 welche mit entsprechender Weisung versehen sein wird, sofort Anzeige zu machen.

 Über den Erfolg der in diesem Sinne zu treffenden Anordnungen sehen wir nach Ablauf eines Jahres

 einem Bericht entgegen.

 [...]

 Quelle: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, L HA Rep. 77, Ministerium des Innern, Tit. 423 Nr.  

 53 adh/2 Bd. 2 Bl. 47-48.
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M 3, 2 Erlass des großherzoglich-hessischen Innenministeriums vom 24. Oktober 1901

Quelle: Bundesarchiv Berlin R18.
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M 3, 3 Abschiebung von Sinti und Roma über die Ländergrenzen

Quelle: Holzschnitt, Sammlung Engbring/GfA.
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 Die meisten Sinti und Roma hatten im Verlaufe des 19. Jahrhunderts zum Teil – auch aus der Not geboren – 

 gesellschaftliche und ökonomische Nischen erkannt und angesichts der im Verlauf des 19. Jahrhunderts   

 überall eingeführten Gewerbefreiheit dies als Pferdehändler, Händler, Handwerker, Zirkusleute und   

 Schausteller, als Musiker, auch als Geigenbauer, um nur einige Berufszweige zu nennen, genutzt bzw.   

 nutzen können. Viele dieser Gewerbe wurden hauptsächlich ambulant betrieben, und zwar vom Frühjahr   

 bis zum Herbst. In den Wintermonaten wurden in der Regel entweder feste Stellplätze für Wohnwagen 

 aufgesucht oder die Sinti und Roma wohnten in gemieteten oder gekauften Häusern. 

 Neben den ehemals traditionellen Berufen sind vermehrt auch Sinti und Roma in abhängigen Beschäfti- 

 gungsverhältnissen, zum Beispiel als Fabrikarbeiter, nachweisbar.

 Die Abnahme von Edikten und Verfügungen hatte aber nicht zur Folge, dass die Diskriminierungen oder Vorurtei-

 le gegenüber der Minderheit weniger wurden. Demokratisierung und breitere Partizipation der Bürger

  veränderten einerseits die Ausgangslage und andererseits die Stoßrichtung des Antiziganismus. 

 Während im Mittelalter und in der frühen Neuzeit die Städte und Fürsten die Diskriminierunund Aus-

  grenzung forciert hatten und Vorurteile und Ressentiments schürten und nutzten, um unter anderem auch ihre

 Macht zu sichern, waren es auch seit dem 19. Jahrhundert zum Teil die Bürger selbst – vor allem wenn sich ihre  

 wirtschaftliche Lage verschlechterte – die Sinti und Roma zur Durchsetzung ihrer Interessen instrumentalisierten.  

 Bürger wurden bei der Obrigkeit, jetzt bei der rechtsstaatlichen Verwaltung und  bei Politikern, vorstellig, um zum  

 Beispiel den ambulanten Handel an sich einschränken zu lassen.1 Das  heißt, diese Forderungen richteten sich  

 gegen alle, die ein ambulantes Gewerbe betrieben, aber die  Sinti und Roma waren in Relation zu ihrer Gesamt- 

 zahl in größerem Umfang als andere Bevölkerungsgruppen davon betroffen.

 Ein Beispiel aus dem nassauischen Raum kann ansatzweise die Problematik verdeutlichen. Der Verein Nassauischer 

 Land- und Forstwirte aus Wiesbaden formulierte im Jahre 1893 an den Preußischen Innenminister und an den  

 Preußischen Handelsminister jeweils gleichlautende Eingaben. In dieser Beschwerde hieß es, dass das Umher- 

 ziehen von Zigeunerbanden zugenommen hätte, so dass nun die Regierung gefordert sei, Zigeunertum und

  Hausierhandel zu unterbinden.2 Der Vorstand des Vereins zeichnete ein düsteres Bild: So sei beobachtet wor-

 den – von wem wird allerdings nicht gesagt -, dass die Ortsbewohner Haustüren und Fensterläden verschlos-

 sen hielten und dass die Ortschaften am hellen Tag wie aus gestorben aussehen, sobald bekannt wurde, dass  

 eine Zigeunerbande sich nähern oder vor der Ortschaft ihre Lager aufgeschlagen habe. Die Vertreter des Ver-

 bandes erkannten die Sinti als „Zigeuner“ an ihrem Aussehen und monierten vor allem, dass die Menschen  

 überhaupt eine Erlaubnis für den ambulanten Handel beziehungsweise für ambulantes Handwerk hätten. Im  

 Schreiben hieß es weiter: Obwohl diese halbverwilderten Menschen mit ihren zerlumpt aussehenden Frauen  

 und Kindern ein vollständig zigeunerhaften Anblick bieten, sind dieselben durchweg mit Wandergewerbe-

 scheinen oder Pässen deutscher Regierungen und Behörden versehen. Meistens lautet das Gewerbe auf   

 Kunst- und Musikaufführungen, Kessel- und Schirmflicken und Pferdehandel, welch letzterer für den Gewerbe-

 betrieb im Umherziehen besonders wenig geeignet erscheinen dürfte.3

 Der Verein forderte nicht nur eine strenge Auslegung der Reichsgewerbeordnung, um der so bezeich- 

 neten „Landplage“ Herr zu werden, sondern eine Einschränkung des ambulanten Gewerbes zum Schut- 

 ze der ansässigen Kleinhändler. Ob es in diesem Zusammenhang um alle Vertreter des ambulanten Ge- 

 werbe geht oder doch nur um die „Zigeuner“, die in diesem Fall mit den Sinti und Roma gleichzusetzen  

 wären, wurde nicht deutlich formuliert. Doch scheinen nach der ersten Beschreibung vor allem die Sinti  

 und Roma gemeint zu sein und erst danach diejenigen, die als nach „Zigeunerart“ lebend, bezeichnet  

M 3, 4 Ambulanter Handel – ambulantes Handwerk
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 werden. Der Regierungspräsident in Wiesbaden nahm diese Eingabe zum Anlass, die Landräte um Stel- 

 lungnahme  zu bitten. Die Richtung wird dabei vorgegeben: „Auch ist es mir erwünscht, Vorschläge zu  

 hören, wie nach Ew. Hochwohlgeborenen Ansicht am wirksamsten dem Zigeunerunwesen entgegen- 

 getreten werden kann“4.

 Die Landräte leiteten diese Aufforderung an die Landgendarmerie weiter. Diese hatte ihrerseits zum  einen 

 ihre Beobachtungen mitzuteilen, zum anderen musste sie auch ihre Beobachtungen im Sinne der Anfragen  

 werten. Während so zum Beispiel der Fußgendarm in Rennerod zumindest keine Zunahme des Problems 

 konstatierte5, vermutete der Fußgendarm in Wallenrod bei den „Zigeunern“ statt eines regelgerechten 

 Gewerbes zweckloses Umhertreiben mit dem Ziel des Diebstahls.6 Ohne dass eine Straftat begangen 

 beziehungsweise angezeigt war, wurde eine zielgerichtete Kriminalität gemeldet.

 Auch der Interessenverband wurde von Seiten des Regierungspräsidenten aufgefordert, anscheinend  

 sogar mehrfach, im August und Oktober 1893, gefälligst die einzelnen Fälle näher anzugeben oder die  

 Berichte zugänglich machen zu wollen, auf welche die dortige Behauptung sich stütze, dass das Zigeu-

 nerunwesen zugenommen habe.7

 Weil anscheinend keine genaueren Informationen gegeben werden konnten, bricht an dieser Stelle der   

 Vorgang ab, aber die Hinweise auf eine potentielle Kriminalität bleiben. Dies ist ein Indiz dafür, dass es   

 ökonomische Gründe waren, die den Ausschlag dafür gaben, alte Klischees vom „Zigeuner“ zu benutzen. 

 Denn die Schreiben des nassauischen Vereins scheinen Teil einer größeren Kampagne gewesen zu sein,   

 denn etwa gleichzeitig hatte der Landwirtschaftliche Verein für Rheinpreußen eine Petition verfasst, die auf 

 gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens und Einschränkung des Hausiergewer- 

 bes abzielten. Was auf den ersten Blick wie eine konkrete Beschwerde aussieht, erweist sich beim Vergleich  

  mit dem oben skizzierten Vorgang als eine abgekartete Sache, denn der Text, der an den Regierungspräsi -

 denten in Koblenz gerichtet war, ist fast identisch mit dem Text aus  Wiesbaden.8 Lebten die „Zigeuner“ in   

 der  Vorstellungswelt der Bürger „frei“ und „ungebunden“, so erblickte der  Staat in dieser Personengruppe  

 die  „Unordnung“, damit die Gefährdung der staatlichen Autorität.  „Zigeuner“ waren nicht nur die Sinti und   

 Roma, sondern alle Personen, die als „nicht sesshaft“ angesehen wurden. Immer wieder wurden alte Vorurtei- 

 le, die in der Mentalität eines großen Teils der Bevölkerung verankert waren, reaktiviert. Die staatliche Verwal- 

 tung ihrerseits nahm bei der Begründung für die  Gesetze und Erlasse auf die Vergangenheit Bezug, in der  

 „Zigeuner“ in einem Atemzug mit „Vaganten, Bettlern und Gaunern“ genannt wurden.

Auszug aus: Udo Engbring-Romang: Die Verfolgung der Sinti und Roma in Hessen zwischen 1870 und 1950. Frankfurt 

2001, S. 54–56.

Fußnoten
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2  Verein Nassauischer Land- und Forstwirte an den Preußischen Innenminister, 8. August 1893, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden  

 Abt. 421 Nr. 25, Bl. 36f.

3  ebd. Bl. 36.

4  Regierungspräsident in Wiesbaden an Landrat in Westerburg, 28. August 1893, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 421 Nr. 25,  

 Bl. 37. Es gibt im selben Bestand noch weitere Abschriften.

5  Fußgendarm in Rennerod an Landrat in Westerburg, 19. September 1893, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 421 Nr. 25, Bl. 41.

6  Fußgendarm in Wallenrod an Landrat in Westerburg, 18. September 1893, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 421 Nr. 25, Bl. 43.

7  Regierungspräsident in Wiesbaden an die Direktion des Vereins Nassauischer Land- und Forstwirte, 28. August und 4. Oktober 1893, 

 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 421 Nr. 25, Bl. 49f.

8  Landeshauptarchiv Koblenz Best. 467 Nr. 460, zit. nach R. Hehemann 1987, S. 202ff.
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M 3, 5 Polizeiverordnung, 1905

Quelle: Hess. Staatsarchiv Darmstadt G 15 Friedberg Q 1.
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M 3, 6 Auszug aus der Ministerialanweisung des Preußischen Innenministeriums,1906

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg 180 Hersfeld Nr. 2766 (Auszug). 
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M 3, 7 Auszug aus einer Verfügung des Kreisamtes Offenbach, 1911

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 15 Offenbach Q 1.
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M 3, 8 Auszug aus dem Erlass des Preußischen Innenministeriums zur Fingerabdrucknahme, 1927

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg Best. 180 Nr. 2767.
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M 3, 9 Entwurf zum Hessischen „Zigeunergesetz“

Quelle: Hessisches Staatsarchiv G 21 A Nr. 1915 Fasz. 1, Darmstadt.
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M 3, 10 Hessisches „Zigeunergesetz“, 1929

Quelle: Hessisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1929.
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M 3, 11 Umfrage des Deutschen Städtetages, 1929

Quelle: Landesarchiv Berlin Rep 142/1 Nr. 2266.
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M 3, 12 Errichtung eines „Zigeunerlagers“ in Frankfurt, 1929

Quelle: Inst. f. Stadtgeschichte Frankfurt SA 4888. 
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Teil 4:
Nationalsozialismus
M 4, 1 Schreiben des Reichsinnenministers zur Anwendung der Nürnberger Gesetze, 1936 (1. Seite)

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg Best. 180 Marburg Nr. A 1646.
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M 4, 2 Merkblatt zur Durchführung der Erfassung durch Rassenforscher, 1941

Quelle: Bundesarchiv Berlin R 165 Nr. 42.
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M 4, 3 Schreiben von Prof. Dr. Freiherr von Verschuer, Direktor des Universitäts-Instituts für Erbbiologie  
 und Rassenhygiene, Frankfurt, an das Erbgesundheitsgericht in Frankfurt zur Bewertung von 
 Sinti und Roma, 1941

Quelle: Inst. f. Stadtgeschichte Frankfurt Stadtgesundheitsamt N. 1047. 
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M 4, 4 Schreiben der Kriminalpolizeistelle Kassel zur Arbeitsverpflichtung von Sinti 
 im Kreis Marburg, 1941

Quelle: Anordnung über die Beschäftigung von Zigeunern, Reichsgesetzblatt I 1942. 
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M 4, 5 Schreiben der Kriminalpolizeistelle Kassel zur Erfassung von Sinti im Kreis Marburg, 1941

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg  Best. 180 Marburg Nr. 4331.
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M 4, 6 Erlass zur Möglichkeit der Schulentlassung, 1941

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 15 Alsfeld M 1.
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M 4, 7 Fingerabdruckbogen eines Sinti-Kindes in Dreihausen, 1941

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg Best. 180 Marburg Nr. 4331.
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M 4, 8 Erlass zur Entlassung von Sinti und Roma aus der Wehrmacht, 1941

Quelle: Titelblatt der „Allgemeinen Heeresmitteilungen“  vom 21. Februar 

1941 mit dem Erlass zur Entlassung von Sinti und Roma aus der Wehrmacht.
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M 4, 9 Entlassung eines Sintos aus der Wehrmacht, 1942

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg Best. 180 Marburg Nr. 4331.
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M 4, 10 Lagerordnung im Internierungslager Frankfurt, 1937

 Lagerordnung
 1.  Die Wohnwagen dürfen nur an den von dem Lager-Aufsichtsbeamten angewiesenen Plätzen und in  

  der von ihm bestimmten Weise aufgestellt werden.

 2.  An jedem Wohnwagen bzw. jeder Wohnbaracke ist, von außen gut sichtbar, eine Belegungstafel   

  anzubringen. Änderungen in der Belegungsstärke sind jeweils durch den Wagenältesten, unter 

  gleichzeitiger Meldung an den Lager-Aufsichtsbeamten, auf der Belegungstafel zu vermerken.

 3.  In jedem Wohnwagen ist ein Wagenältester zu bestimmen, dessen Name auf der Belegungstafel  

   kenntlich gemacht und dem Lager-Aufsichtsbeamten gemeldet wird.

 4.  Der Wagenälteste ist für Sauberkeit und Ordnung in und um den Wagen verantwortlich. Er haftet  

   für die Durchführung der von dem Lager-Aufsichtsbeamten erteilten Anweisungen und für die Anwe- 

  senheit aller Familienmitglieder nach Lagerschluß. Er hat weiter dafür zu sorgen, daß die Wageninsas- 

  sen sich bis 10 Uhr morgens gewaschen, ihren Wohnwagen ausreichend gereinigt und in Ordnung 

  gebracht haben. Bei auftretenden Krankheiten hat er sofort dem Lager-Aufsichtsbeamten Meldung  

  zu erstatten.

 5.  Notdurft darf nur in der im Lager errichteten Bedürfnisanstalt verrichtet werden.

 6.  Die Bedürfnisanstalt ist täglich nach besonderer Anweisung des Lager-Aufsichtsbeamten durch die  

  Lagerinsassen zu reinigen und in bestimmten Zeitabständen zu desinfizieren.

 7.  Feuer darf im Freien nicht angelegt werden. Das Kochen der Mahlzeiten, Wäsche pp. hat grundsätz-  

  lich in den Wohnwagen zu erfolgen. Abfälle müssen in die aufgestellten Mülleimer verbracht werden.

 8.  Das Trocknen der Wäsche darf nur an dem vom Lager-Aufsichtsbeamten angewiesenen Platz 

  erfolgen.

 9.  Das Lager darf nur durch das an der Dieselstraße befindliche Tor betreten und verlassen werden. 

  Übersteigen oder Beschädigung der Lagerumzäunung wird bestraft.

 10. Das Halten von Tieren aller Art ist nur mit Genehmigung der Behörde zulässig.

 11. Das Herumlungern der Lagerinsassen außerhalb des Lagers ist strengstens verboten.

 12. Unbefugten ist das Betreten des Lagers verboten.

 13. Das Lager darf nur zur Ausübung des Gewerbes, zum Schulbesuch, Ankauf von Lebensmitteln und  

  dergleichen verlassen werden. Für den pünktlichen Schulbesuch sind die Wagenältesten verantwortlich.  

 14. Das Lager wird im Sommerhalbjahr – 1. Mai bis 30. September – um 21.00 Uhr, im Winterhalbjahr – 

  1. Oktober bis 30. April – um 20.00 Uhr geschlossen. Nach Lagerschluß werden nur noch die ge-  

  werblich Tätigen eingelassen.

 15. Lieferanten von Milch, Brennmaterial pp. dürfen das Lager nur mit Genehmigung des Lager-

  Aufsichtsbeamten betreten, diese sind tunlichst am Tor abzufertigen.

 16. Der Besitz von Waffen jeglicher Art ist auf dem Lagerplatz verboten. Sie dürfen dort nicht einge-  

  bracht werden, sind vielmehr bei Bezug des Lagers an die Polizeiwache abzuliefern.

 17. Zuwiderhandlungen gegen die Lagerordnung haben die Anordnung polizeilicher Zwangsmittel zur  

  Folge.

 Frankfurt a.M., den 15. Oktober 1937

 Der Polizeipräsident, gez. Beckerle

Quelle: Wolfgang Wippermann: Das Leben in Frankfurt zur NS-Zeit. Bd. II. Die nationalsozialistische Zigeunerverfol-

gung. Frankfurt 1986, S. 71.
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M 4,11 Zeitzeugenbericht: Herbert „Ricky“ Adler, 1927–2004, 2001

Wir vier fuhren mit einem Auto zu uns nach Hause in die Löhergas-

se. Dort waren neben meiner Mutter, meine anderen fünf Geschwis-

ter, aber auch mein Vater war schon in der Wohnung, als wir beide 

Jungs dort ankamen. Mein Vater fragte einen der beiden Unifor-

mierten: „Was soll das?“ Auf die Frage erhielt er keine Antwort. Nur: 

„Ihr kommt in die Dieselstraße!“ In der Zwischenzeit hatten andere 

Männer drei Kartons herauf gebracht und als sie die leere Kartons 

abgestellt hatten, lautete der Befehl: „Packt Besteck und Kleider in die 

Kartons, aber schnell!“ Meine Mutter, Wanda und Gisela stopften so 

viel, und so schnell sie nur konnten Geschirr, Besteck und Kleider in 

die Kartons. Einer der Kartons war so schwer, dass zwei Männer Mühe 

hatten, den Karton mit dem Geschirr die Treppe hinunter zu tragen. 

Kaum waren sie unten angekommen, luden sie die schweren Kartons 

auf den bereit stehenden Lastwagen. Der Lastwagen hatte kein Ver-

deck und wir sind samt den drei Kartons durch Frankfurt in die Diesel-

straße gefahren, aber niemand nahm Notiz von uns.

Die Fahrt dauerte vielleicht eine halbe Stunde und als wir von der Ha-

nauer Landstraße kommend in die Dieselstraße einbogen waren. Zu-

erst sah ich nur das Gelände und einen Drahtzaun. Als wir aber näher 

zu dem Platz kamen, sah ich den zirka zwei Meter hohen Drahtzaun. 

Am Tor hielt der Fahrer an. Wir größeren Kinder sprangen hinunter. 

Dann gaben mein Vater und meine Mutter die kleineren Kinder her-

unter und zum Schluss kletterten meine Eltern vom Lastwagen. Kurz 

hinter dem Tor stand eine kleine Bude und aus der trat ein Unifor-

mierter heraus. Er öffnete das Tor und die Männer stellten dann die 

Kartons vor der Bude ab. Die Gestapo übergab einem der Männer 

einen Beleg und nachdem der Uniformierte aus dem Lager das Tor 

verschlossen hatte, verschwand er mit diesem Beleg in der kleinen 

Bude. Wir hatten draußen zu bleiben.

Die Gestapo Männer und der LKW-Fahrer fuhren mit ihren Autos 

davon. Kurze Zeit später trat der mir schon bekannte Mann und ein 

zweiter Mann aus der Bude heraus. Es stellte sich sehr schnell her-

aus, dass es der Chef war. Mit barschem Ton gab er Anweisungen 

an seinen Untergebenen: „Maiwald, erledige das!“ Der Maiwald rief 

zuerst meinen Vater in die Bude, und dann kamen nach und nach die 

anderen an die Reihe. In dem kleinen Raum angekommen, fragte er 

nach meinen Namen und meinem Alter und dies verglich er mit den 

Angaben auf der Liste. Nachdem alles erledigt war, machte er einen 

Haken auf die Liste. Anscheinend stimmten meine Angaben mit den 

Daten auf der Liste überein. Nachdem wir alle überprüft und als Zu-

gang vermerkt waren, hatten wir wieder draußen auf den Maiwald 

zu warten. Für mich selbst war dies alles noch nicht bedrohlich. Ich 

konnte die Einweisung in das Lager nicht verstehen, aber ich dachte, 

dies wird sicherlich bald vorüber sein. Aber als der Maiwald uns un-

sere neue Bleibe zeigte, war ich zum erstenmal so richtig schockiert. 

In einen alten Bauwagen – mit einer Länge von 4,50 und zwei Meter 

breit – wurde eine neunköpfige Familie hinein gepfercht. Die Höhe 

des Bauwagens betrug etwa Einmeterachtzig. Eine Stunde noch zu-

vor, lebten wir in einer 5-Zimmer Wohnung in der Frankfurter Altstadt 

und nun wurde ein alter Bauwagen unser zuhause. Kein Bad, keine 

Toilette und was war drin? Drei Holzstühle, ein Holztisch und ein Guss-

ofen. Mein Vater wollte aufbegehren: „Was, dort sollen wir mit unse-

ren sieben Kindern wohnen?“, aber der Maiwald sagte nur: „Halt`s 

Maul, du hast hier gar nichts zu sagen!“ Wir Kinder standen um un-

sere Eltern herum und verstanden die Welt nicht mehr. Nachdem der 

Maiwald wieder zu seiner Bude zurück gegangen war, kamen andere 

Häftlinge zu unserem Wagen. Sie waren schon seit einiger Zeit in dem 

Lager und kannten sich deshalb auch schon aus. Mein Vater erhielt 

den Ratschlag, in den Bauwagen ein Stockbett hinein zu bauen und 

der Mann zeigte meinem Vater und uns Jungs auch einen großen 

Holzstapel. In der Zwischenzeit kam der Maiwald zurück und brachte 

uns verschiedenes Werkzeug und auch Nägel. In der ersten Nacht 

schliefen wir alle im Bauwagen auf dem Boden, aber am nächsten 

Tag waren wir mit dem Stockbett fertig. Meine Eltern schliefen oben 

und die Mädchen hatten ihren Schlafplatz unten. Für uns Jungs gab 

es keine Schlafmöglichkeit und deshalb mussten wir auf dem Boden 

schlafen. Sobald es ein bisschen warm geworden war, schliefen wir 

in der Regel unter dem Bauwagen auf der Erde. Da ich und meine 

anderen schulpflichtigen Geschwister nicht mehr in die Schule ge-

hen durfte, verbrachte ich die nächsten zwei Jahre immer innerhalb 

des Lagers. Nur mein Vater, Wanda, Gisela und viele anderen Erwach-

senen konnten das Lager morgens zur Zwangsarbeit verlassen und 

abends, spätestens um 19 Uhr mussten sie alle wieder im Lager sein. 

Obwohl ich das Lager nicht verlassen durfte, mussten wir alle jeden 

Morgen und jeden Abend zum Appell antreten. Mein Vater hatte zu 

melden: „Adler, neun Personen, vollzählig!“ So ging das jahrein und 

jahraus. Zirka nach einem Jahr gab es dennoch eine Veränderung. 

Anscheinend war der Platz in der Dieselstraße zu klein geworden 

oder er wurde von der dort ansässigen Firma benötigt.

Auf jeden Fall kamen wir Sinti und Roma in die Kruppstraße. Auch 

hier sorgte vor allem der Lagerleiter Himmelheber immer für eine 

gewisse Spannung. Nicht nur, dass er sofort mit der Einweisung in 

ein Konzentrationslager drohte, nein. Der Himmelheber hatte immer 

eine Reitpeitsche bei sich und wenn etwas ihm nicht passte, schlug er 

sofort mit der Peitsche zu.

Aus den Aufzeichnungen für das Buch „Flucht – Internierung – Depor-

tation – Vernichtung“. Seeheim 2006.
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M 4, 12 Zeitzeugenbericht: Anna Schmidt, geb. Stein, 1927-2004, 2001

Als wir dort in Riederwald ankamen hat uns der Lageraufseher in 

Empfang genommen und die gesamte Familie in einen ausrangier-

ten Möbelwagen gesteckt. Mit elf Personen mussten wir darin hau-

sen, wohnen kann man dazu nicht sagen. 

Wir versuchten uns einzurichten, aber dies war ein Ding der Unmög-

lichkeit, denn der Wagen hatte maximal 20 Quadratmeter und auf 

engsten Raum hatten wir zu schlafen. Nach einigen Tagen merkten 

wir, dass sich in dem Wagen schon seit langem Wanzen eingenis-

tet hatten. Voller Ekel, aber auch mit Hautauschlägen und Juckreiz, 

schliefen wir so lange im Freien, bis der Kammerjäger das Ungezie-

fer vernichtet hatte. Wir hatten auch von den anderen Sinti erfahren, 

dass, bevor wir im Lager ankamen eine größere Anzahl von Sinti und 

Roma nach Auschwitz deportiert worden waren. Auschwitz sagte mir 

damals nichts, dazu hat uns der Lageralltag in Riederwald alles ab-

verlangt.

Die erste Arbeitsstelle von meinem Vater, meinem Bruder und mir 

war in Frankfurt-Sachsenhausen. In der Firma wurde Schmierfett zum 

Beispiel für Achsen hergestellt. Aus einem großen Kessel hatten wir

mit einer Kelle das Fett heraus zu holen. Dann wurde das Fett abge-

wogen und in ein kleines Metallgefäß eingefüllt. Danach kam der 

Deckel drauf und zum Schluss hatten wir das Gefäß noch mit einem 

Stofflappen abzuwischen. In dieser Firma arbeiteten wir ungefähr ein 

Jahr lang, aber dann wurde sie von Bomben total zerstört. Aber mit 

der Zwangsarbeit ging es für mich nach zwei Tagen weiter, denn ich 

wurde in einer Kartoffelschälerei eingesetzt. Die Kartoffeln wurden 

in großen Mengen angeliefert und die Frauen hatten für die Feld-

küche und für Restaurants die Kartoffeln zu waschen und zu schälen. 

Erst wenn jede Einzelne acht bis zehn Zentner am Tag geschält hat-

te, war der Vorarbeiter mit uns zufrieden. In den ersten Tagen habe 

ich maximal zwei Zentner geschafft, aber nach und nach wurde ich 

so geschickt, dass ich die Vorgabe meistens erreicht habe. Die Sinti 

im Lager erhielten zwar Lebensmittelkarten, aber nur die Hälfte von 

dem, was die Mehrheitsdeutschen erhielten. Eine Kollegin vor mir er-

zählte bei der Arbeit, wie viele Lebensmittelkarten sie bekomme und 

nun wusste ich, dass wir Sinti nur die Hälfte an Nahrung bekommen 

wie die Anderen. Der Hunger war deshalb allgegenwärtig und meine 

Familie war sehr froh, wenn ich ab und an eine Tragetasche mit Kartof-

feln aus der Schälerei mitbringen konnte.

Mein Bruder kam nur zu bestimmten Anlässen aus dem Lager. Entwe-

der musste er auf einem Gutshof bei der Ernte mit aushelfen oder er 

musste für die beiden Lageraufseher in dem nahen Polizeirevier das

Mittagessen für sie holen. In so einzelnen Kanistern, heute würde man 

vielleicht Tupperware dafür nehmen, war ihr Essen schon zubereitet 

aufbewahrt. Wir Lagerinsassen mussten Hunger leiden und die be-

kamen Kartoffeln, Fleisch oder eine gute Gemüsesuppe. Der Magen 

hatte ihm anscheinend schon geknurrt, als er das Essen holen musste 

und wie muss das Essen gerochen haben. Einmal hat er sich – auf 

dem Weg zurück ins Lager – hingesetzt und er erzählte uns, er habe 

ganz langsam den Deckel aufgemacht. Schon wollte er zugreifen, 

aber aus Angst hätte er den Kanister dann doch sofort wieder ver-

schlossen. Obwohl er wusste, was geschehen würde, hat er zweimal 

auf einem Gutshof ein paar Steckrüben mitgehen lassen. Beim zwei-

tenmal ist er vom Himmelheber erwischt worden und der nahm seine 

Reitpeitsche und verprügelte meinen Bruder ganz schlimm. Vielleicht 

hat er davon sein Ohrenleiden, denn er hört auf dem linken Ohr 

kaum noch etwas.

Die Bedrohung vom Himmelheber war allgegenwärtig. Beim Abend- 

appell hatten wir anzutreten: „Ihr lebt ja sowieso nicht mehr lang. Ihr 

kommt hier nicht mehr lebend raus, ihr Schweinehunde.“ Der Him-

melheber hat auch die Häftlinge oftmals ohne Grund geschlagen. 

Der hatte immer eine Reitpeitsche bei sich und wenn ihm etwas nicht 

gefiel hat er gleich mit der Peitsche zugeschlagen.

Vor dem Himmelheber hatte ich Angst, aber Angst hatte ich auch, 

wenn die Flieger kamen und sie ihre Bomben abwarfen. Für die La-

gerinsassen gab es keinen Bunker und um uns ein wenig zu schützen 

krochen wir unter den Wagen. Die Angriffe waren furchtbar, wir such-

ten zwar Schutz unter dem Wagen, aber wenn nur ein Bombensplitter 

den Wagen getroffen hätte, wäre es aus mit uns gewesen. Später ha-

ben wir uns einen kleinen Graben ausgehoben, weil wir meinten das 

würde uns einen gewissen Schutz geben.

Aus den Aufzeichnungen für das Buch „Flucht – Internierung – De-

portation – Vernichtung“. Seeheim 2006.
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M 4, 13 Runderlass des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern betr. Bekämpfung der Zigeuner-
 plage, vom 6. Juni 1936

(1)  Die unstet im Lande umherziehenden, hauptsächlich von Diebstahl, Betrug und Bettel lebenden Zigeuner bilden,  

 insbesondere für das platte Land, noch immer eine Plage.

 Es fällt schwer, das dem deutschen Volkstum fremde Zigeunervolk an ein geordnetes und gesittetes, auf ehrlichem  

 Erwerb beruhendes Leben zu gewöhnen. Gleichwohl dürfen die Bemühungen der Behörden, insbesondere der  

 Pol.-Behörden, der Zigeunerplage Herr zu werden, nicht erlahmen.

(2)  Ich ersuche daher, mit allen gesetzlichen, insbesondere polizeilichen Mitteln dem Übelstande entgegenzuwirken.

A.  Ausländische Zigeuner sind am Übertritt auf Deutsches Gebiet zu hindern, in Deutschland angetroffene ausländi- 

 sche Zigeuner sind auszuweisen.

B.  Bei inländischen Zigeunern und nach Zigeunerart umherziehender Personen muß das Bestreben der Behörden 

 darauf gerichtet sein, sie an einem bestimmten Ort seßhaft zu machen. Die polizeiliche Überwachung wird dadurch  

 erleichtert und das Vagabundieren erschwert.

(3) Hierbei bitte ich, auf folgendes zu achten:

 a)  Zurückhaltung in der Ausstellung von Wandergewerbescheinen (vg. RdErl. v. 17.2.1906 Ziff. 9, MBliV. S. 53,   

  v. 4.2.1911, MBliV. S. 98 und v. 12.10.1912, MBliV. S. 337).

 b)  Feststellung, ob die Zigeunerkinder der Schulpflicht genügen und Überweisung verwahrloster Zigeunerkinder  

  in Fürsorgeerziehung.

 c)  Überwachung der öffentlichen Märkte, insbesondere der Pferdemärkte.

 d)  Zerstreuung von Zigeunerbanden, die eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bilden. Weg-

  nahme etwa in ihrem Besitz befindliche Waffen.

 e)  Feststellung der Identität sistierter Zigeuner. Durchführung des Fingerabdruckverfahrens bei Zigeunern (vgl.   

  RdErl. v. 3.11.1927, MBliV. S. 1045). Es empfiehlt sich, von Zeit zu Zeit bezirksweise, oder für ganze Landesteile  

  Razzien auf Zigeuner zu veranstalten, sowie an den allgemeinen Fahndungstagen auch die Zigeuner in die 

  polizeiliche Überwachung mit einzuschließen. Eine möglichst genaue Feststellung der Identität der sistierten 

  Personen ist nicht nur aus kriminalpolizeilichen, sondern auch aus staatspolitischen Gründen erwünscht.

 f)  Rücksichtsloses Einschreiten gegen alle von umherziehenden Zigeunern begangenen Straftaten, wobei im 

  besonderen auf die Vorschriften des § 361 in Verbindung mit § 42 d. StGB hingewiesen wird. Schon bei der 

  Einlieferung der Straffälligen ist in allen dazu geeigneten Fällen neben der Bestrafung die Unterbringung in 

  einem Arbeitshause bei den Justizbehörden zu beantragen.

Ministerialblatt für die Preußische Innere Verwaltung, Jg.1, Nr. 27, vom 16. Juni 1936, S. 785.
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M 4, 14 Auszug aus dem Runderlass zur „Regelung der Zigeunerfrage“ vom 8. Dezember 1938 (1. Seite)

Quelle: Ministerialblatt des Reichs- und Preuß. Ministeriums des Innern 1938, Nr. 51 (Sonderdruck Nr. 95).
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M 4, 15 Ausführungsanweisung vom 1. März 1939 zum genannten Runderlass vom 8. Dez. 1938

 

Quelle: Deutsches Kriminalblatt (Sonderausgabe) 12. Jahrgang, 20. März 1939.



7 7A R B E I T S M A T E R I A L I E N

M 4, 16 Erlass des Reichsführers SS zur Festsetzung der Sinti und Roma, Schnellbrief vom 17. Oktober 1939 

Auf Anordnung des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei wird binnen kurzem im gesamten 

Reichsgebiet die Zigeunerfrage im Reichsmaßstab grundsätzlich geregelt. Ich ersuche daher, sofort 

folgende Maßnahmen einzuleiten:

1.  Die Ortspolizeibehörden und die Gendarmerie sind umgehend anzuweisen, sämtlichen in ihrem 

 Bereich befindlichen Zigeunern und Zigeunermischlingen die Auflage zu erteilen, von sofort ab bis  

 auf weiteres ihren Wohnsitz oder jetzigen Aufenthalt nicht zu verlassen. Für den Nichtbefolgungsfall 

 ist Einweisung in ein Konzentrationslager anzudrohen und erforderlichenfalls gem.  A II 1 e des 

 Erlasses der RMdI. vom 14.12.1937 – Pol. S-Kr. 3 Nr.1682/37 – 2098 – (nicht veröffentlicht) durchzu-

 führen.

2.  Fahndungstage für die Erfassung und Zählung der Zigeuner und Zigeunermischlinge sind der 25.,  

 26. und 27. Oktober 1939. Die Durchführung ist von den Ortspolizeibehörden und der Gendarmerie  

 vorzunehmen.

3.  Die erfaßten Zigeuner und Zigeunermischlinge einschließlich der Kinder sind durch die Ortspolizei-

 behörden und die Gendarmerie listenmäßig den zuständigen Kriminalpolizeistellen nach folgendem  

 Muster zu melden:

 n  lfd. Nr.,

 n  Name (ggf. Zigeunername),

 n  Vornamen,

 n  Geburtsdaten,

 n  Geburtsort,

 n  derzeitige Wohn- oder Aufenthaltsort mit Straßenangabe usw.,

 n  Staatsangehörigkeit

 n  Bemerkungen.

Unter «Bemerkungen» ist anzugeben, ob der Zigeuner oder Zigeunermischling in den letzten fünf Jahren 

einer geregelten Arbeit nachgegangen ist und sich und seine Familie selbständig ernährt hat, sowie ob er 

einen festen Wohnsitz (Wohnung oder Grund und Boden) hat.

Unter «Bemerkungen» ist ferner anzugeben, ob unter Umständen das Mitglied einer Familie (Ehemann 

oder Ehefrau) nachweislich arischer Abstammung ist. [...]

Das Reichskriminalpolizeiamt wird im Einvernehmen mit dem Reichsgesundheitsamt die eingegangenen 

Meldungen überprüfen und die vorzunehmenden Festnahmen in jedem Einzelfall anordnen. Für die-

jenigen Zigeuner und Zigeunermischlinge, die trotz des Verbotes ihren bisherigen Aufenthaltsort 

verlassen haben, wird vom Reichskriminalpolizeiamt eine besondere Fahndungsliste herausgegeben 

werden.

 

Quelle: Hessisches Hauptstaatsarchiv Abt. 483 Nr. 5474.
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M 4, 17 Schreiben zur Reisegenehmigung nach der Festsetzung

Quelle: Stadtarchiv Halver, verschiedene Bestände. 
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Quelle: Stadtarchiv Halver, verschiedene Bestände.
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M 4, 18 Erlass zum Arbeitseinsatz von Sinti und Roma, 1941

 

Quelle: Stadtarchiv Halver, verschiedene Bestände. 
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M 4, 19 Deportation in das besetzte Polen, 1940

Quelle: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 407 Nr. 863. 
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M 4, 20 Erfahrungsbericht eines Polizeibeamten bei der Deportation, 1940

Quelle: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 407 Nr. 863.
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M 4, 21 Auszüge aus dem Schnellbrief zum Auschwitz-Erlass, 29. Januar 1943

Quelle: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 410 Nr. 610.

Eine Abschrift des Schnellbriefs findet sich in: Udo Engbring-Romang: Die Verfolgung der Sinti und Roma 

in Hessen zwischen 1870 und 1950. Frankfurt 2001.
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M 4, 22 Zeitzeugenbericht: Martin Wick, 1930–2003, 1994

Wir sind in Birkenau in den Block 10 gekommen, die anderen waren in Block 6. Der Block 10 war freigemacht worden für die 

Neuzugänge. Diese Blocks, das waren Pferdeställe mit großen Toren auf beiden Seiten. Links und rechts waren Pritschen auf-

gebaut, dreistöckig, und mitten durch lief ein Kamin, der von beiden Seiten geheizt werden konnte. Warm war es dort nie, es 

gab kein Holz. In den Pritschen haben immer sieben, acht Personen gelegen. Ich habe immer zugesehen, dass ich nach außen, 

zur Wand hin liegen konnte. Denn die Berufsverbrecher, die BVler, die später Stubenälteste wurden, haben brutal geschlagen, 

wenn sie den Gang auf und ab gegangen sind. Und wer vorne lag, der hat das abbekommen.

Das Lager war eine Zeit so überfüllt, dass in den Baracken, über tausend Menschen waren, so dass fünfzehn, achtzehn Men-

schen in einer Pritsche liegen mussten. Immer noch welche am Kopfende und am Fußende quer. Geschlafen haben wir in 

den Kleidern, denn sonst hättest Du am nächsten Morgen nichts mehr gehabt. Wir hatten nur unseren Becher aus Blech, und 

sonst nichts.

Wir haben nicht gleich gewusst, was Auschwitz bedeutet, aber wir haben dann nachts das Geschrei derer gehört, die vergast 

wurden. Des nachts durfte ja keiner den Block verlassen. Aber wir sind trotzdem raus, und haben dann gesehen, dass hinten, 

hinter dem Zaun, die Krematorien standen und dort die Menschen ermordet wurden. Das sogenannte „Zigeunerlager“ war 

direkt neben der Rampe, neben den Bahngleisen, wo die Menschen ankamen. Wir haben gesehen, wie die Waggons an-

kamen, wie die Menschen herausgeschlagen wurden, das haben wir alles gesehen. Mit der Zeit hat uns das Lagerleben so 

abgestumpft, dass für uns dies alles zu einer Normalität wurde, dass es zum Tagesablauf dazugehörte. Oder wenn jemand in 

der Baracke gestorben ist, dann bist du morgens in den Waschraum gekommen, das war so ein gekachelter Raum, da lagen 

die Toten der Nacht, ausgemergelt. Mit Tintenstift war ihnen die Nummer auf die Brust geschrieben. Mütter, Väter, Kinder, alle 

lagen da. Später sind sie mit dem Rollwagen geholt worden und in das Krematorium gebracht worden, gerade so als ob Holz 

geholt werden würde.

So ging es auch mit meinen Geschwistern, die wurden krank, bekamen Typhus, kamen in den Krankenbau. Ich konnte nur 

nach ihnen sehen, wenn ich eine Erlaubnis bekam, und dann musste ich zurück in den Block, spätestens zum Appell. Ich habe 

sie nie wieder gesehen. Alle meine jüngeren Geschwister, und zwei meiner älteren Geschwister starben dort. Die kleinsten 

Kinder hatten überhaupt keine Chance, Auschwitz zu überleben. Mein jüngster Bruder, Manfred, war ja erst im März 1943 

geboren worden, er war gerade zwei Monate alt, als er nach Auschwitz kam. Der andere, Hermann, war noch keine drei Jahre 

alt, der Karl fünf Jahre, Georg sechs Jahre. Meine Schwester Gretel, keine acht Jahre alt. Die waren alle in Darmstadt geboren 

worden.

Appell stehen in Auschwitz, das hieß, über Stunden, bei jedem Wetter, morgens und abends, so lange, bis jeder gemeldet war. 

Jeder Kranke, jeder, der gestorben war. Das Appellstehen war systematisch eingesetzt, um die Menschen zu zermürben. Die 

SS hat uns im Sommer Schuhe gegeben, und im Herbst, im Winter, als Schnee lag, mussten wir die Schuhe wieder abgeben. 

Meine Mutter hat einmal eine Decke, die war ja Eigentum des Deutschen Reichs, in Stücke gerissen, damit wir beim Appell 

uns draufstellen konnten, im Schnee. Das hat einer von der SS gesehen, und meine Mutter hat dafür Schläge bekommen, auf 

dem Bock.

Wir haben so viele Dinge gesehen, von denen muss heute jeder sagen, das ist nicht menschenmöglich, das erträgt kein 

Mensch. Aber wir haben das ertragen, und wir waren so abgestumpft, nur noch auf das bloße Überleben ausgerichtet, dass 

wir, wenn einer des nachts gestorben ist, dann haben wir dem seine Decke genommen, damit wir eine Nacht nicht gar so 

gefroren haben.

Quelle: Auszüge aus: Herbert Heuß: Darmstadt. Auschwitz, Seeheim 2005, S. 114–117. 
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Teil 5:
Sinti und Roma nach 1945

M 5, 1 Ermordete Roma und Sinti in Europa, 1945

Die Gesamtzahl der ermordeten Sinti und Roma wird auf 500.000 Opfer geschätzt. Karte: Udo Engbring-Romang.
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M 5, 2 Schreiben des hessischen Innenministers zur polizeilichen Überwachung von Sinti und Roma, 1947

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg Best. 180 Hofgeismar Nr. 3768.
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M 5, 3 Schreiben des Landrats in Alsfeld zur Überwachung von Sinti und Roma, 1947

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt R 1 B, 38700.
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M 5, 4 Schreiben des hessischen Innenministers zur polizeilichen Überwachung der Sinti und 
 Roma, 1947
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Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg Best. 180 Marburg Nr. 3556.



9 0 A R B E I T S M A T E R I A L I E N

M 5, 5 Antwortschreiben des Bürgermeisters von Wetter auf das Schreiben des Innenministers zur 
 Überwachung der Sinti und Roma, 1947

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg Best. 180 Marburg Nr. 4331.
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M 5, 6 Entscheidungen der Gerichte über die Verfolgung von Sinti und Roma, 1956

Quelle: Rechtsprechung zur Wiedergutmachung (RzW) 1957. 
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M 5, 7 Sachtext: Schaden an Leben (nach dem Bundesentschädigungsgesetz)

Anspruch auf Entschädigung besteht, wenn der/die Verfolgte getötet oder in den Tod getrieben worden 

ist und sein/ihr Tod während der Verfolgung oder innerhalb von acht Monaten nach Abschluss der Ver-

folgung eingetreten ist. Es genügt, dass der ursächliche Zusammenhang zwischen Tod und Verfolgung 

wahrscheinlich ist.

Ist der/die Verfolgte während der Deportation oder während einer Freiheitsentziehung oder innerhalb 

von acht Monaten danach gestorben, wird vermutet, dass der Ursachenzusammenhang gegeben ist.

Ist der/die Verfolgte später als acht Monate nach der Beendigung der Verfolgung gestorben, stehen 

seinen Hinterbliebenen Entschädigungsleistungen zu, wenn er an den Folgen der Schädigung seines 

Körpers oder der Gesundheit verstorben ist (§ 41). Auch hier genügt, dass der Ursachenzusammenhang 

wahrscheinlich ist. 

Als Entschädigung werden geleistet:

n  Rente

n  Abfindung im Falle der Wiederverheiratung

n  Kapitalentschädigung

Die Rente steht folgenden Hinterbliebenen zu:

n  der Witwe bis zur Wiederverheiratung oder bis zum Tod

n  dem Witwer bis zur Wiederverheiratung oder bis zum Tod, wenn die Verfolgte nach dem 31.12.1985  

 gestorben ist. Ist die Verfolgte vor dem 01.01.1986 gestorben, steht dem Witwer die Rente zu, sofern  

 ihn die Verfolgte bei Beginn der Verfolgung unterhalten hat oder, wenn sie noch lebte, unterhalten  

 hätte.

n  den Kindern für die Zeit, in der für sie nach Beamtenrecht Kinderzuschläge gewährt werden können, 

 d.h. in der Regel bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. der Ausbildung, nach Vollendung des  

 27.Lebensjahres, sofern das Kind dauernd erwerbsunfähig ist und die Erwerbsunfähigkeit vor dem  

 Ende der Ausbildung bzw. vor Vollendung des 27. Lebensjahres eingetreten ist

n  den elternlosen Enkeln, unter den vorgenannten Voraussetzungen (Zuschläge nach Beamtenrecht)  

 sofern sie der/die Verfolgte bei Beginn der Verfolgung unterhalten hat oder, lebte er/sie noch, unter- 

 halten würde

n  den Verwandten der aufsteigenden Linie für die Dauer der Bedürftigkeit

n  den Adoptiveltern für die Dauer der Bedürftigkeit

Der Witwe oder dem Witwer gleichgestellt werden:

n  der schuldlos geschiedene Ehegatte

n  der einem schuldlos geschiedenen Ehegatte gleichgestellte frühere Ehegatte, dessen Ehe aufgeho- 

 ben oder für nichtig erklärt worden ist

n  Personen, deren Verbindung mit dem/der Verfolgten auf Grund von Gesetzen oder Rechtsvorschrif- 

 ten die Rechtswirkung einer Ehe zuerkannt worden ist

n  die Frau/der Mann, deren Ehe mit dem/der Verfolgten nachträglich auf Grund entsprechender   

 Rechts vorschriften geschlossen worden ist

Nicht berechtigt sind Personen, die sich aus Gründen, die den Verfolgungsgründen des §1 entsprechen, 

von dem verfolgten Ehegatten abgewandt haben.

Thomas Flach: Schaden an Leben. in: Verband Deutscher Sinti und Roma, LV Hessen: Medienbox Verfol-

gung der Sinti und Roma in Darmstadt. 2009 (CD).
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M 5, 8 Aus einer Entscheidung zur Wiedergutmachung für eine Sintezza, 1949

Quelle: Entschädigungsbehörde des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Die mit Antrag vom 30.12.49 Registernummer 14035 der Zentralanmeldestelle 

in Wiesbaden angemeldeten Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz werden 

abgelehnt, da der Allgemeine Vertreter des Landesinteresses der Festset-

zung widersprechen hat mit folgender

Begründung:

Die Antragstellerin behauptet, dass sie mit ihren Eltern am 9.3.1943 ver-

haftet wurde und bis Mai 1933 im KZ Auschwitz, anschliessend im KZ Ra-

vensbrück und KZ Bergen-Belsen bis zu ihrer Befreiung im Mai 1945 war und 

beantragt für 26 Monate Haftentschädigung.

Ihre Angaben sind durch vier eidesstattliche Zeugenaussagen, wenn auch 

abweichend in einzelnen Zeitangaben, belegt. Sie ist Zigeunerin. Da die 

Zigeuner nicht den kollektiven Vernichtungsmaßnahmen wie die Juden durch 

die NS-Gewaltherrschaft ausgesetzt waren, die lediglich aufgrund ihrer 

rassischen Abstammung verfolgt worden sind, sondern im allgemeine  wegen 

Arbeitsscheu, Landstreicherei und wegen asozialen Verhaltens verhaftet 

wurden, ist erforderlich, dass der Nachweis der rassischen Verfolgung, 

der die Voraussetzung dafür ist, dass die Antragstellerin nach § 1 ‚EG 

wiedergutmachungsberechtigt ist, durch die Antragstellerin erbracht wird. 

Diese rassische Verfolgung wurde durch die Antragstellerin bislang nicht 

bewiesen.
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M 5, 9 Widerspruch zu einer Entscheidung zur Wiedergutmachung an Sinti und Roma, 1951

Quelle: Entschädigungsbehörde des Regierungspräsidiums Darmstadt.
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M 5, 10 Erwähnung von Sinti und Roma in zeitgenössischen Quellen

Sinti und Roma in Schlager und Popmusik

Du schwarzer Zigeuner (1931)
Heut‘ kann ich nicht schlafen geh‘n. Heut‘ find‘ ich 

keine Ruh‘.

Ich will Tanz und Lichterglanz und Musik dazu.

Grad‘ weil ich so traurig bin, drum bleib‘ ich nicht allein.

Will mein Herz betör‘n im Nu bei Musik und Wein.

Du schwarzer Zigeuner, komm spiel‘ mir was vor.

Denn ich will vergessen heut‘, was ich verlor.

Du schwarzer Zigeuner, Du kennst meinen Schmerz.

Und wenn Deine Geige weint, weint auch mein Herz.

Spiel‘ mir das süße Lied aus gold‘ner Zeit.

Spiel‘ mir das alte Lied von Lieb‘ und Leid.

Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel‘ mir ins Ohr.

Denn ich will vergessen ganz, was ich verlor.

Wißt ihr was die Liebe ist? Ein kurzer Traum im Mai.

Wenn Dein Mund sich satt geküßt, ist der Traum vorbei.

Nichts als die Erinnerung bleibt Dir allein zurück.

Und du kannst nur träumen von vergang‘nem Glück

Du schwarzer Zigeuner komm spiel‘ mir was vor.

Denn ich will vergessen heut‘, was ich verlor.

Du schwarzer Zigeuner, Du kennst meinen Schmerz.

Und wenn Deine Geige weint, weint auch mein Herz.

Spiel‘ mir das süße Lied aus gold‘ner Zeit

Spiel‘ mir das alte Lied von Lieb‘ und Leid.

Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel‘ mir ins Ohr.

Denn ich will vergessen ganz, was ich verlor.

Musik: Karel Vacek

Text: Beda (= Fritz Löhner)

Vertonungen

Adalbert Lutter mit seinem Tanzorchester (1932) 

Vico Torriani 

Peter Sebastian 

Ergänzende Diskographie

Alexandra: „Zigeunerjunge”. (1968)

Angela Wiedl: „Wo sind die Zigeuner geblieben?” (1994) 



9 6 A R B E I T S M A T E R I A L I E N

 

 Sinti und Roma in Oper und Operette 

Carmen, Oper in 4 Akten 

Uraufführung: 5. März 1875

Musik: Georges Bizet

Libretto: Henri Meilhac und Ludovic Halévy nach der gleichnamigen Novelle von Prosper Mérimée.

Verfilmungen, die die Novelle oder die Oper zum Vorbild haben:
D 1918:   Carmen. Regie: Ernst Lubitsch

USA 1954:  Carmen Jones.  Regie: Otto Preminger

I 1984:   Carmen. Regie: Francesco Rosi

D 1990:   Carmen on Ice (Tanzfilm). Regie: Horant H. Hohlfeld

E 2003:   Carmen. Regie: Vicente Aranda

Der Zigeunerbaron. Operette in 3 Akten 
Uraufführung: 24. Oktober 1885 

Musik: Johann Strauß (Sohn)

Libretto: Ignaz Schnitzer

Verfilmungen
1935 Regie: Karl Hartl 

1954: Regie: Arthur Maria Rabenalt 

1962: Regie: Kurt Wilhelm

 

Sinti und Roma im Spiel-, Fernseh-, und Dokumentarfilm 
(Auswahlfilmographie für den Einsatz im Unterricht)

Klischees, Stereotype etc. 
The Vagabond. Regie: Charly Chaplin. USA 1916  

Der  Glöckner von Notre Dame. Regie: William Dieterle, Drehbuch: Bruno Frank. USA 1939   

(Eingangsszenen)

Tiefland. Regie: Leni Riefenstahl. D. 1944/1954 

Ich denke oft an Piroschka. Regie: Kurt Hoffmann, D 1955. (Ausschnitt)

Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin. Regie: Ernst Marischka, A 1957. (Ausschnitt)



9 7A R B E I T S M A T E R I A L I E N

Carmen. Regie: Carlos Saura. E. 1983/1991 (Ausschnitte)

Tatort. Armer Nanosch. Drehbuch Asta Scheib u. Martin Walser. (H. Uerlings, 2011). D 1989. (Ausschnitte)

Chocolat. Ein kleiner Biss genügt. Regie: Lasse Hallström. GB/USA 2000. (Ausschnitte)

Donna Leon: Das Mädchen seiner Träume. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman. D 2011. (Ausschnitte)

Zur NS-Verfolgung
Abschied von Sidonie. Regie: Karin Brandauer. A 1990. (Drehbuch: Erich Hackl, Grundlage für die Do-

kumentarerzählung Sidonie, 1989. Geschichte des Roma-Mädchens Sidonie Adlersburger, die 1943 in 

Auschwitz ermordet wurde) 

Dokumentationen
Wir sind Sintikinder und keine Zigeuner. D 1980. Regie: Katrin Seybold und Melanie Spitta.

»Auf Wiedersehen im Himmel«  D.1994 (Geschichte der nach Auschwitz deportierten Sinti-Kinder des Kin-

derheims in Mulfingen)

Pappo, der Schausteller. Eine deutsche Sinti-Familie. D 1995 (Geschichte der Familie Strauß) 

Newo Ziro – Neue Zeit . Von Robert Krieg und Monika Nolte. D 2012 (Geschichte und Gegenwart der Fa-

milie Reinhardt) 

Revision. Regie: Philip Scheffner. D. 2012 (über den Tod zweier rumänischer Roma an der deutsch-polni-

schen Grenze in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 1992)
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M 5, 11 Roma und Sinti in den europäischen Staaten, nach 2000

Karte: Udo Engbring-Romang. 
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M 5, 12 Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Straßburg/Strasbourg,    
 1. Februar 1995

Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen 

Staaten, die dieses Rahmenübereinkommen unter-

zeichnen, 

in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, 

eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern 

herbeizuführen, um die Ideale und Grundsätze, die ihr 

gemeinsames Erbe bilden, zu wahren und zu fördern;

in der Erwägung, daß eines der Mittel zur Erreichung 

dieses Zieles in der Wahrung und in der Entwicklung 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten besteht;

in dem Wunsch, die Wiener Erklärung der Staats- und 

Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europarats 

vom 9. Oktober 1993 in die Tat umzusetzen;

entschlossen, in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet das 

Bestehen nationaler Minderheiten zu schützen;

in der Erwägung, daß die geschichtlichen Umwälzun-

genin Europa gezeigt haben, daß der Schutz nationa-

ler Minderheiten für Stabilität, demokratische Sicher-

heit und Frieden auf diesem Kontinent wesentlich ist;

in der Erwägung, daß eine pluralistische und wahrhaft 

demokratische Gesellschaft nicht nur die ethnische, 

kulturelle, sprachliche und religiöse Identität aller An-

gehörigen einer nationalen Minderheit achten, son-

dern auch geeignete Bedingungen schaffen sollte, die 

es ihnen ermöglichen, diese Identität zum Ausdruck zu 

bringen, zu bewahren und zu entwickeln;

in der Erwägung, daß es notwendig ist, ein Klima der 

Toleranz und des Dialogs zu schaffen, damit sich die 

kulturelle Vielfalt für jede Gesellschaft als Quelle und 

Faktor nicht der Teilung, sondern der Bereicherung er-

weisen kann;

in der Erwägung, daß die Entwicklung eines toleranten 

und blühenden Europas nicht allein von der Zusamme-

arbeit zwischen den Staaten abhängt, sondern auch der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen loka-

len und regionalen Gebietskörperschaften unter Ach-

tung der Verfassung und der territorialen Unversehrt-

heit eines jeden Staates bedarf;

im Hinblick auf die Konvention zum Schutze der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten und der Protokolle dazu;

[...]

gewillt, die in diesem Rahmenübereinkommen nieder-

gelegten Grundsätze mittels innerstaatlicher Rechts-

vorschriften und geeigneter Regierungspolitik zu ver-

wirklichen, sind wie folgt übereingekommen:

Abschnitt I

Artikel 1

Der Schutz nationaler Minderheiten und der Rechte 

und Freiheiten von Angehörigen dieser Minderheiten 

ist Bestandteil des internationalen Schutzes der Men-

schenrechte und stellt als solcher einen Bereich inter-

nationaler Zusammenarbeit dar.

Artikel 2

Dieses Rahmenübereinkommen ist nach Treu und Glau-

ben, im Geist der Verständigung und Toleranz und in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen guter Nachbar-

schaft, freundschaftlicher Beziehungen und der Zusam-

menarbeit zwischen den Staaten anzuwenden.

Artikel 3

Jede Person, die einer nationalen Minderheit an-

gehört, hat das Recht, frei zu entscheiden, ob sie als 

solche behandelt werden möchte oder nicht; aus die-

ser Entscheidung oder der Ausübung der mit dieser 

Entscheidung verbundenen Rechte dürfen ihr keine 

Nachteile erwachsen.

Angehörige nationaler Minderheiten können die 

Rechte und Freiheiten, die sich aus den in diesem Rah-

menübereinkommen niedergelegten Grundsätzen 

ergeben, einzeln sowie in Gemeinschaft mit anderen 

ausüben und genießen.
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Abschnitt II

Artikel 4

Die Vertragsparteien verpflichten sich, jeder Person, 

die einer nationalen Minderheit angehört, das Recht 

auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf gleichen Schutz 

durch das Gesetz zu gewährleisten. In dieser Hinsicht 

ist jede Diskriminierung aus Gründen der Zugehörig-

keit zu einer nationalen Minderheit verboten.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, erforderlichen-

falls angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um in 

allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, poli-

tischen und kulturellen Lebens die vollständige und 

tatsächliche Gleichheit zwischen den Angehörigen ei-

ner nationalen Minderheit und den Angehörigen der 

Mehrheit zu fördern. In dieser Hinsicht berücksichtigen 

sie in gebührender Weise die besonderen Bedingun-

gen der Angehörigen nationaler Minderheiten.

Die in Übereinstimmung mit Absatz 2 ergriffenen Maß-

nahmen werden nicht als Diskriminierung angesehen.

Artikel 5

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Bedingun-

gen zu fördern, die es Angehörigen nationaler Min-

derheiten ermöglichen, ihre Kultur zu pflegen und 

weiterzuentwickeln und die wesentlichen Bestandteile 

ihrer Identität, nämlich ihre Religion, ihre Sprache, ihre 

Traditionen und ihr kulturelles Erbe, zu bewahren.

Unbeschadet der Maßnahmen, die im Rahmen ihrer 

allgemeinen Integrationspolitik getroffen werden, se-

hen die Vertragsparteien von Zielsetzungen oder Prak-

tiken ab, die auf die Assimilierung von Angehörigen 

nationaler Minderheiten gegen deren Willen gerichtet 

sind, und schützen diese Personen vor jeder auf eine 

solche Assimilierung gerichteten Maßnahme.

Artikel 6

Die Vertragsparteien fördern den Geist der Toleranz 

und des interkulturellen Dialogs und treffen wirksame 

Maßnahmen zur Förderung der gegenseitigen Ach-

tung und des gegenseitigen Verständnisses sowie der 

Zusammenarbeit zwischen allen in ihrem Hoheitsge-

biet lebenden Menschen unabhängig von deren eth-

nischer, kultureller, sprachlicher oder religiöser Identi-

tät, und zwar insbesondere in den Bereichen Bildung, 

Kultur und Medien.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, geeignete Maß-

nahmen zu treffen, um Menschen zu schützen, die we-

gen ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder 

religiösen Identität diskriminierenden, feindseligen 

oder gewalttätigen Handlungen oder der Androhung 

solcher Handlungen ausgesetzt sein können.

Artikel 7

Die Vertragsparteien stellen sicher, daß das Recht aller 

Angehörigen einer nationalen Minderheit, sich fried-

lich zu versammeln und sich frei zusammenzuschlie-

ßen, sowie ihr Anspruch auf freie Meinungsäußerung 

und auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

geachtet werden.

Artikel 8

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen,

daß jede Person, die einer nationalen Minderheit an-

gehört, das Recht hat, ihre Religion oder Weltanschau-

ung zu bekunden sowie religiöse Einrichtungen, Orga-

nisationen und Vereinigungen zu gründen.

Artikel 9

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, 

daß das Recht jeder Person, die einer nationalen Min-

derheit angehört, auf freie Meinungsäußerung die 

Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang 

und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen in der 

Minderheitensprache ohne Eingriffe öffentlicher Stel-

len und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen einschließt. 

Die Vertragsparteien stellen im Rahmen ihrer Rechts-

ordnung sicher, daß Angehörige einer nationalen Min-

derheit in bezug auf ihren Zugang zu den Medien nicht 

diskriminiert werden.

Absatz 1 schließt nicht aus, daß die Vertragsparteien 

Hörfunk-, Fernseh- oder Lichtspielunternehmen einem 

Genehmigungsverfahren ohne Diskriminierung und 

auf der Grundlage objektiver Kriterien unterwerfen.

Die Vertragsparteien hindern Angehörige nationaler 

Minderheiten nicht daran, Printmedien zu schaffen 
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und zu nutzen. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens 

für Hörfunk und Fernsehen stellen sie soweit wie mög-

lich und unter Berücksichtigung des Absatzes 1 sicher, 

daß Angehörigen nationaler Minderheiten die Mög-

lichkeit gewährt wird, eigene Medien zu schaffen und 

zu nutzen. Die Vertragsparteien ergreifen im Rahmen 

ihrer Rechtsordnung angemessene Maßnahmen, um 

Angehörigen nationaler Minderheiten den Zugang zu 

den Medien zu erleichtern sowie Toleranz zu fördern 

und kulturellen Pluralismus zu ermöglichen.

Artikel 10

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, 

daß jede Person, die einer nationalen Minderheit an-

gehört, das Recht hat, ihre Minderheitensprache privat 

und in der Öffentlichkeit mündlich und schriftlich frei 

und ungehindert zu gebrauchen. 

In Gebieten, die von Angehörigen nationaler Minder-

heiten traditionell oder in beträchtlicher Zahl bewohnt 

werden, bemühen sich die Vertragsparteien, sofern die 

Angehörigen dieser Minderheiten dies verlangen und 

dieses Anliegen einem tatsächlichen Bedarf entspricht, 

soweit wie möglich die Voraussetzungen dafür sicher-

zustellen, daß im Verkehr zwischen den Angehörigen 

dieser Minderheiten und den Verwaltungsbehörden 

die Minderheitensprache gebraucht werden kann.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, das Recht jeder 

Person, die einer nationalen Minderheit angehört, zu ge-

währleisten, in möglichst kurzer Frist in einer ihr verständ-

lichen Sprache über die Gründe ihrer Festnahme und 

über die Art und den Grund der gegen sie erhobenen 

Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden sowie sich 

in dieser Sprache, erforderlichenfalls unter unentgeltli-

cher Beiziehung eines Dolmetschers, zu verteidigen.

Artikel 11

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, 

daß jede Person, die einer nationalen Minderheit an-

gehört, das Recht hat, ihren Familiennamen (Vaterna-

men) und ihre Vornamen in der Minderheitensprache

zu führen, sowie das Recht auf amtliche Anerkennung 

dieser Namen, wie dies nach der Rechtsordnung der 

jeweiligen Vertragspartei vorgesehen ist.

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß 

jede Person, die einer nationalen Minderheit angehört, 

das Recht hat, für die Öffentlichkeit sichtbar Schilder, Auf-

schriften und Inschriften sowie andere Mitteilungen priva-

ter Art in ihrer Minderheitensprache anzubringen.

In Gebieten, die traditionell von einer beträchtlichen 

Zahl von Angehörigen einer nationalen Minderheit 

bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien 

im Rahmen ihrer Rechtsordnung, einschließlich even-

tueller Übereinkünfte mit anderen Staaten, und unter 

Berücksichtigung ihrer besonderen Gegebenheiten, 

traditionelle Ortsnamen, Straßennamen und andere 

für die Öffentlichkeit bestimmte topographische Hin-

weise auch in der Minderheitensprache anzubringen, 

wenn dafür ausreichende Nachfrage besteht.

Artikel 12

Die Vertragsparteien treffen erforderlichenfalls Maß-

nahmen auf dem Gebiet der Bildung und der For-

schung, um die Kenntnis der Kultur, Geschichte, Spra-

che und Religion ihrer nationalen Minderheiten wie 

auch der Mehrheit zu fördern. 

In diesem Zusammenhang stellen die Vertragspartei-

en unter anderem angemessene Möglichkeiten für die 

Lehrerausbildung und den Zugang zu Lehrbüchern 

bereit und erleichtern Kontakte unter Schülern und 

Lehrern aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Chancen-

gleichheit von Angehörigen nationaler Minderheiten 

beim Zugang zu allen Bildungsstufen zu fördern.

Artikel 13

Im Rahmen ihres jeweiligen Bildungssystems erkenen die

Vertragsparteien an, daß Angehörige einer nationalen 

Minderheit das Recht haben, eigene private Bildungs- und 

Ausbildungseinrichtungen zu gründen und zu betreiben.

Die Ausübung dieses Rechts bringt für die Vertrags-

parteien keine finanziellen Verpflichtungen mit sich.

[...]

http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/ 

157.htm (Amtliche Übersetzung Deutschlands),

Stand: 13.07.2015
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M 5, 13 Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin

Fotos: Udo Engbring-Romang. 
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M 5, 14 Rede von Zoni Weiss anlässlich der Eröffnung des Denkmals für die im Nationalsozialismus 
 ermordeten Sinti und Roma in Berlin, 24. Oktober 2012

Exzellenzen, verehrte Gäste, liebe Freunde, 

Latcho Dives mare Sinti oen Roma

Ich begrüße ganz besonders alle Überlebenden des 

Völkermordes an den Sinti und Roma. Dies ist gerade 

für Sie, die Überlebenden, ein besonderer Tag. Ein Tag 

mit gemischten Gefühlen – einerseits Freude, dass dieses  

Denkmal nun endlich eingeweiht wird, und andererseits 

die unvermeidliche Erinnerung an die schreckliche Na-

zi-Zeit und an unsere Lieben, die den Nazi-Wahnsinn 

nicht überlebt haben.

Für mich als Überlebenden ist es eine besondere Ehre 

hier und heute reden zu dürfen – stellvertretend für die 

Hunderttausenden von Sinti und Roma, die dem natio-

nalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer fielen.

Nach vielen Jahren der Vorbereitung und nach vielen 

Problemen, die erst überwunden werden mussten, ist 

es nun soweit. An diesem wundervollen Ort im Herzen 

Berlins dürfen wir die Einweihung unserer Gedenkstät-

te für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma 

erleben. Es ist dem Gestalter, dem israelischen Künst-

ler Dani Karavan, gelungen, ein besonderes und inte- 

ressantes Denkmal zu schaffen.

Leider ist es für viele Überlebende der Nazi-Schrecken 

inzwischen zu spät, aber für die wenigen, die das hier 

noch miterleben dürfen, und für ihre Familien ist dieses 

Denkmal in meinen Augen eine Art der Wiedergutma-

chung. Es ist eine spürbare Anerkennung für das von 

unserem Volk durchlittene, unfassbare Leid.

Bereits kurz nach der Machtübernahme durch Hitler 

und seine Nazi-Schergen 1933 wurden Sinti und Roma 

in Konzentrationslager deportiert. Weil sie waren, wer 

sie sind, Sinti und Roma. Totaler Wahnsinn! Dass es 

Sinti und Roma, aber auch den Juden, schlecht erge-

hen würde, war damals schon klar. Schritt für Schritt 

wurden wir aller unserer Rechte beraubt.

Wir wurden identifiziert, registriert, isoliert, beraubt, 

deportiert und schließlich ermordet.

Ein sinnloser, industriell betriebener Mord war das, an 

wehrlosen, unschuldigen Menschen, ausgeheckt und 

sorgfältig ausgeführt von fanatischen Nazis und viel-

leicht noch fanatischeren Bürokraten. Verbrecher, die 

hierfür eine Legitimation in ihren Rassengesetzen fan-

den.

Eine halbe Million Sinti und Roma, Männer, Frauen und 

Kinder, wurden während des Holocausts ermordet. 

Nichts, fast nichts, hat die Gesellschaft daraus gelernt, 

sonst würde man jetzt auf andere Art und Weise mit 

uns umgehen.

Wenig, sehr wenig weiß die Welt vom Völkermord an 

Sinti und Roma. Sogar in den Nürnberger Prozessen 

wurde nur summarisch über das Schicksal der Sinti 

und Roma gesprochen.

Ich hoffe, dass mit der Einweihung dieses Denkmals 

der – wie ich ihn nenne – »Vergessene Holocaust« nicht 

länger vergessen sein wird und die Aufmerksamkeit 

erhält, die er verdient.

In 1936 fanden hier in Berlin die Olympischen Spie-

le statt. Deshalb sollte Berlin »zigeunerfrei« gemacht 

werden. Es wäre doch schrecklich, wenn »Zigeuner« 

das Straßenbild verschmutzen würden. Welchen Ein-

druck würde das auf die Welt machen? Fast alle Sinti 

und Roma wurden verhaftet und in ein Konzentrations-

lager in der Vorstadt Marzahn interniert, wo sie unter 

erbärmlichen Umständen leben mußten. Sie wurden 

danach alle in Nazi-Vernichtungslager deportiert. Un-

ter den Deportierten befand sich auch der Berliner Sin-

to Otto Rosenberg, der die Nazischrecken überlebte.

Meine Damen und Herren, heute kann ich hier bei Ih-

nen sein, weil ich dem so genannten »Zigeunertrans-

port« am 19. Mai 1944 vom Lager Westerbork nach 

Auschwitz auf wundersame Weise entkommen bin. 
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Auch ich sollte als siebenjähriger Junge mit diesem 

Transport deportiert werden und stand zusammen mit 

meiner Tante Moezla und einer kleinen Gruppe Fami-

lienangehörigen auf dem Bahnsteig, um auf den Zug 

nach Auschwitz zu warten.

Der Bahnsteig war voller Soldaten und Polizisten. Gschrei, 

stampfende Stiefel: Einsteigen, schnell, schnell! Da kam 

der Zug, in dem sich bereits mein Vater, meine Mutter, 

meine kleinen Schwestern und mein kleiner Bruder 

befanden.

Ich sah sofort, wo unsere Familie war. Mein Vater hatte 

den blauen Mantel meiner Schwester vor die Gitter-

stäbe des Viehwaggons gehangen. Ich erkannte ihn 

sofort. Es war ein Mantel aus weichem blauem Stoff. 

Wenn ich die Augen schließe, spüre ich heute noch, 

wie herrlich weich sich der Mantel meiner Schwester 

anfühlte. Auch wir sollten mit auf diesen Transport 

nach Auschwitz gehen.

Mit Hilfe eines »guten« Polizeibeamten, wahrscheinlich 

ein Mitglied der Widerstandsbewegung, ist es uns ge-

lungen, der Deportation zu entgehen.

Im letzten Augenblick, in dem wir uns sahen, schrie 

mein Vater voller Verzweiflung aus dem Viehwaggon 

meiner Tante zu:

»Moezla, pass gut auf meinen Jungen auf.« Das war 

das Letzte, was ich von meinen Lieben sah. Dieses Bild 

hat sich für immer in meine Netzhaut eingebrannt. Ich 

war allein. Als Kind von sieben Jahren hatte ich alles 

verloren und fiel in ein unermesslich tiefes Loch. 

Oft, auch heute, muss ich an meine Mutter denken, die 

im »Zigeunerlager« in Auschwitz-Birkenau unter den 

schrecklichsten Umständen für meine Schwestern und 

meinen Bruder sorgen musste. Meine Mutter, die sich 

das Essen vom Mund absparte, um ihre Kinder am Le-

ben zu erhalten.

Wir können uns keine Vorstellung von den unvorstell-

baren Leiden machen, die meine Mutter und all die an-

deren Mütter erlitten haben. Sie mussten in manchen 

Fällen erleben, dass an ihren Kindern die fürchter-

lichsten medizinischen Experimente durchgeführt 

wurden. Schließlich wurden in der Nacht vom 2. auf 

den 3. August 1944 die noch verbliebenen 2.900 

Frauen, Kinder und Älteren aus dem »Zigeunerla-

ger« vergast, auch meine Mutter, meine Schwestern 

und mein Bruder.

Das ist der Grund, warum wir heute hier zusammen-

gekommen sind.

Wir haben jetzt einen eigenen Ort, an dem wir unse-

rer ermordeten Lieben gedenken können.

Meine Damen und Herren, dieses Denkmal ist ein 

Zeichen der Anerkennung – Anerkennung des uns in 

der Zeit des Nationalsozialismus zugefügten Leids. 

Es ist ein Denkmal der Besinnung, aber auch ein 

Denkmal, das Fragen aufwirft.

Wie war es möglich, dass so viele unschuldige Men-

schen ermordet wurden?

Wie war es möglich, dass so viele Menschen wegge-

schaut haben und dachten, dass es so schlimm nicht 

kommen würde?

Wie war es möglich, dass so viele Menschen zu Mit-

läufern wurden und schließlich Teil des verhängnis-

vollen Nazi-Systems und damit mitschuldig an dem 

größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte?

Wir müssen Lehren aus der Geschichte ziehen. Es 

kann und darf nicht sein, dass unsere Lieben um-

sonst gestorben sind, dass wir nichts aus der Ge-

schichte gelernt haben. Wir haben die Aufgabe, die 

Voraussetzungen zu schaffen, dass Minderheiten in 

Frieden und Sicherheit leben können.

Meine Damen und Herren, dieses Denkmal ist auch 

ein Zeichen der Hoffnung.

Hoffnung, dass jeder – ungeachtet seiner Herkunft, 

Hautfarbe oder Religion gleiche Rechte und gleiche 

Chancen hat.
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Hoffnung, dass diese Rechte in der Praxis auch aner-

kannt und ausgeführt werden.

Hoffnung, dass der Faschismus, Rassismus, Antisemi-

tismus und Antiziganismus, der sich in vielen Ländern 

wieder manifestiert, nicht die Ausmaße annimmt wie in 

den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts.

Hoffnung, dass die Bekundungen von Fremdenhass 

künftig nicht mehr toleriert werden.

Hoffnung, dass wir zusammen in Frieden leben kön-

nen, trotz der großen Unterschiede zwischen Kulturen 

und Völkern, und Hoffnung, dass wir einander wieder 

respektieren werden.

An dieser Stelle spreche ich auch die Hoffnung aus, 

dass die Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union Verantwortung übernehmen 

und mit der Umsetzung des von der Europäischen 

Kommission initiierten »EU-Rahmens für die nationale 

Strategie zur Integration der Roma« beginnen. Dieser 

Rahmen wurde von allen 27 Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union unterzeichnet, die Umsetzung lässt 

jedoch noch viel zu wünschen übrig.

Schwerpunkte dieses Rahmens sind: Bildung, Arbeit, 

Gesundheit und Wohnung.

Meine Damen und Herren, dieses Denkmal ist kein 

Schlusspunkt, sondern vielmehr der Ausgangspunkt 

für eine verstärkte Auseinandersetzung des Umgangs 

mit dem Holocaust an Sinti und Roma, für einen Um-

gang, die von der Verantwortung für unsere Menschen 

in Deutschland und Europa getragen wird. Wir Überle-

bende würden uns sehr wünschen, dass der Zentralrat 

der deutschen Sinti und Roma, als Initiator des Denk-

mals, baldmöglichst eine eigene Repräsentanz in Berlin 

erhält, um den Herausforderungen, vor denen wir jetzt 

stehen, noch wirkungsvoller begegnen zu können.

Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass diese Ge-

denkstätte ein Ort des Nachdenkens, der Besinnung 

sein wird und das gegenseitige Verständnis fördert, 

damit wir miteinander in Frieden und Freundschaft le-

ben können.

Durch den Mut eines Einzelnen habe ich als Kind über-

lebt, doch Abertausende andere Sinti- und Roma-Kin-

der konnten dem Vernichtungswillen der Nazis nicht 

entrinnen. Sogar aus Kinderheimen und Adoptivfami-

lien wurden sie in die Todeslager deportiert. Aus ei-

nem dieser Kinderheime ist ein einzigartig filmisches 

Zeugnis erhalten. Es sind Aufnahmen einer NS-Rassen-

Forschungsstelle. Sie misshandelten 40 dort unterge-

brachte Kinder für ihre Doktorarbeit. Die Eltern hatten 

sie schon vorher in Konzentrationslager verschleppt. 

Es sind die letzten Bilder der Kinder. Im Mai 1944 wur-

den sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert und fast 

alle in Gaskammern ermordet. Sehen Sie die bewe-

genden Originalaufnahmen in Gedenken an die un-

seligen namenlosen Kinder, die dem Völkermord zum 

Opfer fielen.

Danke.

http://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/

denkmal-fuer-die-ermordeten-sinti-und-roma/

reden.html (01.12.2012)
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Der Boxer 
Johann Rukeli Trollmann
Meister für acht Tage

Am Beispiel der Lebensgeschichte des Boxers Trollmann 

kann die Politik der rassistischen Ausgrenzung und Ver-

folgung der Sinti und Roma während der NS-Zeit exem-

plarisch erschlossen werden. Die neun Arbeitsblätter 

dieser Unterrichtseinheit bieten dabei verschiedene 

Materialien und Quellen zu folgenden Themen:

Info Rukeli Trollmann – Lebenslauf
AB1 Trollmanns sportliche Karriere
AB2 Meister für acht Tage
AB3  Das Ende der Karriere – Knockout
AB4 Die NSDAP und der Boxsport
AB5 Ausgrenzung aus der Gesellschaft
AB6 Ausschluss und Deportation
AB7 Im KZ Neuengamme
AB8 Erinnerung an Rukeli Trollmann

Die Arbeitsaufträge auf den Arbeitsblättern enthalten 

neben Aufgaben zur Auseinandersetzung mit den ver-

schiedenen Materialien und Quellen häufig auch An-

regungen zur weiterführenden Beschäftigung mit der 

Thematik. Damit soll vor allem auch ein projektorien-

tierter Ansatz geboten werden: Die Schülerinnen und 

Schüler werden aktiviert, vor Ort (also an ihrer Schule 

oder in ihrer Region) auf Spurensuche zu gehen bzw. 

herauszufinden, wie die Situation von Sinti und Roma in 

ihrem Umfeld damals war oder auch wie sie sich heute 

darstellt. 

Folgende Einsatzmöglichkeiten neben dem „normalen“ 

Unterricht sind vorstellbar:

Lernwerkstatt / Lernzirkel

Dieses Lernarrangement ermöglicht binnendifferenzier-

tes Arbeiten in unterschiedlichen Sozialformen. Idealer-

weise schafft man verschiedene Stationen innerhalb eines 

Raums, eventuell auch nochmals unterteilt in Pflicht- und 

Wahlstationen. Hilfreich hierfür ist ein Laufzettel für die 

Hand der Schülerinnen und Schüler, anhand dessen die 

Lehrkraft die bearbeiteten Aufgaben kontrollieren kann. 

Ausgangspunkt sollte für alle Schüler/innen der Lebens-

lauf Trollmanns sein, da alle weiteren Arbeitsblätter hier 

„angedockt“ werden können.

Abbildung: Johann „Rukeli“ Trollmann,   

Datum: k.A., Fotograf: k.A., Archiv Johann Rukeli e.V.
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Der Lernprozess wird hierbei von den Schülerinnen und 

Schülern mitgesteuert. Sie bestimmen Reihenfolge und 

Thema, Lerngeschwindigkeit und Stoffmenge. Zusätzli-

che Materialien können den einzelnen Stationen prob-

lemlos hinzugefügt werden, empfehlenswert ist auf je-

den Fall an einigen Stationen ein PC mit Internetzugang, 

damit auch Recherche betrieben bzw. andere Medien 

mit einbezogen werden können.

Fallmethode

Ausgehend von einer Lehrererzählung oder dem Doku-

mentarfilm „Gibsy“ werden die Schüler/innen mit Rukeli 

Trollmann vertraut gemacht. Sie erfahren von seinem 

Aufwachsen, seiner sportlichen Karriere und deren Hö-

hepunkt, dem Meisterschaftskampf.

An dieser Stelle stoppt die Erzählung bzw. der Film, und 

die Lehrkraft stellt nun die Frage, die den Unterricht in 

den nächsten Stunden leiten und die Schülerinnen und 

Schüler zur Auseinandersetzung mit der NS-Politik ge-

genüber Sinti und Roma motivieren soll: Warum wurde 

Trollmann der Meistertitel aberkannt?

Zur Beantwortung dieser Frage erhalten die Lernenden 

alle nötigen Unterlagen in Materialpaketen, die in Gruppen 

arbeitsteilig oder arbeitsgleich bearbeitet werden. Neben 

dieser Hauptfrage kommen eine Reihe weiterer Fragen fast 

schon automatisch in den Blick: Wie verlief Trollmanns Leben 

weiter? Konnte er flüchten? Kehrte er zurück?

Der eigentliche Fall dient also zur Veranschaulichung 

für die Makroebene (Ausgrenzung und Verfolgung von 

Sinti und Roma).

Die Fallmethode erfordert und ermöglicht sehr selbst-

ständiges Arbeiten zu einem komplexen Inhalt, die 

Schülerinnen und Schüler haben eine große Autono-

mie beim Lernen und können ihre eigene Meinung ein-

bringen. Die verschiedenen Antworten auf die Leitfrage 

werden am Ende in der Klasse präsentiert (am besten 

auf Plakaten) und verglichen. Zum Schluss sollte bei 

dieser Methode auch die eigene Arbeit reflektiert und 

ausgewertet werden, damit die Lernenden für ihr künf-

tiges Lernen Lehren ziehen können (Was hat mir beim 

Erarbeiten geholfen? Was war eher störend? etc.).

Projektideen

n  Eine Ausstellung zu Rukeli Trollmann anfertigen   

 und in der Schule präsentieren; 

n  Filmkritiken zu „Gibsy“ schreiben; 

n  eine Befragung in der Schule durchführen: 

 „Was wisst ihr über Sinti und Roma?“; 

n  vor Ort recherchieren; Zeitzeugen einladen etc.

Ein Beispiel für ein regionalgeschichtliches Unter-

richtsprojekt findet man unter www.sintikinder-

dreihausen.de

Quellen für Internetrecherche 

www.johann-trollmann.de, 

www.trollmann.info, 

Stichwort „Trollmann“ bei 

www.youtube.com oder www.wikipedia.de,

www.rukeli-trollmann.de

Quellenangaben/Literatur

n  Roger Repplinger, Leg dich, Zigeuner: 

 Die Geschichte von Johann Trollmann und Tull 

 Harder, 2012.

n  Michail Krausnick, Wo sind sie hingekommen? 

 Der unterschlagene Völkermord an den Sinti und  

 Roma, 1995.

n  Michael Quasthoff, Gipsy Trollmann. Eine deutsche  

 Boxergeschichte, in Hattrick 1/1996.

n  Christoph Ortmeyer, Elke Peters, Daniel Strauß,   

 Antiziganismus – Geschichte und Gegenwart  

 deutscher Sinti und Roma, 1998.

Bildrechte liegen bei:

Eike Besuden (Pinguin Studios Bremen), HSV-Museum 

Hamburg, Image Bank WW2/NIOD (Amsterdam), Staats-

archiv Marburg, Landesarchiv Berlin, HIZ Remscheid.

Ein besonderer Dank gilt der Familie Trollmann für die 

Zurverfügungstellung des Bildmaterials über Johann 

Rukeli Trollmann. 

Die Texte der Unterrichtsreihe wurden von Herrn Mirko 

Meyerding verfasst.
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Ausgewählte 
neuere Literatur nach 2000

Alte Feuerwache e.V., Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus 

für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit. Münster 2012.

Behringer, Josef (Bearb.): Flucht – Internierung – Deportation – Vernichtung. Hessische Sinti und Roma berichten 

über ihre Verfolgung im Nationalsozialismus. Herausgegeben von Adam Strauß. Seeheim 2005.

Benz, Wolfgang: Sinti und Roma: unerwünschte Minderheit. Über das Vorurteil Antiziganismus. Bonn 2014.

Benz, Wolfgang: Antisemitismus und Antiziganismus: Vorurteile gegen Minderheiten, in: Deutschland Archiv 

2014. (Link: www.bpb.de/191739)

Bogdal, Klaus-Michael: Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung. Berlin 2011.

End, Markus/ Herold, Kathrin/ Robel, Yvonne (Hg.): Antiziganistische Zustände: Zur Kritik eines allgegenwärtigen 

Ressentiments. Münster 2009.

End, Markus: Gutachten Antiziganismus. Zum Stand der Forschung und der Gegenstrategien. Marburg 2013 (mit 

einer Bewertung der Forschung).

End, Markus: Stereotype Darstellungen von Sinti und Roma in den Medien. Bonn/München 2015.

Engbring-Romang, Udo: Die Verfolgung der Sinti und Roma in Hessen zwischen 1870 und 1950. Frankfurt 2001 

(weitere Literatur zu Hessen).

Engbring-Romang, Udo/Strauß, Daniel (Hg.): Aufklärung und Antiziganismus. Seeheim 2003.

Engbring-Romang, Udo/Solms, Wilhelm (Hg.): „Diebstahl im Blick“? Kriminalisierung der Sinti und Roma. See-

heim 2005.

Engbring-Romang, Udo/ Solms, Wilhelm (Hg.): Die Stellung der Kirchen zu den deutschen Sinti und Roma. Mar-

burg 2008.

Fings, Karola/Opfermann, Ulrich Friedrich (Hg.): Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen 1933–1945. 

Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung. Paderborn 2012.

Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände, Folge 10. Berlin 2012.

Holler, Martin: Der nationalsozialistische Völkermord an den Roma in der besetzten Sowjetunion (1941–1944). 

Gutachten für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Heidelberg 2009.

Hund, Wulf D. (Hg.): Zigeunerbilder. Schnittmuster rassistischer Ideologie. Duisburg 2001.
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Kalkuhl, Christina/Solms, Wilhelm (Hg.): Antiziganismus heute. Seeheim 2005.

Krausnick, Michail/Strauß, Daniel: Von Antiziganismus bis Zigeunermärchen. Handbuch Sinti und Roma von A 

bis Z. Norderstedt 2008.

Luchterhandt, Martin: Der Weg nach Birkenau. Entstehung und Verlauf der nationalsozialistischen Verfolgung 

der „Zigeuner“. Lübeck 2000.

Margalit, Gilad: Das Nachkriegsdeutschland und seine Zigeuner. Berlin 2001.

Mettbach, Anna/Behringer, Josef: „Ich will doch nur Gerechtigkeit“. Die Leidensgeschichte einer Sintezza, die 

Auschwitz überlebte.  Wie den deutschen Sinti und Roma nach 1945 der Rechtsanspruch auf Entschädigung 

versagt wurde. Seeheim 2005.

Matter, Max (Hg.): Die Situation der Roma und Sinti nach der EU-Osterweiterung. Forum Migration der Otto-

Benecke-Stiftung. 1. Aufl. Göttingen 2005 (Beiträge der Akademie für Migration und Integration, 9). 

Mengersen, Oliver von: Sinti und Roma. Eine Deutsche Minderheit zwischen Diskriminierung und Emanzipation. 

Bonn/München 2015.

OPEN SOCIETY INSTITUTE (2002): Monitoring des Minderheitenschutzes in der Europäischen Union. Die Lage 

der Sinti und Roma in Deutschland. Göttingen 2002 (EU accession monitoring program).

Opfermann, Ulrich F.: „Seye kein Ziegeuner, sondern kayserlicher Cornet“. Sinti im 17. und 18. Jahrhundert.  Berlin 2007.

Solms, Wilhelm: Zigeunerbilder. Ein dunkles Kapitel der deutschen Literaturgeschichte. Von der frühen Neuzeit 

bis zur Romantik. Würzburg 2008.

Strauß, Daniel (Hg.): Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma. Dokumentation und For-

schungsbericht. Marburg 2011.

Widmann, Peter: An den Rändern der Städte. Berlin 2001.

Uerlings, Herbert/Patrut, Iulia-Karin (Hg.): ‚Zigeuner‘ und Nation. Repräsentation – Inklusion – Exklusion. Frankfurt 

am Main 2008. 

Universität Leipzig: „Die stabilisierte Mitte, Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland. Leipzig 2014.

Winkel, Änneke: Antiziganismus. Rassismus gegen Roma und Sinti im vereinigten Deutschland. Münster 2002.

Wippermann, Wolfgang: „Auserwählte Opfer?“ Shoah und Porrajmos im Vergleich. Eine Kontroverse, Berlin 2005.

Strauß, Adam (Hg.): „Zigeunerbilder“ in Schule und Unterricht. Marburg 2010.

Strauß, Daniel (Hg.): Studie zur aktuellen Bildungssituation der deutschen Sinti und Roma. Marburg 2012.
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Medienboxen

CD „Antiziganismus/Verfolgung der Sinti und Roma“, ergänzt durch DVDs mit Zeitzeugeninterviews für die Städte 

Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt und Marburg und für die Region Südhessen. Herausgegeben vom Verband 

Deutscher Sinti und Roma, LV Hessen.

Für Frankfurt wurden die Materialien in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Roma e.V. erstellt.

Weitere Materialien 

Verfolgung der Sinti und Roma in Hessen von der frühen Neuzeit bis nach dem II. Weltkrieg (im Aufbau) bei 

http://digam.net/?str=213 

hörGESCHICHTE Sinti und Roma 1–3
1. „Wer hat denn 1933 an Auschwitz gedacht?“ Alltag und Diskriminierung im NS-Staat. 

2. „Wir haben doch nichts getan!“ Festsetzung, Flucht und Deportation.

3. „Wir waren weniger als ein Tier!“ Auschwitz und andere Lager.

CDs, Kassel 2011-2013.

Mobile Ausstellung 

„Hornhaut auf der Seele“ – 

Geschichte zur Verfolgung 

der Sinti und Roma in Hessen. 

Ausleihbar gegen Gebühr bei: 

Verband Deutscher Sinti und Roma, 

LV Hessen, 

Annastraße 44, 64285 Darmstadt, 

verband@sinti-roma-hessen.de,  

www.sinti-roma-hessen.de 
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